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Rechte kennen, Leistungen nutzen

Nur wer Uber die finanziellen Verglinstigungen und Erleichterungen bei Vorliegen
einer Schwerbehinderung Bescheid weif, kann seine Rechte gezielt wahrnehmen.
Der Ratgeber informiert aktuell, kompakt und verstandlich liber Hilfen und Nach-
teilsausgleiche:

- zur Bestreitung der Miet- und Wohnkosten
- zum Wohnungsumbau

- im StrafRenverkehr und bei Reisen

- beim Autokauf

- im Arbeitsleben

- im Steuerrecht

- bei der Kranken- und Pflegeversicherung

Ebenfalls berlicksichtigt sind die aktuellen Leistungen der Bundeslander wie
Landesblindengeld und Bayerisches Pflegegeld.

Thomas Knoche, Diplom-Sozialpadagoge und Fachautor, seit Gber 30 Jahren in der
Behindertenarbeit tatig und dort u.a. mit rechtlichen Fragestellungen zu Behin-
derung, Pflege und Nachteilsausgleichen befasst.
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Nehmen Sie lhre Rechte wahr

Wer korperlich, geistig oder seelisch behindert ist oder wem eine solche
Behinderung droht, hat ein Recht auf Teilhabeleistungen. Das sind
Leistungen, die notwendig sind, um die Behinderung abzuwenden, zu
beseitgen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhiiten oder ihre
Folgen zu mindern. Dazu gehoren auch Nachteilausgleiche und ins-
besondere finanzielle Hilfen.

Laut Statistischem Bundesamt (2023) leben rund 7,9 Millionen
schwerbehinderte Menschen in Deutschland. Bezogen auf die gesamte
Bevolkerung ist demnach jeder elfte Einwohner behindert. Das sind
immerhin 9,43 Prozent. Vermutlich gehoren auch Sie oder Thr An-
gehoriger zu dieser Personengruppe und erhalten bereits Leistungen
und Rehabilitationsmafinahmen durch den zustdndigen Sozialver-
sicherungstrédger. In dieser Situation wissen Sie auch, wie schwierig
insbesondere Alltagssituationen zu bewdltigen sind, wie kompliziert
es werden kann, sich im Dschungel der zahlreichen gesetzgeberischen
Vorgaben zurechtzufinden. Und davon gibt es im deutschen Recht
reichlich, insbesondere was die Nachteilsausgleiche, Vergiinstigungen,
Zuschiisse und Erleichterungen in den verschiedensten Lebensberei-
chen betrifft, die das Handicap, mit denen der Mensch mit Behinderung
zu leben hat, ausgleichen oder zumindest mindern sollen.

Dieser Fachratgeber informiert Sie umfassend und verstdndlich iiber
die ,finanzielle Seite“ Ihrer Behinderung oder die Ihres Angehdorigen.
Er zeigt Thnen, welche Erleichterungen und Unterstiitzungen es gibt
und welche Sonderrechte Sie in Anspruch nehmen konnen. Damit
mochte er Mut machen, Thre Rechte auch einzufordern.

Wer die Gesetzesquellen nachlesen mochte, findet den Nachweis zur
einschlagigen Vorschrift am Beginn des jeweiligen Abschnitts. Viele der
hier angegebenen Zahlenwerte dndern sich mit der jihrlichen Renten-
anpassung, einige beziehen sich auf die sozialversicherungsrechtliche
Bezugsgrofle zum Einkommen. Diese Daten wurden entsprechend der
Rentenerh6hung zum 01.07.2024 bzw. auf die seit 01.01.2025 geltenden
Werte angepasst.

Thomas Knoche
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10 | Vorwort

Wichtige Abkiirzungen

AG Arbeitsgericht

Az. Aktenzeichen

BAfoG Bundesausbildungsforderungsgesetz

BAG Bundesarbeitsgericht

BFH Bundesfinanzhof

BFSG Barrierefreiheitsstarkungsgesetz

BGB Blrgerliches Gesetzbuch

BGG Behindertengleichstellungsgesetz

BGH Bundesgerichtshof

BMF Bundesministerium fir Finanzen

BSG Bundessozialgericht

BSGE Entscheidung des Bundessozialgerichts

BStBL Bundessteuerblatt

BVG Bundesversorgungsgesetz

EStG Einkommensteuergesetz

GdB Grad der Behinderung

GKV Gesetzliche Krankenversicherung

KfzHV Kraftfahrzeughilfe-Verordnung

LG Landgericht

MZ Merkzeichen

SchwbAV Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung

SchwbAwV Schwerbehindertenausweisverordnung

SGB | Sozialgesetzbuch - Erstes Buch
Allgemeiner Teil

SGB I Sozialgesetzbuch - Zweites Buch
Bilrgergeld, Grundsicherung flr Arbeitsuchende

SGB 1l Sozialgesetzbuch - Drittes Buch
Arbeitsférderung

SGBV Sozialgesetzbuch - Funftes Buch

Gesetzliche Krankenversicherung
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SGB VI

SGB IX

SGB XI

SGB XII

SGB XIV

StVO
VersMedV

| 11

Sozialgesetzbuch - Sechstes Buch
Gesetzliche Rentenversicherung

Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen

Sozialgesetzbuch - Elftes Buch
Soziale Pflegeversicherung

Sozialgesetzbuch - Zwdélftes Buch
Sozialhilfe

Sozialgesetzbuch - Vierzehntes Buch
Soziale Entschadigung

Straftenverkehrsordnung

Versorgungsmedizin-Verordnung

Alle wichtigen Merkzeichen auf einen Blick

aG
B
Bl
G

Gl
H
RF
TBI

Aufdergewohnliche Gehbehinderung
Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson
Blindheit

Erhebliche Beeintrachtigung der Bewegungsfahigkeit im
Strafdenverkehr

Gehorlosigkeit

Hilflosigkeit

Ermafdigung bzw. Befreiung vom Rundfunkbeitrag
Taubblindheit
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14 | Schwerbehindertenausweis und Merkzeichen

Wer ist schwerbehindert?

Menschen sind schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behin-
derung von wenigstens 50 vorliegt. Die Behinderung misst sich also
nach dem Grad der Behinderung (im Folgenden mit GdB abgekiirzt).
Dieser GdB wird auf Antrag des Betroffenen festgestellt. Die Einstufung
erfolgt nach den Grundsidtzen der Versorgungsmedizin-Verordnung.
Bemessen wird der GdB in Zehnerschritten zwischen 20 und 100. Hat
ein Mensch mehrere Beeintrachtigungen, so wird der GdB im Wege
einer Gesamtschau festgesetzt. Dabei werden alle Funktionsbeein-
trachtigungen berticksichtigt, die fiir sich betrachtet wenigstens einen
Einzel-GdB von 10 haben.

Wichtig: Es erfolgt keine Addition der Funktionsstorungen, flr die jeweils
ein Einzel-GdB vergeben wird. Vielmehr ist die Ermittlung des Grads
der Behinderung in Form eines Gesamt-GdB eine sehr komplexe An-
gelegenheit. Denn es ist in einer Gesamtschau zu beurteilen, wie sich die
einzelnen Funktionsbeeintrachtigungen zueinander auswirken bzw. in
welchen wechselseitigen Beziehungen sie zueinander stehen. So kdnnen
die Auswirkungen von einzelnen Beeintrachtigungen einander verstarken,
sich Uberschneiden aber auch ganzlich voneinander unabhangig sein (so
schon das BSG in seinem Grundsatzurteil vom 15.03.1979, BSGE 48, 82,
87). Um eine Feststellung zu treffen, fordert die zustandige Behdrde
von den behandelnden Arzten in der Regel aktuelle Befundberichte an.
Gegebenenfalls holt sie zudem eine versorgungsarztliche Stellungnahme
oder ein drztliches Gutachten ein und bewertet dieses. In einem Bescheid
wird dann der GdB festgelegt.

Leistungen und sonstige Vergiinstigungen fiir schwerbehinderte Men-
schen werden im Wesentlichen nur bei Vorlage eines Schwerbehinder-
tenausweises gewdhrt. Fiir bestimmte Arten der Schwerbehinderung
werden Merkzeichen im Ausweis erteilt, die ihrerseits bestimmte Ver-
glinstigungen zur Folge haben.

Erstellt fir Georg Schwierz



Erstantrag | 15

Erstantrag

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 152 SGB IX

In der Schwerbehindertenausweisverordnung (SchwbAwV) kénnen Sie
nachlesen, wie der Ausweis gestaltet ist, wie lange dieser gilt und welche
Merkzeichen eingetragen werden konnen.

Die Versorgungsmedizinverordnung (VersMedV) ordnet in ihrer Anlage
JVersorgungsmedizinische Grundsatze zu § 2“ die verschiedenen Behin-
derungen und die damit verbundenen Einschrankungen jeweils einem
GdB (Einzel-GdB) zu.

Der Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis muss beim zustandi-
gen Versorgungsamt bzw. der nach Landesrecht zustandigen Behorde
gestellt werden (z. B. in Baden-Wiirttemberg das jeweilige Landrats-
amt, in Bayern das Zentrum Bayern Familie und Soziales im jeweiligen
Regierungsbezirk, in Nordrhein-Westfalen die Kreisverwaltung). Dort
werden das Vorliegen einer Behinderung, der GdB und weitere gesund-
heitliche Voraussetzungen fiir die Inanspruchnahme von Nachteilsaus-
gleichen gepriift. Die Antragstellung kann zunichst formlos erfolgen.
Auf ein formloses Schreiben hin wird Thnen ein Antragsvordruck zu-
geschickt. Der Antrag und das Verfahren sind fiir den Antragsteller
kostenfrei.

Praxis-Tipp:
Mittlerweile konnen in vielen Bundesldndern die Antragsvordrucke online

abgerufen werden. Eine Ubersicht inklusive Download-Mdglichkeit findet sich
auf: www.einfach-teilhaben.de (dort unter der Rubrik ,Schwerbehinderung®).

Zur Priifung werden vom Amt aufSer Angaben zur Person auch Angaben
zu den Gesundheitsstorungen, zu arztlichen Behandlungen, Kran-
kenhausaufenthalten, Rehabilitationsverfahren etc. bendtigt. Wenn
sich Unterlagen iiber Thren Gesundheitszustand (z. B. Befundberichte,
arztliche Gutachten, Pflegegutachten, Labor- und Rontgenbefunde)

Erstellt fir Georg Schwierz



16 | Schwerbehindertenausweis und Merkzeichen

in Threm Besitz befinden, die nicht &lter als zwei Jahre sind, sollten
Kopien davon gleich zusammen mit dem Antrag eingereicht werden.
Verfiigen Sie {iber keine Unterlagen, so werden diese vom Amt ange-
fordert. Sie werden daher im Antrag aufgefordert, die Anschriften der
behandelnden Arzte anzugeben, damit eine entsprechende Arztanfrage
gestellt werden kann. Im Antrag miissen Sie dazu eine entsprechende
Einverstdndniserkldrung unterschreiben.

Sobald die notwendigen medizinischen Unterlagen vorliegen, wer-
den sie an den drztlichen Dienst der zustdndigen Behorde bzw. einen
Gutachter weitergeleitet. Dort erfolgt die Auswertung der Unterlagen
nach den MafSgaben der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV).
Mithilfe des Gutachtens entscheidet das Versorgungsamt iiber das
Vorliegen einer Behinderung, den GdB und iiber die entsprechenden
Merkzeichen. Wenn mehrere Behinderungen festgestellt werden, wird
ein Gesamt-GdB gebildet.

Ein Feststellungsbescheid wird erteilt, wenn ein GdB von wenigstens
20 vorliegt. Liegt der festgestellte GdB unter 20, gibt es weder Be-
scheinigung noch Ausweis.

Wichtig: Als schwerbehindert im Sinne des & 2 Abs. 2 SGB IX gelten
Menschen, bei denen ein GdB von wenigstens 50 vorliegt. Erst dann
wird ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt. Menschen mit Behin-
derungen mit einem GdB von weniger als 50, aber mindestens 30, die
infolge ihrer Behinderung keinen geeigneten Arbeitsplatz erlangen oder
behalten kdnnen, werden von der Agentur fur Arbeit schwerbehinderten
Menschen gleichgestellt.

Verschlimmerungsantrag

Verschlechtert sich der Gesundheitszustand, kann ein Antrag zur Neu-
feststellung des GdB (sog. Verschlimmerungsantrag) gestellt werden.
Hierzu ist wie beim Erstantrag zu verfahren. Behandelnde Arzte und
Krankenhduser werden dann erneut um Auskunft gebeten.

Erstellt fir Georg Schwierz



Gultigkeit und Verlangerung des Ausweises | 17

Wichtig: Ergibt die Prifung der Voraussetzungen, dass sich der Gesund-
heitszustand gebessert hat oder die vorherige Bewertung unrichtig war,
kann der GdB herabgesetzt werden.

Giiltigkeit und Verlangerung des Ausweises

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 152 Abs. 5 SGB IX

Die Dauer der Giiltigkeit eines Schwerbehindertenausweises ist auf dem
Behordenanschreiben, das dem Schwerbehindertenausweis beiliegt,
und auf dem Schwerbehindertenausweis selbst (Monats- und Jahres-
angabe auf der Vorderseite des Ausweises) ersichtlich. Die maximale
Gliltigkeitsdauer betrégt fiinf Jahre. Dasselbe gilt entsprechend auch
fiir eine Verldngerung des Ausweises.

Bei Kindern wird der Ausweis auf das 10. Lebensjahr befristet. Bei
einem Alter zwischen zehn und 15 Jahren kann der Schwerbehinderten-
ausweis bis zum 20. Lebensjahr befristet werden.

Bei in Deutschland lebenden Ausldndern ist die Giiltigkeitsdauer des
Schwerbehindertenausweises maximal bis zum Ablauf der Giiltigkeit
des Aufenthaltstitels, der Aufenthaltsgestattung oder der Arbeits-
erlaubnis festgelegt.

Wichtig: Liegen Diagnosen vor, die eine Anderung des Gesundheits-
zustands nicht erwarten lassen, kann der Ausweis in vielen Bundes-
landern auch unbefristet ausgestellt werden.

Praxis-Tipp:

Beantragen Sie rechtzeitig (rund drei Monate vor Ablauf) eine Verldngerung
der Gliltigkeitsdauer. Eine Verldngerung ist zweimal méglich; danach muss
ein neuer Ausweis beantragt und ausgestellt werden. Dazu ist ein neues
Lichtbild erforderlich.

Erstellt fir Georg Schwierz
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18 | Schwerbehindertenausweis und Merkzeichen

Verbessert oder verschlechtert sich der Gesundheitszustand wesent-
lich, sind Inhaber des Schwerbehindertenausweises verpflichtet, dies
dem Versorgungsamt mitzuteilen, damit gegebenenfalls der GdB und
die Merkzeichen neu festgesetzt werden konnen.

Merkzeichen auf dem Schwerbehindertenausweis

Um bestimmte Rechte in Anspruch nehmen zu kénnen (z. B. unentgelt-
liche Beforderung im 6ffentlichen Personenverkehr), muss im Schwer-
behindertenausweis das jeweilige Merkzeichen eingetragen sein. Die
unterschiedlichen Merkzeichen werden nachfolgend beschrieben.

G: Erhebliche Beeintrachtigung der Bewegungsfahigkeit im
StraRenverkehr

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 229 Abs. 1 SGB IX
Anlage zu & 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung, dort Teil D Nr. 1

Dieses Merkzeichen wird im Ausweis eingetragen, wenn der Be-
troffene in seiner Bewegungsfihigkeit im StrafSenverkehr erheblich
eingeschriankt ist. Die Betroffenen sind aufgrund ihrer korperlichen
Einschrdnkung nicht in der Lage, Wegstrecken im Ortsverkehr, die
iiblicherweise altersunabhédngig und ohne Riicksicht auf die 6rtlichen
Verhéltnisse zu Fuf$ zurilickgelegt werden konnen, ohne Gefahr fiir sich
oder andere zuriickzulegen.

Wichtig: Nach aktueller Rechtsprechung gilt als ortsubliche Wegstrecke
eine Strecke von etwa zwei Kilometern, die in etwa einer halben Stunde
zurlickgelegt wird.

In vielen Fillen resultiert die Einschrankung aus einem eingeschrank-
ten Gehvermogen. Diese erhebliche Gehbehinderung kann von einer
Funktionsstorung der unteren GliedmafSen und/oder der Lendenwir-
belsdule ausgehen und muss als Einzel-GdB 50 - bei bestimmten Aus-
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nahmen mindestens 40 — betragen, um fiir das Merkzeichen relevant
zu sein.

Die Bewegungsunfahigkeit kann aber auch durch Erkrankung innerer
Organe (z. B. Herz- oder Atmungsinsuffizienz) oder durch Anfille (z. B.
Epilepsie, Schockzustédnde) verursacht werden.

Die Voraussetzung fiir das Merkzeichen G kann zudem erfiillt sein,
wenn die Orientierungsfahigkeit des Menschen mit Behinderung er-
heblich gestort ist (z. B. alleinige Sehbehinderung ab einem GdB von
70). Liegt der GdB in dem Fall unter 70 (z. B. 50 oder 60), kann die Vo-
raussetzung auch erfiillt sein, wenn die Kombination mit einer anderen
Behinderung (Storung der Ausgleichsfunktion — z. B. Schwerhorigkeit
beidseitig) einen GdB von 70 ergibt.

aG: AuBergewohnliche Gehbehinderung

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 229 Abs. 3 SGB IX

Dieses Merkzeichen wird im Ausweis eingetragen, wenn sich der Be-
troffene nur mit fremder Hilfe oder mit grofSer Anstrengung fort-
bewegen kann.

Schwerbehinderte Menschen mit aufSergewohnlicher Gehbehinde-
rung sind Personen mit einer erheblichen mobilitdtsbezogenen Teil-
habebeeintrachtigung, die einem GdB von mindestens 80 entspricht.

Eine erhebliche mobilitdtsbezogene Teilhabebeeintrachtigung liegt
vor, wenn sich der Betroffene wegen der Schwere seines Leidens dau-
ernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit grofSer Anstrengung aufSerhalb
seines Kraftfahrzeuges bewegen kann. Hierzu zdhlen insbesondere
Menschen, die aufgrund der Beeintriachtigung der Gehfdhigkeit und
Fortbewegung — dauerhaft auch fiir sehr kurze Entfernungen - aus
medizinischer Notwendigkeit auf die Verwendung eines Rollstuhls
angewiesen sind.

Auch andere Gesundheitsstorungen konnen dazu fiihren, dass sich
jemand dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit grofSer Anstrengung
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auflerhalb seines Kraftfahrzeugs fortbewegen kann. Dies kann bei-
spielsweise der Fall sein bei Storungen

bewegungsbezogener Funktionen (z. B. Funktionsverlust beider
Beine ab Oberschenkelhohe oder einem Funktionsverlust eines Bei-
nes ab Oberschenkelh6he ohne Moglichkeit der prothetischen oder
orthetischen Versorgung, insbesondere bei Doppeloberschenkel-
amputierten und Hiiftexartikulierten),

neuromuskuldrer oder mentaler Funktionen (z. B. Gangstorungen
mit der Unfdhigkeit, ohne Unterstiitzung zu gehen oder wenn eine
dauerhafte Rollstuhlbenutzung erforderlich ist, insbesondere bei
Querschnittslahmung, Multipler Sklerose, Amyotropher Lateral-
sklerose — ALS, Parkinsonerkrankung),

des kardiovaskuldaren oder des Atmungssystems (z. B. schwerste
Einschrankung der Herzleistungsfdahigkeit oder bei schwersten
Gefaflerkrankungen wie arterieller Verschlusskrankheit),

Auch eine starke Auszehrung und ein fortschreitender Kréfteverfall
aufgrund eines metastasierenden Tumorleidens konnen dazu fiihren,
dass sich eine Person dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit grofer
Anstrengung aufSerhalb ihres Kraftfahrzeuges fortbewegen kann. So-
mit kann auch bei einem fortgeschrittenen Krebsleiden die Bewilligung
des Merkzeichens aG moglich sein.

H:

§

Grundsatzlich gilt: Die Fortbewegung muss auf das Schwerste einge-
schrankt sein. Eine Einschrankung des Orientierungsvermogens allein
reicht hierfur nicht aus.

Hilflosigkeit

Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 33b Abs. 6 Satz 3 EStG
Anlage zu & 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung, dort Teil A Nr. 4

Als ,hilflos“ wird eine Person angesehen, wenn sie fiir eine Reihe von
héufig und regelméafSig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung
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ihrer personlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages dauernd frem-

der Hilfe bedarf. Diese benotigte Hilfe darf nicht nur voriibergehend

sein; wie im sonstigen Sozialrecht geht man hier von einem Zeitraum
langer als sechs Monate aus.

Haufig und regelmafdig wiederkehrende Verrichtungen sind zum Bei-
spiel An- und Auskleiden, Nahrungsaufnahme, Kérperpflege, Verrich-
ten der Notdurft. AufSerdem sind notwendige korperliche Bewegung,
geistige Anregung und Moglichkeiten zur Kommunikation zu bertiick-
sichtigen.

Bei einer Reihe schwerer Behinderungen, die aufgrund ihrer Art und
besonderen Auswirkungen regelhaft Hilfeleistungen in erheblichem
Umfang erfordern, wird im Allgemeinen ohne ndhere Priifung an-
genommen, dass die Voraussetzungen fiir das Vorliegen von Hilflosig-
keit erfiillt sind:

B Dies gilt stets bei Blindheit und hochgradiger Sehbehinderung,
sowie bei Querschnittslihmung und anderen Behinderungen, die
auf Dauer und stdndig — auch innerhalb des Wohnraums — die Be-
nutzung eines Rollstuhls erfordern.

= Inder Regel wird Merkzeichen ,,H* auch bei Hirnschdden, Anfalls-
leiden, geistiger Behinderung und Psychosen ohne nihere Priifung
vergeben, wenn diese Behinderungen allein einen Grad der Behin-
derung von 100 bedingen.

m Dies gilt auch bei Verlust von zwei oder mehr Gliedmafsen, aus-
genommen Unterschenkel- oder Fuflamputation beiderseits.

Fiihrt eine Behinderung zu dauerndem Krankenlager, so sind ebenfalls

die Voraussetzungen fiir die Annahme von Hilflosigkeit erfiillt. Dau-

erndes Krankenlager setzt nicht voraus, dass der Mensch mit Behin-
derung das Bett iberhaupt nicht verlassen kann.

Wichtig: Die Feststellungen einer Pflegeklasse zur Pflegebedirftigkeit

flhren nicht automatisch zur Eintragung des Merkzeichens ,H* in den
Schwerbehindertenausweis.
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Bl: Blindheit

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 72 Abs. 5 SGB XII
Anlage zu & 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung, dort Teil A Nr. 6

Blind ist, wem das Augenlicht vollstdndig fehlt. Als blind ist zur Be-
willigung des Merkzeichens Bl auch ein Mensch anzusehen, dessen
Sehschirfe auf keinem Auge und auch nicht beiddugig mehr als 0,02
(1/50) betrdgt. Dem gleichgestellt sind andere Storungen des Sehver-
mogens (z. B. Gesichtsfeldeinengungen), wenn durch diese nur noch
obige Sehschirfe erreicht werden kann (hochgradige Sehbehinderung).

Blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen sind als hilflos an-
zusehen (Merkzeichen ,H®). Ihnen steht eine Begleitperson im Stra-
Renverkehr (Merkzeichen ,,B) zu.

Gl: Gehorlosigkeit

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung, dort Teil D Nr. 4

Dieses Merkzeichen erhalten nicht nur gehorlose, sondern auch horbe-
hinderte Menschen mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhorigkeit
beiderseits, wenn daneben schwere Sprachstorungen (schwer verstand-
liche Lautsprache, geringer Sprachschatz) vorliegen. Das sind in der
Regel Horbehinderte, bei denen die an Taubheit grenzende Schwerho-
rigkeit angeboren oder in der Kindheit erworben worden ist.

TBL: Taubblindheit

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 3 Abs. 1 Nr. 8 Schwerbehindertenausweisverordnung (SchwbAwV)
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Der schwerbehinderte Mensch ist taubblind, wenn er wegen einer Sto-
rung der Horfunktion mindestens einen GdB von 70 und zugleich auf-
grund einer Storung des Sehvermdogens einen GdB von 100 hat.

Die Beeintrachtigungen der Teilhabe der vom Merkzeichen erfassten
Personengruppe sind dufSerst heterogen, so dass sich einheitliche kon-
krete Bedarfe nicht ermitteln lassen. Deswegen ist das Merkzeichen mit
keinem konkreten bundesrechtlichen Nachteilsausgleich verbunden.
Es kommt als Nachweis fiir die Rundfunkbeitragsbefreiung nach dem
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in Betracht, sofern die fiir das Rund-
funkwesen ausschliefilich zustdndigen Lénder dies festlegen. Das
Merkzeichen umfasst nicht automatisch die Nachteilsausgleiche fiir
blinde und gehorlose Menschen wie zum Beispiel Landesblindengeld,
Landesgehorlosengeld oder steuerliche Nachteilsausgleiche. Deshalb
werden die Merkzeichen ,,BI“ (blind) und ,,G1“ (gehorlos) bei Vorliegen
der jeweiligen Voraussetzungen zusitzlich zum Merkzeichen ,TBI“ in
den Schwerbehindertenausweis eingetragen.

Dieses zum 01.01.2017 eingefiihrte Merkzeichen geht auf Forderungen
der Verbande behinderter Menschen zuriick, fiir den betroffenen Per-
sonenkreis ein eigenes Merkzeichen zu schaffen. Wie oben beschrieben
leiten sich derzeit noch keine eigenstdndigen Nachteilsausgleiche ab.
Als Betroffener sollte man dennoch dieses Merkzeichen beantragen,
da es helfen kann, taubblindenspezifische Bedarfe (z. B. passende
Hilfsmittel wie etwa eine Vibrationssignalanlage) bei Krankenkassen
leichter durchzusetzen.

Hingewiesen sei noch auf die Moglichkeit, sich vom Rundfunkbeitrag
befreien zu lassen (siehe dazu die Ausfiihrungen beim Merkzeichen
LRF).

B: Berechtigt zur Mitnahme einer Begleitperson
§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 229 Abs. 2 SGB IX

Schwerbehinderte Menschen, die regelméfSig Hilfe bei der Benutzung
von Offentlichen Verkehrsmitteln bendtigen (Ein- und Ausstiegshilfe,
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Hilfe wihrend der Fahrt, Hilfen zum Ausgleich von Orientierungs-
storungen), erhalten das Merkzeichen B. Die Notwendigkeit zur Mit-
nahme einer Begleitperson muss nachgewiesen werden. Die standige
Begleitung muss folgenden Zweck erfiillen:
m  Vorbeugen von Gefahren fiir sich oder fiir andere
m  Gewihrleistung von Hilfestellung zum Ausgleich von Orientie-
rungsstorungen
Eine Berechtigung fiir eine stindige Begleitung bei schwerbehinderten
Menschen (bei denen die Voraussetzungen fiir die Merkzeichen ,,aG%
»G*, ,G1“ oder ,H" vorliegen) wird dann als gegeben angesehen, wenn
dieser Personenkreis bei der Benutzung von offentlichen Verkehrs-
mitteln infolge seiner Behinderung regelméafiig auf fremde Hilfe ange-
wiesen ist. Dies gilt insbesondere fiir querschnittgelahmte, blinde und
sehbehinderte, horbehinderte, geistig behinderte Menschen, Ohnhan-
der und Anfallskranke.

Wichtig: Der Berechtigte darf im 6ffentlichen Personenverkehr ohne Kilo-
meterbegrenzung eine Begleitperson kostenlos mitnehmen, auch wenn er
selbst eine Fahrkarte erwerben muss (siehe dazu ausflhrlich in Kapitel 2).

Mehraufwendungen, die dem schwerbehinderten Menschen auf einer
Urlaubsreise durch Kosten fiir Fahrten, Unterbringung und Verpflegung
der Begleitperson entstehen, konnen bis zu 767 Euro zusétzlich zum
Behinderten-Pauschbetrag (siehe dazu Kapitel 5 ,,Steuerliche Erleich-
terungen®) als auBergewohnliche Belastung bei der Steuer angesetzt
werden (8§ 33, 33b Abs. 3 Satz 3 EStG, Urteil des BFH vom 04.07.2002,
Az. III R 58/98). Die 767 Euro (bzw. 1.500 DM im Urteil), entsprachen
den durchschnittlichen Ausgaben einer Person pro Jahresurlaub. Mitt-
lerweile (2022) betragen laut statista.com die durchschnittlichen Ur-
laubskosten pro Person 1.170 Euro.

RF: Ermaigung bzw. Befreiung vom Rundfunkbeitrag

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 4 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag
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Mit diesem Merkzeichen konnen die gesundheitlichen Voraussetzungen
fiir eine Befreiung bzw. ErmafSigung des Rundfunkbeitrags nachgewie-
sen werden. Das Merkzeichen erhalten:

® blinde oder nicht nur voriibergehend wesentlich sehbehinderte
Menschen mit einem GdB von wenigstens 60 allein wegen der Seh-
behinderung.

B horgeschéddigte Menschen, die gehorlos sind oder denen eine aus-
reichende Verstdndigung iiber das Gehor auch mit Horhilfen nicht
moglich ist.

®  Menschen mit Behinderung, deren GdB nicht nur voriibergehend
wenigstens 80 betrdgt und die wegen ihres Leidens an o6ffentlichen
Veranstaltungen stdndig nicht teilnehmen konnen.

Voraussetzung ist hier, dass eine Teilnahme auch mithilfe von Begleit-

personen und technischen Hilfsmitteln (z. B. Rollstuhl, Inkontinenzar-

tikeln) nicht moglich ist. Auch muss die Teilnahme an Veranstaltungen
jeglicher Art ausgeschlossen sein, es dem Menschen mit Behinderung
also allgemein unméglich oder unzumutbar sein, 6ffentliche Veranstal-
tungen zu besuchen.

Bei Vorliegen des Merkzeichens ,RF* gibt es auch Vergiinstigungen
bei den Tarifen der Deutschen Telekom (sog. Sozialtarif).

Nidhere Informationen zum Rundfunkbeitrag und zum Sozialtarif

finden Sie in Kapitel 3.

Riickwirkende Anerkennung

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 152 Abs. 1 Satz 2 SGB IX

Grundsétzlich wird im Bescheid als Feststellungszeitpunkt das Datum
der Antragstellung verwendet; der Giiltigkeitsbeginn des Schwerbehin-
dertenausweises leitet sich also vom Tag der Antragstellung ab (nicht
vom Tag der Bescheiderstellung!).

Auf Antrag kann festgestellt werden, dass ein GdB oder gesund-
heitliche Merkmale bereits zu einem fritheren Zeitpunkt vorgelegen
haben. Dazu muss aber ein besonderes Interesse glaubhaft gemacht
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werden (z. B. riickwirkende Feststellung, um eine Altersrente fiir
schwerbehinderte Menschen abschlagsfrei beziehen zu konnen). Aus-
sagekraftige Arztbefunde oder Krankenhausberichte sollten belegen,
dass zum gewiinschten Zeitpunkt die funktionellen Einschrankungen
bereits in diesem Ausmaf$ vorhanden waren.

Sondergruppen (VB, EB, 1. KL.)

Diese Merkzeichen werden auf der Vorderseite des Ausweises ein-
getragen. Der Eintrag ,VB“ (Versorgungsberechtigt) erfolgt, wenn der
schwerbehinderte Mensch wegen einer Minderung der Erwerbsfahig-
keit um wenigstens 50 Anspruch auf eine Versorgung nach anderen
Bundesgesetzen hat.

Wichtig: Der Eintrag erfolgt auch, wenn die Minderung der Erwerbsfahig-
keit wegen Zusammentreffens mehrerer Anspriiche auf Versorgung in
ihrer Gesamtheit wenigstens 50 betragt.

Der Eintrag ,EB“ (Entschadigung nach dem Bundesentschddigungs-
gesetz) erfolgt, wenn der Betroffene wegen einer Minderung der Er-
werbsfiahigkeit um wenigstens 50 Entschadigung nach § 28 Bundes-
entschadigungsgesetz (BEG) erhalt.

Schwerkriegsbeschddigte Menschen mit einer Minderung der Er-
werbsfiahigkeit von mindestens 70 und bei denen eine standige Unter-
bringung in der 1. Klasse erforderlich ist, erhalten das Merkzeichen ,,1.
K1“ Sie konnen dann mit einem Ticket der 2. Klasse in der 1. Klasse
Platz nehmen.

Wichtig: Ausweisinhaber mit den Merkzeichen ,VB* und ,EB® und Kriegs-

beschadigte erhalten ebenfalls die Wertmarke fir ein Jahr kostenlos
sowie eine 100-prozentige Kfz-Steuerbefreiung.
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Weytmarke: Beiblatt zum Schwerbehindertenaus-
weis

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 228 Abs. 2 Satz 5 SGB IX

Bekanntmachung uber die Anpassung der Eigenbeteiligung fir die un-
entgeltliche Beforderung

§ 3a Schwerbehindertenausweisverordnung

Schwerbehinderte Menschen, die in ihrer Bewegungsfahigkeit im Stra-
8enverkehr erheblich beeintriachtigt sind, haben Anspruch darauf, im
offentlichen Personennahverkehr unentgeltlich beférdert zu werden,
wie im Folgenden noch ausfiihrlicher erklart wird. Um die unentgeltli-
che Beforderung nutzen zu kdnnen, wird neben dem Schwerbehinder-
tenausweis mit dem entsprechenden Merkzeichen auch ein Beiblatt mit
Wertmarke benotigt.

Dieses Beiblatt mit Wertmarke dient als Nachweis fiir die Berechti-
gung, kostenlos mit 6ffentlichen Nahverkehrsmitteln zu fahren. Die
Wertmarke gilt ab dem Kalendermonat, der auf ihr eingetragen ist.
Dieser Monat kann vom Schwerbehinderten selbst bestimmt werden.

Die Kosten fiir die Wertmarke betragen derzeit fiir ein halbes Jahr
46 Euro und fiir ein ganzes Jahr 91 Euro. Sie miissen in der Regel vom
Inhaber des Schwerbehindertenausweises selbst gezahlt werden.

Fiir blinde (Merkzeichen ,,B1“) oder hilflose (Merkzeichen ,H“) Men-
schen wird die Wertmarke kostenfrei abgegeben.

Auch Personen, die folgende Sozialleistungen beziehen, erhalten auf
Antrag die Wertmarke kostenfrei:

m Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB IT (Grund-
sicherung fiir Arbeitsuchende = Biirgergeld)

m Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nach SGB XII (Sozialhilfe)

m Leistungen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

® Ergidnzende Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der Kriegs-
opferfiirsorge nach dem SGB XIV (Soziale Entschiadigung)
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m  Schwerkriegsbeschiddigte und Personen mit Merkzeichen ,VB“ oder
,EB® die mindestens seit dem 01.10.1979 wegen ihrer Schadigungs-
folgen die Freifahrtberechtigung haben.

Praxis-Tipp:

Wertmarken, die fiir ein Jahr ausgegeben werden, kdnnen bis spdtestens ein
halbes Jahr vor Ablauf der Gliltigkeitsdauer zuriickgegeben werden. Auf An-
trag wird dann die Halfte der Geblihr erstattet. Entsprechendes gilt fiir den
Fall, dass der schwerbehinderte Mensch vor Ablauf eines halben Jahres der

Gliltigkeitsdauer der Jahreswertmarke stirbt.

Kostenlose Fahrten im offentlichen Personennah-
verkehr

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 228 Abs. 1 SGB IX

Alle Menschen mit Behinderung, die einen Schwerbehindertenausweis
mit dem Merkzeichen ,G% ,aG" ,H ,BI“ oder ,GI“ haben und ein
Beiblatt mit giiltiger Wertmarke besitzen, konnen die unentgeltliche
Beforderung mit offentlichen Verkehrsmitteln beanspruchen.

Die Freifahrtberechtigung gilt in allen Stadtbussen, StrafSenbahnen,
U-Bahnen, S-Bahnen sowie bundesweit in den Ziigen des Nahverkehrs
der Deutschen Bahn AG.

Bei diesen Fahrten diirfen auch Handgepick, ein Rollstuhl oder sons-
tige orthopédische Hilfsmittel sowie ein Blindenfiihrhund kostenlos
mitgenommen werden.

Sofern die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson durch
den Eintrag des Merkzeichens ,B“ im Ausweis nachgewiesen ist, wird
auch die Begleitperson des Schwerbehinderten unentgeltlich befordert.
Dies gilt auch, wenn der schwerbehinderte Mensch keine Wertmarke
beantragt hat und deshalb selbst nicht freifahrtberechtigt ist.

Ausdriicklich gestattet ist seit dem 01.07.2021 die Mitfiihrung eines
Assistenzhundes, wenn er die entsprechende Zertifizierung nach § 12e
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Absatz 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes nachweisen kann. Zu
den Assistenzhunden gehoren auch Blindenfiihrhunde. Wenn sie von
der gesetzlichen Krankenkasse als ,,Hilfsmittel“ im Sinne des § 33 SGB
V finanziert werden, existiert fiir diese allerdings bereits seit langem
ein umfangreiches Priif- und Anforderungsprogramm. Die Regelungen
zur Ausbildung und Priifung im Behindertengleichstellungsgsetz (88§
12f ff. BGG) gelten fiir Blindenfiihrhunde daher nicht. Wer mehr In-
formationen {iber Assistenzhunde benétigt, kann diese auf www.as-
sistenzhunde-zentrum.de finden.

Aber: Die Freifahrt darf mit diesen Merkzeichen nur dann beansprucht
werden, wenn der Mensch mit Behinderung keine Kfz-Steuerermafigung
erhalt. Schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen ,aG* durfen
hingegen sowohl die Freifahrt (giltige Wertmarke erforderlich) als auch
eine Kfz-Steuerbefreiung beanspruchen (siehe zur Kraftfahrzeugsteuer
auch Kapitel 5).

Je nach Beeintréchtigung darf die unentgeltliche Befoérderung nur dann

beansprucht werden, wenn der Mensch mit Behinderung keine Kfz-

Steuerermifiigung oder Befreiung von dieser Steuer erhélt. Dabei gilt:

® Bei Merkzeichen ,,G“ oder ,GI“ kann alternativ entweder die un-
entgeltliche Beforderung oder eine Kfz-Steuerermafligung gewahlt
werden.

®m Beim Merkzeichen ,aG* ,Bl“ oder ,H“ dagegen kann neben der un-
entgeltlichen Beforderung zusétzlich auch eine Kfz-Steuerbefreiung
in Anspruch genommen werden.

In der Ubersicht stellt sich dies wie folgt dar:

Merkzei- Wertmarke und/oder Kfz-Steuerer-
chen mafdigung
G 46 EUR (Halbjahr) bzw. oder 50 %

91 EUR (ganzes Jahr)
Gl 46 EUR (Halbjahr) bzw. oder 50 %
91 EUR (ganzes Jahr)
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Merkzei- Wertmarke und/oder Kfz-Steuerer-
chen mafdigung
aG 46 EUR (Halbjahr) bzw. und 100 %

91 EUR (ganzes Jahr)

H Kostenlos flr ein Jahr und 100 %

Bl Kostenlos fur ein Jahr und 100 %
Kriegsbe- Kostenlos fur ein Jahr und 100 %
schadigte

VB Kostenlos fir ein Jahr und 100 %

EB Kostenlos fir ein Jahr und 100 %

Reisen im Fernverkehr mit der Deutschen Bahn

Im Fernverkehr gelten die Regelungen zur Kostenbefreiung der Befor-
derung nicht. Der schwerbehinderte Mensch muss hier eine Fahrkarte
losen. Allerdings gibt es auch hier einige Vorteile, die der schwerbehin-
derte Mensch in Anspruch nehmen kann.

Dagegen gelten fiir die Begleitperson und/oder einen Hund die glei-
chen Regelungen wie im Nahverkehr. Fiir sie besteht also auch hier eine
kostenfreie Mitnahmeberechtigung.

Verbilligte Bahncard

Schwerbehinderte Menschen mit einem GdB von mindestens 70 er-
halten auf die BahnCard 25 oder BahnCard 50 der Deutschen Bahn
einen Preisnachlass. Bei der BahnCard 100 dagegen gewdhrt die Bahn
keine Schwerbehindertenerméafdigung. Aktuelle Preise (Stand 2024):
® BahnCard 25 (2. Klasse): 40,90 Euro pro Jahr (statt 62,90 Euro)

® BahnCard 50 (2. Klasse): 122,00 Euro pro Jahr (statt 244,00 Euro)
Beim Kauf der Bahncard wird der Schwerbehindertenausweis als Nach-
weis bendtigt.

Kostenlose Platzreservierung in IC-, ICE- und EC-Ziigen

Wer auf einen Rollstuhl angewiesen oder sehbehindert bzw. blind ist
und im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen ,B“ (stdndige Be-
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gleitung) hat, kann eine kostenfreie Platzreservierung in allen IC-,
ICE-, EC- und IR-Ziigen im Service- bzw. GrofSraumwagen der 2. Klasse
fiir sich und seine Begleitung buchen.

Wichtig: In internationalen Reisezligen ist eine kostenlose Abteilreser-
vierung fir Rollstuhlfahrer nur dann maglich, wenn der Einsteigebahnhof
im Bereich der Deutschen Bahn AG liegt.

Praxis-Tipp:
Ziige, die rollstuhlgerechte Wagen fiihren, sind im Zugverzeichnis zum Kurs-
buch durch ein Rollstuhlsymbol gekennzeichnet.

Reisen in der 1. Wagenklasse

Schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen , 1. K1.“ kénnen mit
Fahrscheinen fiir die 2. Wagenklasse in Ziigen der Deutschen Bahn AG
die 1. Klasse benutzen. Dieses Merkzeichen wird ausschliefSlich Schwer-
kriegsbeschddigten und Verfolgten im Sinne des Bundesentschadi-
gungsgesetzes zuerkannt. Dabei wird ein GdB von wenigstens 70 bei
besonders gravierenden korperlichen Behinderungen vorausgesetzt.

Ein kostenloses ,,Upgrade“ in die 1. Wagenklasse erfolgt auch nur,
wenn der auf den anerkannten Schiadigungsfolgen beruhende korper-
liche Zustand bei Eisenbahnfahrten die Unterbringung in der 1. Klasse
erfordert.

Gepadck und Hilfsmittel

Schwerbehinderten Menschen im Besitz eines Ausweises mit Merkzei-
chen ,,G“ werden das Handgepéck, ein Krankenfahrstuhl/Rollstuhl mit
einem Gewicht bis zu 100 kg und sonstige orthopadische Hilfsmittel
kostenfrei befordert. Hilfsmittel iiber 31,5 kg miissen fahrbar sein sowie
stufenfrei abgeholt und zugestellt werden kdnnen.

Reisen ins Ausland

Im internationalen Fernverkehr wird die Begleitperson von Rollstuhl-
fahrern und blinden Menschen (Merkzeichen ,Bl1“) in vielen europadi-
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schen Staaten kostenlos befordert. Die Begleitperson erhilt dazu eine
sogenannte Nullpreis-Fahrkarte. Diese Fahrkarte muss in Deutschland
ausgestellt worden sein (bzw. in dem Staat, in dem der Schwerbehin-
dertenausweis ausgestellt wurde).

Durch Internationale Beforderungsbedingungen werden die Mitnah-
meregelungen von Begleitpersonen und Begleithunden im interna-
tionalen Verkehr geregelt.

Das SCIC-NRT-Abkommen schliisselt die Teilnahmelédnder und die
spezifischen Bestimmungen fiir Begleitpersonen je nach Art des Han-
dicaps auf (Stand: 12.07.2024):

Begleitpersonen fiir blinde Menschen, Blindenfiihrhund

Beforderer, die die Mitnahme einer kostenfreien Begleitperson bzw.
eines kostenfreien Blindenfiihrhundes akzeptieren:
BDZ Bulgarische Eisenbahnen
CD Tschechische Bahnen
CFL Luxemburgische Eisenbahnen
CFR Calatori Ruminische Eisenbahnen
DB Deutsche Bahn AG
DSB Dénische Staatsbahnen
HZ Kroatische Eisenbahnen
MAV/GYSEV Ungarische Staatsbahnen
NS Niederldndische Eisenbahnen
OBB Osterreichische Bundesbahnen
PKP Intercity Polnische Staatsbahnen
SBB/CFF Schweizerische Bundesbahnen
SNCB/NMBS Belgische Eisenbahnen
SNCF Franzosische Eisenbahnen
SV Serbische Eisenbahn
SZ Slowenische Staatsbahnen
TI Italienische Staatsbahnen
TRAINOSE Griechische Eisenbahnen
ZPCG Eisenbahnen Montenegros
ZRSM Nordmazedonische Eisenbahnen
ZSSK Slowakische Bahnen
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Begleitpersonen fiir Rollstuhlfahrer

Beforderer, die die Mitnahme einer kostenfreien Begleitperson ak-
Zeptieren:

CD Tschechische Bahnen

CFL Luxemburgische Eisenbahnen

DB Deutsche Bahn AG

DSB Dinische Staatsbahnen

MAV-Start/GYSEV Ungarische Eisenbahnpersonenverkehr AG

NS Niederlandische Eisenbahnen

OBB Osterreichische Bundesbahnen

SBB/CFF Schweizerische Bundesbahnen

SNCB/NMBS Belgische Eisenbahnen

SZ Slowenische Staatsbahnen

TRAINOSE Griechische Eisenbahn

ZSSK Slowakische Bahnen

Begleitpersonen fiir sonstige Personen mit Behinderungen oder
eingeschrdnkter Mobilitdt, Assistenzhund

Beforderer, die die Mitnahme einer kostenfreien Begleitperson bzw.
kostenfreien Assistenzhundes akzeptieren:
CD Tschechische Bahnen
CFL Luxemburgische Eisenbahnen
DB Deutsche Bahn AG
DSB Dénische Staatsbahnen
NS Niederlandische Eisenbahnen
OBB Osterreichische Bundesbahnen
SBB/CFF Schweizerische Bundesbahnen
SNCB/NMBS Belgische Eisenbahnen
TRAINOSE Griechische Eisenbahn
ZSSK Slowakische Bahnen

Praxis-Tipp:

Die Mobilititsservice-Zentrale der Deutschen Bahn beantwortet Fragen zu
Bahnreisen von Menschen mit Behinderung:

Erstellt fir Georg Schwierz



Erleichterungen im Flugverkehr | 35

Tel. 030 65212888
E-Mail: msz@deutschebahn.com
Internet: www.bahn.de/barrierefrei

Erleichterungen im Flugverkehr

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

Verordnung EG Nr. 1107/2006 Uber die Rechte von behinderten Flugrei-
senden und Flugreisenden mit eingeschrankter Mobilitat

Die EU-Verordnung Nr. 1107/2006 enthélt Vorschriften fiir den Schutz
und die Hilfeleistung fiir behinderte Flugreisende und Flugreisende
mit eingeschrdnkter Mobilitat, die diese Personen vor Diskriminierung
schiitzen und sicherstellen sollen, dass sie Hilfe erhalten. So Artikel
1 der Verordnung, die europaweit unmittelbar gilt. Nach dieser Ver-
ordnung haben Menschen mit Behinderung grundsitzlich einen An-
spruch auf Beforderung. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Beférderung
physisch unmoglich ist (z. B. weil die Tiir des Flugzeugs nicht grofs
genug ist) oder wenn Sicherheitsvorschriften, die in einer Rechtsvor-
schrift festgelegt oder von der Luftfahrtbehdrde angeordnet wurden,
entgegenstehen.
Flughafenbetreiber miissen behinderten Personen und Personen mit
eingeschrankter Mobilitdt bestimmte kostenlose Hilfeleistungen auf
allen Flughifen der EU gewihrleisten, soweit der Hilfebedarf min-
destens 48 Stunden vor Abflug angemeldet wird. Dazu gehdren unter
anderem:
®m Einrichtung von ausgewiesenen Ankunfts- und Abfahrtsorten, an
denen behinderte Flugreisende und Flugreisende mit eingeschrank-
ter Mobilitdt ihre Ankunft am Flughafen bekannt geben und um
Hilfe bitten konnen

m  auf Wunsch des oben genannten Personenkreises die Gewahrleis-
tung von Unterstiitzung bei der Abfertigung bzw. bei der Aufgabe
von Gepick
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Voraussetzungen zu schaffen, dass Luftfahrzeuge ggf. mit Hilfen
(Rollstuhl, Lift) erreicht bzw. verlassen werden kénnen.

Bei Fliigen, die in der EU beginnen, miissen auch die Luftfahrtunter-
nehmen bestimmte Hilfeleistungen an Bord kostenlos anbieten. Auch
hier ist der Hilfebedarf mindestens 48 Stunden vor Abflug anzumelden.
Hierzu gehoren:

Beforderung von bis zu zwei Mobilitdtshilfen pro Person mit ein-
geschrdnkter Mobilitdt bei vorheriger Anmeldung

Beforderung von anerkannten Blindenfiihrhunden

Bereitstellung von wesentlichen Informationen iiber einen Flug in
zuganglicher Form

Bereitstellung von Hilfeleistungen, um zu den Toiletten zu gelangen

Wichtig: Die Fluggesellschaften beférdern grundsatzlich nur zusammen-
klappbare Rollstiihle, die nicht motorbetrieben sind.

Praxis-Tipp:

Beschwerden konnen Sie der Leitung des Flughafens oder dem betreffenden
Luftfahrtunternehmen mitteilen. Wenn nach Reklamationen keine zufrie-
denstellende Ldsung erreicht wurde, haben Sie die Mdoglichkeit fiir deutsche
Flughdfen und fiir Fliige von Fluggesellschaften, die von deutschen Flughdfen
abgehen, die Beschwerdestelle des Luftfahrt-Bundesamtes zu kontaktieren:
Luftfahrt-Bundesamt, Biirger-Service-Center, 38144 Braunschweig

Dort steht Ihnen fiir Auskiinfte und Informationen das Blir-
gertelefon des Luftfahrt-Bundesamts zur Verfligung:
Telefon: 0531 2355 115, Mail: fluggastrechte@!ba.de

Unter www.lba/de und dem Begriff ,Fluggastrechte/Beschwerdeformulare®
finden Sie Beschwerde-Formulare zum Download.
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Parkerleichterungen, Behindertenparkplatz

Fiir Menschen mit Behinderung besonders wichtig sind Parkerleich-
terungen, um sich in den Stddten und Gemeinden eigenstdandig und
selbstbestimmt bewegen zu kénnen.

Der Schwerbehindertenausweis allein reicht allerdings noch nicht aus,
um Parkerleichterungen in Anspruch nehmen zu konnen. Zusitzlich
benotigt man einen speziellen Parkausweis.

Je nach Merkzeichen gibt es verschiedene Parkausweise, die mit un-
terschiedlichen Parkberechtigungen verbunden sind:

Orangefarbener Parkausweis

Der Antrag auf den orangen Parkausweis wird bei der fiir den Wohnort
zustdndigen Straflenverkehrsbehorde gestellt. Dieser Ausweis gilt dann
in ganz Deutschland, nicht aber im Ausland.

Folgende Personen kdnnen einen solchen Parkausweis erhalten:

®  Merkzeichen ,,G“ und ,B“ und GdB von wenigstens 80 allein wegen
der Funktionsstorungen an den unteren Gliedmaf$en sowie der Len-
denwirbelsdule, soweit sich diese auf das Gehvermogen auswirken

= Merkzeichen ,,G“ und ,B“ und GdB von wenigstens 70 allein wegen
der Funktionsstorungen an den unteren Gliedmafien sowie der
Lendenwirbelsdule, soweit sich diese auf das Gehvermdgen aus-
wirken und gleichzeitig einem GdB von wenigstens 50 wegen Funk-
tionsstorungen des Herzens oder der Atmungsorgane
Hinweis: In Nordrhein-Westfalen reicht das Merkzeichen ,,G“ aus,
das Merkzeichen ,,B“ ist nicht notwendig. Geparkt werden darf dann
aber mit dem Ausweis nur in Nordrhein-Westfalen.

®  Morbus-Crohn bzw. Colitis-Ulcerosa mit einem GdB von wenigstens
60 wegen dieser Erkrankung

m  doppeltes Stoma (kiinstlicher Darmausgang und kiinstliche Harn-
ableitung) mit einem GdB von wenigstens 70 und Auswirkungen
auf die Gehfdhigkeit

Der orange Parkausweis berechtigt zu folgenden Ausnahmen, wenn in

zumutbarer Entfernung keine andere Parkmoglichkeit besteht:
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Bis zu drei Stunden im eingeschrinkten Halteverbot parken (Park-
scheibe einlegen!)

Uberschreiten der zugelassenen Parkdauer im Bereich eines Zonen-
halteverbots, in dem durch Zusatzzeichen das Parken zugelassen
ist; Hochstparkdauer 24 Stunden

Parken iiber die zugelassene Zeit hinaus an Stellen, die durch Zei-
chen 314 ,Parkplatz® oder Zeichen 315 ,Parken auf Gehwegen®
gekennzeichnet sind und fiir die durch ein Zusatzschild eine Be-
grenzung der Parkzeit angeordnet ist

Parken wiahrend der Ladezeit in FufSgdngerzonen, in denen das Be-
oder Entladen fiir bestimmte Zeiten freigegeben ist

bis zu drei Stunden Parken auf Anwohnerparkpldtzen (Parkscheibe
einlegen!)

Parken an Parkuhren und bei Parkscheinautomaten ohne Gebiihr
und ohne zeitliche Begrenzung; Hochstparkdauer 24 Stunden
Parken in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) aufSer-
halb der gekennzeichneten Fldchen, ohne den durchgehenden Ver-
kehr zu behindern; Hochstparkdauer 24 Stunden

Wichtig: Die Nutzung von ausgewiesenen Behindertenparkpldtzen (Roll-
stuhl-Symbol) ist mit dem orangefarbenen Parkausweis grundsatzlich
nicht erlaubt! Landesrecht kann dies aber genehmigen (z. B. Berlin,
Brandenburg). Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Gemeinde, ob die
bundesrechtlichen Vorschriften gelten oder ob das Bundesland eine Aus-
nahme getroffen hat.

EU-einheitlicher blauer Parkausweis

Folgende Personen konnen einen internationalen blauen Parkausweis
erhalten:

Schwerbehinderte Menschen mit aufSergewohnlicher Gehbehin-
derung (Merkzeichen ,,aG*)
Blinde Menschen (Merkzeichen ,,BI“)
Contergan-Geschadigte (beidseitige Amelie oder Phokomelie) und
Menschen mit vergleichbarer Behinderung
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Inhaber des blauen Parkausweises diirfen an den gleichen Stellen
parken wie Inhaber des orangen Parkausweises. Zusitzlich haben sie
das ,Privileg® das Kraftfahrzeug auch auf Behindertenparkpldtzen
(Parkplatzen mit Rollstuhl-Symbol) abzustellen. Auch hier ist Voraus-
setzung fiir das Parken, dass in zumutbarer Entfernung keine andere
Parkmoglichkeit besteht.

Teilweise, bzw. wenn geniigend Parkraum zur Verfiigung steht, kann
diesen Personen auch ein personenbezogener Einzelparkplatz reser-
viert werden. Hier ist bei der ortlichen Straflenverkehrsbehorde nach-
zufragen.

Der Antrag auf Ausstellung dieses Parkausweises ist ebenfalls bei der
am Wohnsitz zustdndigen Straflenverkehrsbehorde zu stellen.

Der blaue Parkausweis wird mit einem Lichtbild versehen. Er kann
in jedem Fahrzeug, das den Schwerbehinderten transportiert, genutzt
werden. Das Fahrzeug muss also nicht auf den schwerbehinderten
Menschen zugelassen sein.

Wichtig: Die Nutzung des Parkausweises, ohne den Inhaber zu befordern,
ist aber eine missbrauchliche Handlung und kann zur Einziehung des
Ausweises fuhren. Er darf also nicht verwendet werden, wenn nur eine
Besorgung fiir die behinderte Person zu erledigen ist, ohne dass diese
mitfahrt. Erlaubt ist es aber, den schwerbehinderten Menschen an einen
Ort zu bringen und von dort wieder abzuholen und in der Zwischenzeit
Lleer® zu fahren.

Praxis-Tipp

Eigentlich wurde der blaue Parkausweis eingefiihrt, weil man in ganz Europa
eine Vereinheitlichung der Parkmodalitdten fiir Menschen mit Behinderung
erreichen wollte. Dieses Ziel ist allerdings leider bis heute nicht vollstdndig
erflillt, da nach wie vor jedes Land spezielle Regelungen hat. Bei einer Aus-
landsreise sollten Sie sich schlau machen, welche Rechte Ihnen im Reiseland
durch den blauen Parkausweis zustehen (z. B. beim ADAC).
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Landesrechtliche Parkausweise, Parkerleichterungen

In manchen Bundesldndern gibt es neben dem orangen und blauen
Ausweis weitere Sonderregelungen.

In Bayern etwa gibt es einen dunkelblauen Parkausweis mit Vermerk
~nur BY*. Personen, die Anspruch auf einen orangefarbenen Park-
ausweis haben, konnen mit diesem dunkelblauen Ausweis innerhalb
Bayerns ebenfalls auf den Behindertenparkplidtzen parken.

In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-
Pfalz gibt es zusétzlich noch einen gelben Parkausweis. Schwerbehin-
derte Menschen mit dem Merkzeichen ,,G“, einem GdB von wenigstens
70 und Gehvermogen fiir eine maximale Gehstrecke von 100 Metern
sowie Personen, die eine erhebliche voriibergehende oder noch nicht
amtlich anerkannte dauernde Gehbehinderung oder Mobilitdtsbeein-
trachtigung (maximale Gehstrecke von 100 Metern) haben, konnen den
gelben Ausweis mit den gleichen Vorteilen nutzen, wie den orangen
Parkausweis. Eine Berechtigung zum Parken auf Behindertenpark-
pldtzen ist damit nicht verbunden.

Teilweise werden in den Bundeslandern auch vorlaufige oder voriiber-
gehende Parkerleichterungen auf Antrag gewdhrt (z. B. in Niedersach-
sen).

Sonstige Parkerleichterungen

Ohnhénder und Personen, die mit den verbliebenen Teilen der Hand
eine Parkuhr nicht bedienen konnen (z. B. bei Verlust von vier Fingern
an jeder Hand) ist in ganz Deutschland das gebiihrenfreie Parken an
Parkuhren und Parkscheinautomaten, Parken im Zonenhalteverbot
und auf Parkpldatzen mit zeitlicher Begrenzung ohne Betdtigung der
Parkscheibe erlaubt.

Kleinwiichsige Menschen mit einer Korpergrofse von 1,39 m und da-
runter diirfen in ganz Deutschland an Parkuhren und Parkautomaten
fiir die Dauer der jeweiligen angegebenen Hochstdauer gebiihrenfrei
parken.
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Praxis-Tipp:

Aufgrund der teilweise unterschiedlichen Regelungen in den Bundesldndern -
und zum Teil auch innerhalb der Kommunen, je nachdem, ob es sich um einen
Ballungsraum handelt oder nicht - ist dringend anzuraten, beim zustdndigen
Versorgungsamt bzw. der ortlichen Strafienverkehrsbehorde nachzufragen,
welche Parkerleichterungen in Frage kommen.

Straf3enverkehrsordnung beachten

Die Parkerleichterungen gelten im Giiltigkeitsbereich der StrafSenver-
kehrsordnung (StVO), also im 6ffentlichen Verkehrsbereich. Folgende
Voraussetzungen gilt es zu beachten:

Von der Genehmigung darf nur unter Beachtung der Grundregeln
des StrafSenverkehrs (§ 1 StVO) Gebrauch gemacht werden.

Die Genehmigung berechtigt nicht zum Halten oder Parken an
sonstigen Stellen, an denen dies nach § 12 StVO unzuldssig ist (z.
B. uniibersichtliche StrafSenstellen, scharfe Kurven, Feuerwehr-
zufahrten). Dies gilt insbesondere innerhalb der durch Zeichen 283
StVO (absolutes Halteverbot) gekennzeichneten Verbotsstrecken.
Weisungen von Polizeibeamten sind zu befolgen.

Der Parkberechtigte ist verpflichtet, bei Inanspruchnahme der
Parkerleichterungen den Genehmigungsbescheid mitzufiihren und
zustdndigen Personen auf Verlangen zur Priifung auszuhdndigen.
Wihrend des Parkens ist der Parkausweis bzw. die Ausnahme-
genehmigung an der Innenseite der Windschutzscheibe gut lesbar
anzubringen; ggf. auch der Zusatzausweis.

Beim Parken im eingeschrinkten Halteverbot und im Bereich eines
Zonenhalteverbots, wenn durch Zusatzschild das Parken nicht zu-
gelassen ist, ist zusdtzlich die Ankunftszeit durch eine Parkscheibe
nachzuweisen.

Soweit zum Zeichen ,,Parkplatz das Zusatzzeichen ,Pkw® angeord-
net ist, darf dort mit anderen Fahrzeugen nicht geparkt werden;
beim ,,Parken auf Gehwegen“ (Zeichen 315 StVO) darf das zuldssige
Gesamtgewicht des Fahrzeugs nicht mehr als 2,8 t betragen.
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m Der Parkberechtigte ist verpflichtet, jede Anderung seiner An-
schrift und der fiir die Erteilung der Genehmigung mafigebenden
Umstédnde unverziiglich der Genehmigungsbehdrde mitzuteilen.

® Die Genehmigung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi-
derrufs erteilt. Sie wird widerrufen, wenn der Parkberechtigte die
Sicherheit des Straflenverkehrs gefdahrdet, wenn der Grund fiir die
Genehmigung entfillt oder die Genehmigung missbraucht wurde.

Fahren in Umweltzonen

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag
zur Schadstoffbelastung (35. BImSchV), dort Anhang 3 Ziffer 6

Um die Feinstaubbelastung der Luft zu verringern, gibt es seit 2008 in
vielen deutschen Stadten sogenannte Umweltzonen. Dort diirfen nur
Fahrzeuge einfahren, deren Schadstoffausstof$ bestimmte Grenzwerte
nicht tiberschreitet. Wer Umweltzonen mit einem Fahrzeug befahren
mochte, bendtigt eine Feinstaubplakette. Fiir alle anderen Fahrzeuge
besteht in diesem Gebiet ein Fahrverbot.

Kraftfahrzeuge, mit denen Personen fahren oder gefahren werden, die
aufSergewohnlich gehbehindert, hilflos oder blind sind und in ihrem
Schwerbehindertenausweis die Merkzeichen ,,aG“, ,H“ oder ,,Bl“ haben,
sind generell vom Fahrverbot ausgenommen. Das Fahrzeug, mit dem sie
fahren oder gefahren werden, benétigt keine Plakette.

Die Fahrberechtigung kann durch den Schwerbehindertenausweis
oder einen Parkausweis nachgewiesen werden. Es muss also keine Aus-
nahmegenehmigung beantragt werden.

Praxis-Tipp:

Kommunen kénnen das Einfahren in die Umweltzone ohne gliltige Feinstaub-
plakette auch in sonstigen Ausnahmefdllen genehmigen (insbesondere bei
Merkzeichen ,G* oder bei Vorliegen eines EU-Parkausweises). Sollte bei Ihnen
am Ort eine Umweltzone eingerichtet sein und gehoren Sie nicht zum Per-
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sonenkreis mit oben genannten Sonderrechten, sollten Sie sich erkundigen,
ob und welche Ausnahmen die Kommune zuldsst.

Diesel-Fahrverbote

In mehr als 70 Stddten herrscht aufgrund zu hoher Stickstoffdioxid-
Werte so schlechte Luft, dass Diesel-Fahrverbote drohen oder bereits
angewandt werden (wie etwa in Hamburg seit Juni 2018 oder in Stutt-
gart seit 2019). Fragt sich, wie es sich hier mit einer Ausnahme fiir
Menschen mit Schwerbehinderung verhilt.

Die Anordnung von Fahrverboten ist Landersache. Jedes Bundes-
land legt dazu die Kriterien und Rahmenbedingungen fest. Daher wird
dringend angeraten, sich an die jeweilige Stadt/Kommune zu wenden
und nachzufragen, wie das Fahrverbot ausgestaltet ist.

Baden-Wiirttemberg (und damit Stuttgart) beispielsweise wendet die
Ausnahmeregelung wie bei ,Fahren in Umweltzonen“ an: Wer einen
Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen ,,aG, ,H“ oder ,,BI“
vorweisen kann, ist vom Diesel-Fahrverbot ausgeschlossen. Menschen
mit dem Merkzeichen ,,G“ oder mit einem EU-Parkausweis fiir Gleich-
gestellte konnen eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

Vergiinstigungen beim Autokauf

Manche Automobilhersteller gewdhren einen Preisnachlass beim Neu-
wagenkauf. In der Regel wird ein GdB ab 50 und eines der Merkzeichen
.G, ,aG", ,H" oder ,Bl“ gefordert. Voraussetzung fiir den Preisnachlass
ist aber, dass der Neuwagen auf den Menschen mit Behinderung selbst
zugelassen wird.

Praxis-Tipp:
Erkundigen Sie sich beim Bund behinderter Auto-Besitzer e. V., 66450 Bex-

bach, Ahornstrafie 2, Tel.: 06826 5782, Fax: 06826 510428, Internet: www.
bbab.de

Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung zum Erreichen des Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatzes auf ein Kraftfahrzeug angewiesen sind,
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konnen vom Rehabilitationstrédger Finanzierungshilfen zur Beschaf-
fung eines geeigneten Fahrzeugs erhalten. Die Hilfen schliefSen eine
behinderungsgerechte Zusatzausstattung ein. Weitere Informationen
dazu finden Sie in Kapitel 4, dort Abschnitt , Technische Arbeitshilfen
und Kraftfahrzeughilfe®.

Behinderten-Fahrdienste

In vielen Stddten oder Gemeinden wird ein Fahrdienst fiir Menschen
mit Behinderung angeboten. Dieser Fahrdienst wird meistens von
Wohlfahrtsverbdanden wie Malteser-Hilfsdienst, Johanniter, Arbeiter-
wohlfahrt etc. durchgefiihrt. Hier konnen die Fahrten terminiert wer-
den. Dabei kann es sich um Besuche bei Freunden oder Verwandten
handeln oder um das Erledigen von Einkaufen.

Wichtig: Grundsatzlich konnen Menschen mit Behinderung diesen Fahr-
dienst in Anspruch nehmen, wenn sie einen Schwerbehindertenausweis
mit dem Merkzeichen ,aG“ haben und kein eigenes Fahrzeug besitzen.
Die Anzahl der Fahrten ist meistens auf drei oder vier je Monat begrenzt.
Oder es wird ein Kostenbudget vorgegeben, das die Freifahrten mit einem
bestimmten (Taxi-)unternehmen regelt.

Praxis-Tipp:

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zustindigen Gemeinde, Kreis- oder Stadtver-
waltung nach den Mdglichkeiten eines Fahrdienstes. Zustdndig ist dort das
Sozialamt.

Rabatt in der Kfz-Versicherung

Es gibt heute nur noch wenige Versicherungsgesellschaften, die bei der
Kfz-Versicherung einen Sonderrabatt gewahren; dieser gesetzlich vor-
geschriebene Rabatt wurde mit der Freigabe der Versicherungsbedin-
gungen vor gut zehn Jahren gestrichen. Das betrifft sowohl die Kfz-
Haftpflichtversicherung als auch die Voll- und Teilkaskoversicherung.
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Praxis-Tipp:

Oft koppeln Autohersteller, die beim Neuwagenverkauf Rabatte geben, diesen
Verkauf mit der Moglichkeit, eine verbilligte Versicherung abzuschliefien.
Erkundigen Sie sich nach giinstigen Versicherungsbeitrdgen, wenn Sie sich
nach einem Neuwagen umschauen. Bedenken Sie aber und vergleichen Sie:
eine Gesellschaft, die keinen Sonderrabatt fiir schwerbehinderte Menschen

gewdhrt, kann trotzdem preiswerter sein als ein Anbieter mit Sonderrabatten.

Behindertentoilette

Es gibt einen einheitlichen Zentralschliissel (Euro WC-Schliissel), mit
dem alle Behindertentoiletten auf deutschen Autobahnraststatten auf-
geschlossen werden konnen. Der Schliissel passt auch auf dsterreichi-
schen und schweizerischen Raststdtten sowie flir Behindertentoiletten
invielen Stadten Deutschlands, etwa in FufRgidngerzonen, Museen oder
Behorden.

Einen solchen Schliissel konnen Menschen mit Behinderung kos-
tenpflichtig erhalten (Stand 2024: 28,90 Euro, zusammen mit dem
Behindertentoilettenverzeichnis , Der Locus®, mit rund 12.000 Stand-
orten kostet der Schliissel 37,50 Euro). Das Angebot ist fiir Menschen
gedacht, die auf behinderungsgerechte Toiletten angewiesen sind (z. B.
schwer Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Stomatréger, Blinde, an Multi-
pler Sklerose, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa Erkrankte, Menschen mit
chronischem Blasen-/Darmleiden). Eine ,,Locus“-App fiir Smartphones
ist in der Entwicklung.

Bei Vorliegen des Merkzeichens ,aG*, ,B“, ,H“ oder ,Bl“ oder eines
GdB von mindestens 70 und Merkzeichen ,,G“ kann der Schliissel be-
stellt werden. Dabei ist eine Kopie des Schwerbehindertenausweises,
bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ein drztlicher Nachweis mit-
zusenden.

Praxis-Tipp:
Ndheres erfahren Sie beim Club Behinderter und ihrer Freunde Darmstadt
e. V., der den Verkauf und die Versendung durchfiihrt; Tel.: 06151 8122-0,
Internet: www.cbf-da.de
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Befreiung von der Gurtpflicht

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 21 StrafBenverkehrsordnung (StVO)

Ist das Anlegen von Sicherheitsgurten aus gesundheitlichen Griinden
nicht moglich, kann auf Antrag bei der Stadt- oder Gemeindeverwal-
tung eine Ausnahme erteilt werden.

In einem &rztlichen Attest muss ausdriicklich bestatigt werden, dass
aufgrund des drztlichen Befundes die Gurtanlegepflicht nicht erfiillt
werden kann. Wichtig ist auch, dass aus der drztlichen Bescheinigung
hervorgeht, fiir welchen Zeitraum die Befreiung notwendig ist. Grund-
sdtzlich gilt, dass die Gurtbefreiung nicht linger giiltig sein darf als
wirklich notwendig. Falls der Arzt bestitigt, dass es sich um einen nicht
besserungsfihigen Dauerzustand handelt, kann die Befreiung auch auf
unbefristete Zeit ausgestellt werden.

Zur Gurtbefreiung darf es keine Alternative geben. Eine Umriistung
des Fahrzeugs auf andere Gurtarten wird als zumutbar betrachtet, zum
Beispiel anstelle des iiblichen Drei-Punkt-Gurts die Verwendung eines
Hosentragergurts.
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Kommunikationshilfen bei Behordengangen

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 17 Abs. 2 SGB |

Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, Landesbehinderten-
gleichstellungsgesetze der Bundeslander
Kommunikationshilfenverordnung des Bundes und des jeweiligen Bun-
deslandes

Gehorlose und horbehinderte Menschen und Menschen mit einge-
schriankter Sprechfdhigkeit haben das Recht, sich mit den Behorden
einschliefSlich der Gerichte des Landes sowie den Behdrden der Ge-
meinden, der Gemeindeverbdnde und der sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts
in Deutscher Gebardensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebarden
oder mit anderen geeigneten Kommunikationshilfen zu verstdandigen,
soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsver-
fahren erforderlich ist.

Bei der Ausfiihrung von Sozialleistungen gilt dies auch fiir drztliche
Untersuchungen und Behandlungen.

Die Behorden haben dazu die Ubersetzung durch Gebiardendolmet-
scher oder die Verstandigung mit anderen Kommunikationshilfen
sicherzustellen. Sie tragen auch die Kosten fiir diese Mafinahmen.

Barrierefreier Zugang zu Informationen,
Produkten, Dienstleistungen

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§8 4, 12a BGG
Landesbehindertengleichstellungsgesetze der Bundeslander
ab 28.06.2025: Barrierefreiheitsstarkungsgesetz (BFSG)

Erstellt fir Georg Schwierz



Barrierefreier Zugang zu Informationen, Produkten, Dienstleistungen | 49

Offentliche Verwaltung

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) bildet die rechtliche

Grundlage fiir die Forderung von Barrierefreiheit. Es zielt darauf ab,

Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen

und ihre gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ge-

wihrleisten. Fiir Behorden bedeutet dies eine Verpflichtung, Barrieren
sowohl in baulicher Hinsicht als auch im Bereich der Information und

Kommunikation abzubauen.

Gebdude und Einrichtungen 6ffentlicher Stellen miissen barrierefrei
gestaltet werden. Dazu gehort unter anderem:

m Barrierefreie Zugidnge: Rampen, Aufziige und taktile Leitsysteme
fiir Menschen mit Mobilitédts- oder Sehbehinderungen.

m Orientierungshilfen: Beschilderungen in leichter Sprache, Braille-
Schrift oder kontrastreiche Farbgestaltung.

m Barrierefreie Toiletten: Diese miissen in ausreichender Anzahl und
nach den Bediirfnissen von Menschen mit Behinderungen aus-
gestattet sein.

Das BGG verpflichtet zudem offentliche Stellen dazu, ihre Internetauf-

tritte und mobilen Anwendungen nach den Richtlinien der Barriere-

freien-Informationstechnik-Verordnung (BITV) zu gestalten. Konkret
bedeutet dies:

B Bereitstellung von alternativen Texten fiir Abbildungen

B Nutzung von barrierefreien PDF-Dokumenten

®  Entwicklung von Webseiten, die mit Screenreadern kompatibel sind

m  Bereitstellung von Inhalten in leichter Sprache und Gebidrden-
sprache

Privatwirtschaft

Die Verpflichtung, Informationen und Dienstleistungen barrierefrei
zur Verfiigung zu stellen, trifft ab 28.06.2025 auch privatwirtschaftli-
che Unternehmen ab zehn Mitarbeitern und einem Jahresumsatz tiber 2
Millionen Euro, da zu diesem Zeitpunkt das Barrierefreiheitsstarkungs-
gesetz (BFSG) in Kraft tritt. Dieses Gesetz dient der Umsetzung einer
EU-Richtlinie (RL (EU) 2019/882) zur Barrierefreiheit und soll einen
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neuen Standard an Barrierefreiheit fiir digitale Produkte und Dienst-
leistungen schaffen.

Wichtig: Das BFSG gilt ausschliefdlich fiir Angebote, die sich an Ver-
braucher richten und die ab dem 29.06.2025 in Verkehr gebracht werden.

Diese Produkte listet das BFSG ausdriicklich auf:

® Hardwaresysteme (z. B. Computer, Notebooks, Tablets, Smart-
phones)

m  Selbstbedienungsterminals (z. B. Zahlungsterminals, Geldauto-
maten, Fahrausweisautomaten)

m  Gerdte fiir Telekommunikationsdienste (z. B. Router)

B Gerdte mit interaktivem Leistungsumfang (z B. smarte Fernseher,
E-Book-Reader)

® Bedienungsanleitungen

Zu den Dienstleistungen gehoren insbesondere:

m Telekommunikationsdienste (z. B. Telefonie, Messengerdienste)

m  Personenbeforderungsdienste (z. B. Auskunfts-Webseiten oder
Apps, elektronische Ticketdienste

® Dienstleistungen im elektronischen Geschéftsverkehr mit Verbrau-
chern (z. B. E-Shops, Tools zur Onlinetermin-Buchung)

B Bank- und Versicherungsdienstleistungen

Bei VerstofRen drohen den Unternehmen Abmahnungen von Verbrau-

cherschutzverbdanden sowie hohe Bufsgelder.

Ermafigung des Rundfunkbeitrags, Befreiung

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 4 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

Seit 01.01.2013 gibt es die GEZ nicht mehr. Der Rundfunkbeitrag (zu
Zeiten der GEZ wurde dieser als Rundfunkgebiihren bezeichnet) wird
seitdem vom Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio in
Koln erhoben. Es wird pro Wohnung ein Beitrag berechnet; die Anzahl
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der Rundfunk-/Fernsehgerite und Personen in einer Wohnung spielt
dabei keine Rolle mehr (sogenannte Haushaltsabgabe).

Praxis-Tipp:

Als ,beitragsbefreite Raumeinheiten® gelten seit 01.01.2017 Zimmer mit voll-
stationdrer Pflege in Alten- und Pflegewohnheimen, Zimmer in Hospizen oder
Zimmer in Wohneinrichtungen, die Leistungen fiir Menschen mit Behinderung
erbringen und hierzu mit dem Trdger der Sozialhilfe eine Vereinbarung ge-
schlossen haben. Deren Bewohner miissen keinen Rundfunkbeitrag zahlen.

Menschen, denen das Merkzeichen ,RF“ zuerkannt wurde, konnen
eine Erméfdigung des Rundfunkbeitrags beantragen (ein Drittel der re-
guldren monatlichen Gebiihr). Der erméfiigte Beitrag betrdgt 6,12 Euro
pro Monat (Stand: August 2024). Einen Antrag konnen stellen:

blinde oder nicht nur voriibergehend wesentlich sehbehinderte
Menschen mit einem GdB von wenigstens 60 allein wegen der Seh-
behinderung.

gehorlose oder horgeschadigte Menschen, denen eine ausreichende
Verstdndigung iiber das Gehor auch mit Horhilfen nicht moglich ist.
Menschen mit Behinderung, deren GdB nicht nur voriibergehend
wenigstens 80 betrdagt und die wegen ihres Leidens an o6ffentlichen
Veranstaltungen stdndig nicht teilnehmen konnen.

Folgende Personen konnen unabhingig vom Merkzeichen ,RF“ einen
Antrag auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht stellen:

taubblinde Menschen
Empfianger von Blindenhilfe
Sozialhilfeempfanger, die Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen
Empfinger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung
Empféanger von Arbeitslosengeld IT oder Sozialgeld (Hartz IV)
Empfianger von Hilfe zur Pflege, von der Kriegsopferfiirsorge (Pfle-
gegeld) oder Sonderfiirsorgeberechtigte (§ 27e Bundesversorgungs-
gesetz)
Empfianger von Pflegezulage bei Kriegsschadenrente (§ 267 Lasten-
ausgleichsgesetz)
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®  Empfinger von Berufsausbildungsbeihilfe und von Ausbildungsgeld
nach dem Arbeitsférderungsrecht (SGB III), die nicht mehr bei den
Eltern wohnen

®m Kinder, Jugendliche und junge Volljahrige, die - finanziert durch
die Kinder- und Jugendhilfe — in einer stationdren Einrichtung
leben

Die Erméafiigung oder Befreiung erstreckt sich auch auf den Ehepartner

und auf im Haushalt lebende volljahrige Kinder bis zum vollendeten

25. Lebensjahr und deren Ehepartner. Leben allerdings weitere bei-

tragspflichtige Erwachsene im Haushalt, so muss der volle Beitrag

entrichtet werden, denn in diesem Fall gilt das Prinzip der Haushalts-

abgabe.

Praxis-Tipp:

Das Antragsformular erhalten Sie unter www.rundfunkbeitrag.de in der Ru-
brik ,Der Rundfunkbeitrag fiir Menschen mit Behinderung*. Sie kénnen es on-
line ausfiillen und anschliefsend ausdrucken. Sie erhalten das Formular aber
auch bei Stdadten und Gemeinden bzw. falls Sie Sozialleistungen beziehen bei

der zustdndigen Beharde.

Sie erhalten die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht oder die
ErméafSigung des Rundfunkbeitrags ab dem auf dem Bewilligungs-
bescheid/der Bescheinigung genannten Leistungsbeginn, wenn Sie
den Antrag binnen zwei Monaten einreichen, nachdem der Bewil-
ligungsbescheid von der Behorde erstellt wurde. Mafdgeblich ist das
Erstellungsdatum des Bescheids, nicht das Ausstellungsdatum der Be-
scheinigung. Geht der Antrag erst nach Ablauf von zwei Monaten bei
dem Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio ein, erfolgt
die Befreiung oder ErmifSigung ab dem Folgemonat nach Eingang des
Antrags.

In der Regel gilt die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht oder
die Ermdfligung des Rundfunkbeitrags, solange die jeweilige Leistung
gewdhrt wird. Stellen Sie rechtzeitig einen neuen Antrag auf Befreiung
oder ErméfSigung.
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Eine riickwirkende Befreiung vom Rundfunkbeitrag ist bis zu drei
Jahre ab Antragstellung moglich. Notwendig ist dann aber der Nach-
weis, dass der Ermafiigungs- bzw. Befreiungstatbestand bereits vor der
Antragstellung vorlag.

Vorzeitige Verfiigung iiber Bausparvertrage

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 4 Abs. 4 des Flnften Vermdgensbildungsgesetzes
§ 2 Abs. 2 Wohnungsbau-Pramiengesetz (WoPG)

Fiir Vollerwerbsunfahige und deren Ehepartner ist eine vorzeitige Ver-
fligung liber einen Bausparvertrag moglich. Das Gleiche gilt fiir Ver-
tréage, fiir die eine Arbeitnehmersparzulage gewdhrt wurde und die
nach dem Vermogensbildungsgesetz abgeschlossen wurden.

Im Wortlaut von § 4 Abs. 4 des Flinften Vermogensbildungsgesetzes
bzw. in § 2 Abs. 2 des Wohnungspramiengesetzes wird davon gespro-
chen, dass eine vorzeitige Auszahlung moglich ist, wenn eine volle
Erwerbsunfidhigkeit vorliegt. Das Bundesministerium der Finanzen
fiihrt dazu in seinen Hinweisen zur Anwendung des Flinften Vermo-
gensbildungsgesetzes aus, was unter volliger Erwerbsunfahigkeit zu
verstehen ist (vgl. BMF-Schreiben vom 29.11.2017): ,Véllige Erwerbs-
unfidhigkeit im Sinne des § 4 Absatz 4 Nummer 1 des 5. VermBG liegt
vor bei einem Grad der Behinderung von mindestens 95'“. Dabei muss
der Grad der Behinderung mit Schwerbehindertenausweis bzw. mit dem
Feststellungsbescheid des Versorgungsamts nachgewiesen werden.
Nicht ausreichend ist — auch bei voller Erwerbsminderung — der Ren-
tenbescheid zur Erwerbsminderungsrente (vgl. so schon das Urteil des
Bundesfinanzhofs vom 25.04.1968, BStBI II Seite 606).

B Der GdB wird im Sozialrecht nur in 10er-Schritten angegeben. Anders war es bisher im Ein-
kommensteuerrecht, hier agierte der Gesetzgeber mit Ser-Schritten (Fassung des § 33b EStG
(Freibetrage) bis 31.12.2020. Seit 01.01.2021 gibt es auch dort nur noch 10er-Schritte (siehe zu
Freibetragen auch Kapitel 5). Es ist davon auszugehen ist, dass eine Schwerbehinderung tiber
90, also GdB 100 gemeint ist.
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Wichtig: Voraussetzung fur die vorzeitige Verfligung ist, dass der Spar-
vertrag vor Feststellung der Behinderung abgeschlossen wurde. In diesen
Fallen sind die Bausparpramien nicht gefahrdet; das gilt auch, wenn die
Sperrfrist noch nicht abgelaufen ist.

Im Fall der vorzeitigen Verfiigung aufgrund von volliger Erwerbsunfa-
higkeit ist es auch unerheblich, wofiir die Bausparsumme verwendet
wird. Dies gilt sowohl fiir Bausparvertrage, die vor dem 01.01.2009
abgeschlossen wurden, als auch fiir Vertrage, die nach diesem Zeit-
punkt geschlossen wurden. Auch bei diesen ist der Zwang zur wohn-
wirtschaftlichen Verwendung aufgehoben, wenn die vollige Erwerbs-
unféhigkeit nachgewiesen wird.

Sozialtarife der Telekom

Wer einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen ,RE“ vor-
weisen kann, kann von der Deutschen Telekom eine Ermafiigung auf
die monatliche Grundgebiihr in Hohe von 6,94 Euro erhalten (Sozial-
tarif 1).

Wer blind, gehorlos oder sprachbehindert ist, bekommt bei einem GdB
von mindestens 90 durch die Telekom eine Ermédfiigung von monatlich
8,72 Euro (Sozialtarif 2).

Wichtig: Die Deutsche Telekom AG bietet fiir hor- und bewegungsbehin-
derte Menschen besondere Telefoneinrichtungen an.

Auch im Mobilfunkbereich gibt es Sondertarife fiir Menschen mit
Behinderung mit einem GdB von mindestens 80. Fragen Sie gezielt
danach.

Wichtig: BAfoG-Empfanger erhalten ebenfalls den Sozialtarif und damit

die Verglinstigung von monatlich 6,94 Euro, sofern sie vom Rundfunk-
beitrag befreit sind.

Erstellt fir Georg Schwierz



Wohngeld als Zuschuss zu den Mietkosten | 55

Die genannten Betridge werden mit den Telefonkosten verrechnet. Der
Sozialtarif ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Er gilt
auch nicht fiir alle Tarife der Telekom, beispielsweise ist er bei einer
Telefon-Flatrate ausgeschlossen.

Praxis-Tipp:
Bei anderen Telekommunikationsanbietern gibt es zurzeit keine Sonder-

tarife fiir schwerbehinderte Menschen. Ein Preisvergleich auch ohne Sonder-
tarif lohnt sich aber immer.

Wohngeld als Zuschuss zu den Mietkosten

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 17 Wohngeldgesetz (WoGG)

Wohngeld konnen Mieter in Form eines Mietzuschusses erhalten, wenn
sie bestimmte Einkommensgrenzen nicht {iberschreiten. Dasselbe gilt
auch fiir Besitzer eines Eigenheims bzw. einer Eigentumswohnung; in
diesem Fall handelt es sich um einen Lastenzuschuss.

Wichtig: Empfanger von ,Existenzsicherungsleistungen® (Birgergeld,
Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung, Leistungen
zum Lebensunterhalt) haben grundsatzlich keinen Anspruch auf Wohn-
geld. Angemessene Unterkunftskosten werden hier bereits im Rahmen
der Leistungen nach SGB Il und SGB XII vollstandig tbernommen.

Davon gibt es nur dann eine Ausnahme, wenn ausschlieRlich Leis-

tungen empfangen werden, die keine Unterkunftskomponente in sich

tragen, beispielsweise:

® Mehrbedarfszuschldge fiir Menschen mit Behinderung (im Bereich
der Grundsicherung im SGB II: Erwerbsfiahige, behinderte Hilfebe-
diirftige, die berufliche Rehaleistungen sowie sonstige Hilfen zur
Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben bekommen; im
Bereich der Grundsicherung im SGB XII: Personen, die eine volle
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Erwerbsminderungsrente oder eine Regelaltersrente beziehen und
Merkzeichen G oder Merkzeichen aG in ihrem Schwerbehinderten-
ausweis haben)

® Mehrbedarfszuschldage fiir kostenaufwidndige Erndhrung (so-
genannte Krankenkostzulage)

B Zuschuss zur Versicherungspflicht

Die Gewdhrung von Wohngeld ist unter anderem von folgenden Fak-
toren abhdngig:

®  Anzahl der im Haushalt lebenden Familienmitglieder

® Hohe des gesamten Familieneinkommens

® Hohe der monatlichen Miete

Wichtig: Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens wird ein Freibetrag
von 1.800 Euro bei einem GdB von 100 berticksichtigt. Bei einem GdB von
mindestens 80 wird der Freibetrag bei Pflegebediirftigkeit im Sinne von
§ 14 SGB Xl und gleichzeitiger hduslicher oder teilstationdrer Pflege oder
Kurzzeitpflege bertcksichtigt.Rechtsgrundlage: § 17 Wohngeldgesetz.

Der Nachweis der Schwerbehinderteneigenschaft und des GdB soll

mit Vorlage des Schwerbehindertenausweises oder des Feststellungs-

bescheids des Versorgungsamts gefiihrt werden. Liegen solche Doku-

mente nicht vor, kann - laut der Verwaltungsvorschrift zum Wohn-

geldgesetz — auch bei Vorliegen folgender Sachverhalte von einem

Anspruch ausgegangen werden (es sei denn, beim Sachbearbeiter der

Wohngeldstelle bestehen konkrete Zweifel):

®m InFéllen hauslicher oder teilstationdrer Pflege oder Kurzzeitpflege
mit Nachweis der Pflegegrade 2 oder 3 wird von einem GdB von
mindestens 50 ausgegangen.

m Bei Nachweis der Pflegegrade 4 oder 5 wird von einem GdB von 100
ausgegangen.

Praxis-Tipp:

Der Antrag auf Wohngeld erfolgt bei der drtlichen Wohngeldstelle, die auch
weitere Auskiinfte erteilt.
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Informationen gibt es auch beim Bundesministerium des Innern, fiir Bau
und Heimat, unter: www.bmi.bund.de (dort: Themen | Bauen&Wohnen |
Stadt&Wohnen | Wohngeld&Wohnraumférderung)

Heimbewohner: Bei Pflegeheimbewohnern wird der Freibetrag nur
anerkannt, wenn ein GdB von 100 vorliegt (so die Verwaltungsvor-
schrift zum Wohngeldgesetz, dort Nr. 17.3.1).

Dariiber hinaus kann fiir Heimbewohner, die einem Pflegegrad zu-
geordnet sind, in einigen Bundesldandern vom zustdndigen Sozial-
hilfetrager Pflegewohngeld gewdhrt werden. Das Pflegewohngeld ist
abhingig vom Einkommen und Vermogen. Pflegewohngeld gibt es
aber nur noch in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein.

Wohnungsumbau, Barrierefreies Wohnen

Die alters- und behinderungsgerechte Anpassung der Wohnung hilft

oft schon sehr viel, um in den eigenen Wianden bleiben zu kdnnen.

Der Gesetzgeber hat dies langst erkannt und an verschiedenen Stellen

Forder- und Zuschussmoglichkeiten eingebaut.

m Die Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (KfW) fordert den altersgerech-
ten Umbau von Ein- und Zweifamilienhdusern sowie Miet- und
Eigentumswohnungen mit eigenen Forderprogrammen. Eine zins-
glinstige, langfristige Finanzierung von MafSnahmen, mit denen
Barrieren im Wohnungsbestand reduziert sowie der Wohnkomfort
und die Sicherheit erhoht werden, bietet "Kredit 159 Die Kon-
ditionen (Stand: Oktober 2024): bis 50.000 Euro Kredit je Wohnung,
ab 3,15 Prozent effektiver Jahreszins.

Beim Forderprogramm ,Barrierereduzierung, Investitionszuschuss
455-B“ werden EinzelmafRnahmen zur Barrierereduzierung mit bis
zu 2.500 Euro bezuschusst. Das sind 10 Prozent der forderfahigen
Kosten. 12,5 Prozent der forderfahigen Investitionskosten bis maxi-
mal 6.250 Euro gibt es pro Antrag fiir den Standard Altersgerechtes
Haus. Einen Antrag kann man stellen, wenn man mindestens 2.000
Euro investiert. Forderfahig sind Investitionskosten bis maximal
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25.000 Euro pro Wohneinheit. Informationen dazu konnen Sie auf
www.kfw.de einholen.

m  Es gibt gezielte Forderprogramme, die von den einzelnen Bundes-
landern aufgelegt werden; teilweise werden die Umbauten auch
iiber die Wohnbauforderung bezuschusst, fiir die dann bestimmte
Einkommensgrenzen gelten (diese sind im Abschnitt ,Zuschiisse
zur Bildung von Wohneigentum® erldutert).

m Wer einen sogenannten ,Wohn-Riester-Vertrag abgeschlossen
hat, kann das aufgebaute Vorsorgevermogen fiir den barrierefreien
Umbau der eigenen Wohnung entnehmen; dies ist seit 01.01.2014
ausdriicklich gesetzlich vorgeschrieben.

®  Auch vorhandene Summen aus dem Bausparvertrag konnen zum
Umbau verwendet werden (siehe dazu den folgenden Abschnitt
,Vorzeitige Verfiigung tiber Bausparvertrage®).

B Liegt eine Einstufung durch die soziale Pflegeversicherung vor,
so ist es bereits mit einem Pflegegrad 1 moglich, Wohnumfeldver-
bessernde MafSnahmen durch die Pflegekasse teilweise finanziert
zu bekommen; weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 8
»Leistungen der Pflegeversicherung®.

Praxis-Tipp:

Zwischenzeitlich gibt es in vielen Stddten und Kommunen kostenlose Wohn-
berater, die mit Ihnen die Wohnung/das Haus besichtigen und Empfehlungen
zu wohnumfeldverbessernden Mafinahmen geben. Erkundigen Sie sich in
der Gemeinde nach einem solchen Angebot. Auch wdhrend eines Begut-
achtungstermins fiir einen Pflegegrad werden entsprechende Empfehlungen
ausgesprochen.

Einen guten Uberblick iiber Umbaumafinahmen und deren Finanzierung
geben die Internetseiten: www.online-wohn-beratung.de oder www.null-
barriere.de

Verpflichtung des Vermieters zur Zustimmung?

Der Gesetzgeber hilft hier auch Mietern, die in ihrer Bewegungsfreiheit
erheblich oder dauerhaft eingeschrankt sind. Nach § 554a BGB kann
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vom Vermieter die Zustimmung zu baulichen Verdnderungen verlangt
werden, die fiir eine behinderungsgerechte Nutzung erforderlich sind.
Der Vermieter darf die Zustimmung nur verweigern, wenn sein In-
teresse an einer unverdnderten Erhaltung der Mietsache das Interesse
des Mieters an einer behinderungsgerechten Nutzung der Mietsache
tiberwiegt (z. B. Genehmigungsfihigkeit wegen Umbau in Gemein-
schaftseigentum, Belange der anderen Mieter, fehlende Riickbau-
moglichkeiten). Ein berechtigtes Interesse vonseiten des Mieters liegt
regelmifig vor, wenn durch die MafSnahme eine Behinderung abgebaut
oder geschmaélert werden kann und so die uneingeschrankte Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben ermdoglicht wird.

Der behinderungsgerechte Umbau umfasst bauliche Verdnderungen
innerhalb der Wohnung (z. B. ebene Tiirschwellen, Tiirverbreiterun-
gen), aber auch MafSnahmen aufSerhalb der Wohnung (z. B. Treppenlift).

Der Vermieter kann seine Zustimmung von der Leistung einer an-
gemessenen zusdtzlichen Sicherheit fiir die Wiederherstellung des
urspriinglichen Zustandes abhidngig machen, also eine Sicherheits-
leistung/zusitzliche (!) Kaution vom Mieter verlangen. Die Hohe der
Sicherheitsleistung darf sich an den voraussichtlichen Riickbaukosten
orientieren. Dem Vermieter darf dabei nicht zugemutet werden, dass
er das Insolvenzrisiko eines Dritten ibernimmt. Damit ist der Fall
gemeint, dass Firmen, die Ein- oder Umbauten vornehmen, anbieten,
die RiickbaumafSnahmen kostenlos zu iibernehmen. Hier hat das Amts-
gericht Pankow eine entsprechende Entscheidung gefillt (Urteil vom
11.10.2012, Az. 3 C 181/12): Es ging um den Einbau eines Treppenlifts.
Die Firma bot die Ubernahme der Riickbaukosten kostenfrei an. Darauf
muss sich der Vermieter nicht einlassen, befand das Amtsgericht. Dem
Vermieter sei nicht zuzumuten, das Insolvenzrisiko eines Dritten zu
iibernehmen, den er sich nicht selbst als Vertragspartner ausgesucht
hat.
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Zuschiisse zur Bildung von Wohneigentum

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
Wohnraumforderungsgesetz (WoFG)

Zielgruppe der sozialen Wohnraumforderung sind Haushalte, die sich
am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen konnen und auf
Unterstiitzung angewiesen sind. Dazu gehoren auch Menschen mit
Behinderung.
Eine staatliche Forderung der Bildung selbst genutzten Wohneigen-
tums erfolgt unter anderem bevorzugt fiir Familien, bei denen wegen
einer Behinderung eines Haushaltsangehdorigen ein besonderer bauli-
cher Bedarf besteht.
Einen Rechtsanspruch auf eine Forderung gibt es nicht; es handelt
sich um freiwillige Leistungen des jeweiligen Bundeslands. Je nach
Bundesland muss ein unterschiedlicher Eigenkapitalanteil erbracht
werden. Fordergelder werden nur genehmigt, wenn nach Abzug der
monatlichen Belastung noch genug Geld zur Bestreitung des Lebens-
unterhalts zur Verfiigung steht.
Die Forderung darf nur Haushalte begiinstigen, deren Jahreseinkom-
men - nach Abzug von Steuern und gesetzlichen Pflichtversicherungen
- folgende Grenzen nicht {iberschreitet (§ 9 WoFG):
®m 12.000 Euro fiir einen Einpersonenhaushalt
m 18.000 Euro fiir einen Zweipersonenhaushalt
m  zuzliglich 4.100 Euro fiir jede weitere Person (wenn die Person ein
Kind ist, plus weitere 500 Euro)

Fiir Menschen mit Behinderung gibt es dariiber hinaus noch folgende

Abzugsbetrige (Freibetrdge) vom Einkommen (§ 24 WoFG):

®  4.500 Euro fiir jeden schwerbehinderten Menschen mit einem GdB
von 100

®  4.500 Euro fiir jeden schwerbehinderten Menschen mit einem GdB
von wenigstens 80, wenn der schwerbehinderte Mensch hauslich
pflegebediirftig im Sinne des § 14 SGB XI ist (also jedenfalls Pfle-
gegrad 2)
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m  2.100 Euro fiir jeden schwerbehinderten Menschen mit einem GdB
von unter 80, wenn der schwerbehinderte Mensch hauslich pflege-
bediirftig im Sinne des § 14 SGB X1 ist (also jedenfalls Pflegegrad 2)

Praxis-Tipp:

Der Bund legt mit dem Wohnraumférderungsgesetz lediglich die Rahmenbe-
dingungen (wie etwa die eben dargestellten Einkommensgrenzen) fest. Die
Bundesldnder diirfen davon abweichen.

Erkundigen Sie sich bei lhrer Stadt oder Gemeinde, welche Férderprogramme
es in lhrem Bundesland und welche Voraussetzungen zur Forderung es gibt.

Sozialwohnung beantragen

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Wer aus finanziellen Griinden in eine Sozialwohnung ziehen will,
braucht zundchst einen Wohnberechtigungsschein. Antragstelle ist
das Wohnungsamt bei der Gemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltung. Die
Berechtigung fiir eine Sozialwohnung hingt vom Gesamteinkommen
ab. Es gelten dabei die oben bei der Wohnraumférderung dargestellten
Einkommensgrenzen sowie die dort dargestellten Freibetrége fiir Men-
schen mit Behinderung.

Wichtig: Der Wohnberechtigungsschein ist flir ein Jahr giiltig. Nach Ablauf
dieser Frist muss sich der Wohnungssuchende erneut bei der Behorde
melden. Tut er dies nicht, wird der Wohnungssuchende automatisch ge-
loscht. Die ,Verlangerung“ des Wohnberechtigungsscheins erfordert eine
erneute Prifung der Einkommensverhaltnisse.

Schutz vor Wohnungskiindigung

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 574 Birgerliches Gesetzbuch (BGB)
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Kiindigt der Vermieter (z. B. wegen Eigenbedarf), kann der Mieter der
Kiindigung widersprechen und die Fortsetzung des Mietverhdltnisses
verlangen, wenn die Kiindigung eine nicht zu rechtfertigende Harte fiir
ihn oder einen Angehdrigen seines Haushalts bedeuten wiirde. Diesen
Rechtsanspruch gewdhrt § 574 BGB. Allerdings muss nachgewiesen
werden, dass ein entsprechender Hartefall vorliegt.
Der Widerspruch ist schriftlich zu erklaren und muss dem Vermieter
grundsitzlich spitestens zwei Monate vor Beendigung des Mietverhilt-
nisses zugehen (§ 574b BGB). In dem Widerspruch sollten unbedingt die
Griinde dafiir angegeben werden, weshalb ein Verbleib in der Wohnung
unabdingbar ist.
Kommt eine Einigung zwischen Mieter und Vermieter nicht zustande,
ist eine gerichtliche Entscheidung erforderlich. Bei der Priifung werden
dann die beiderseitigen Interessen von Vermieter und Mieter gegen-
einander abgewogen. Wie man sich vorstellen kann, ist dieser Schutz-
paragraf (auch Sozialklausel genannt) sehr streitbehaftet und endet
meist vor Gericht. Die Anforderungen, die sich in der Rechtsprechung
herauskristallisiert haben, sind recht hoch.
In folgenden Fillen kann die Sozialklausel fiir einen Verbleib in der
Wohnung sprechen:
® Behinderung, schwere Krankheit (z. B. mehrfache korperliche und
geistige Behinderung mit zu erwartender signifikanter Gesund-
heitsverschlechterung im Falle eines Umzugs — LG Liibeck, Urteil
vom 21.11.2014, Az. 1 S 43/14; Autismus eines Angehorigen - LG
Aachen, Urteil vom 28.09.2005, Az. 7 S 66/05; Multiple Sklero-
se mit Depressionen — LG Berlin, Urteil vom 08.07.2015, Az. 65 S
281/14; geistige Behinderung und Blindheit — LG Liibeck, Urteil
vom 21.11.2014, Az. 1 S 43/14; Krankheitsbedingte Unfdahigkeit zur
Wohnungssuche — AG Berlin-Mitte, Urteil vom 07.06.2016, Az. 116
C 190/15)

®  hohes Alter des Mieters, Verwurzelung alter Menschen im Haus
und/oder in der Wohngegend (z. B. AG Bonn, Urteil vom 17.06.2010,
Az. 201 C 39/10; LG Berlin, Urteil vom 25.01.2018, Az. 67 S 272/17;
BGH, Urteil vom 22.05.2019, Az. VIII ZR 180/18; BGH, Urteil
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vom 03.02.2021, Az. VIII ZR 68/19; LG Berlin, 25.05.2021, Az. 67
S 345/18)

Pflege eines Angehorigen in der ndheren Umgebung (AG Liibeck,
Urteil vom 26.09.2002, Az. 27 C 1621/02)

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in zwei Entscheidungen vom
22.05.2019 (Az. VIII ZR 180/18 und VIII ZR 167/17) seine Rechtspre-
chung zu der Frage préizisiert, wann ein Mieter nach einer ordentlichen
Kiindigung die Fortsetzung des Mietverhiltnisses wegen unzumutbarer
Hirte verlangen kann.

Im ersten Fall (Az. VIII ZR 180/18) lag ein berechtigter Eigenbe-
darf vor. Das Berufungsgericht hatte jedoch wegen des Alters der
82-jahrigen Mieterin, des seit 1974 bestehenden Mietverhiltnisses
und deren Demenzerkrankung einen Hartefall bejaht. Folglich wére
nach Ansicht des Landgerichts Berlin das Mietverhéltnis auf unbe-
stimmte Zeit fortzusetzen.

Im zweiten Fall (Az. VIII ZR 167/17) war das Landgericht Halle von
einer wirksamen Kiindigung des Vermieters wegen Eigenbedarf aus-
gegangen. Auch in diesem Fall trugen die Mieter Hartefallgriinde
vor und verlangten die Fortsetzung des Mietvertrags. Zur Begriin-
dung fiihrten sie die zur Pflegestufe II fiihrende Erkrankung eines
der beklagten Mieter an. Durch Schizophrenie, Alkoholkrankheit,
Inkontinenz, Demenz und Abwehrhaltung bei der Pflege sei eine
erhebliche Einschrankung im Alltag gegeben. Mittels vorgelegten
Attests eines Psychiaters wollten sie nachweisen, dass ein Zwangs-
umzug zu einer erheblichen Gesundheitsverschlechterung fiihren
wiirde. Das Gericht hat die Mieter im zweiten Fall dennoch zur
Raumung verurteilt. Eine Beweisaufnahme fiir den streitigen Ei-
genbedarf sei ebenso wenig erforderlich wie das beantragte Sach-
verstandigengutachten zum Gesundheitszustand und zu den be-
fiirchteten Umzugsfolgen.

Der BGH hat in beiden Fillen das Berufungsurteil aufgehoben und die
Sache zur weiteren Sachaufkldarung - insbesondere zum Bestehen von
Hartegriinden - zuriickverwiesen.

Da sowohl auf Seiten des Vermieters wie auf Seiten des Mieters

grundrechtlich geschiitzte Belange (Eigentum beim Vermieter versus
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Gesundheit beim Mieter) betroffen seien, sei eine umfassende Sach-
verhaltsaufklarung sowie eine besonders sorgfiltige Abwagung er-
forderlich, ob im jeweiligen Einzelfall die Interessen des Mieters an der
Fortsetzung des Mietverhiltnisses diejenigen des Vermieters an dessen
Beendigung iiberwiegen.

Der BGH wies (wie schon in fritheren Entscheidungen) nochmals da-
rauf hin, dass bei Eigenbedarfsfillen keine Fallgruppen gebildet werden
konnen. Insbesondere gebe es keine pauschalen Grenzen fiir ein be-
stimmtes Alter des Mieters oder eine bestimmte Mietdauer. Beide Fak-
toren konnten sich in Abhangigkeit von der Personlichkeit des Mieters
und dessen korperlicher sowie psychischer Verfassung unterschiedlich
auf die Gesundheit auswirken. Ohne genaue Kldrung des Sachverhalts
- insbesondere durch Beweisaufnahme - sei daher eine Entscheidung
nach Aktenlage nicht moglich.

Wiirden von dem Mieter fiir den Fall eines erzwungenen Wohnungs-
wechsels begriindet drohende schwerwiegende Gesundheitsgefahren
geltend gemacht, hitten sich die Gerichte beim Fehlen eigener Sach-
kunde regelmifSig ein genaues und nicht nur an der Oberflache haf-
tendes Bild zu verschaffen. Mittels des Sachverstdndigengutachtens
sei zu kldren, an welchen Erkrankungen der betroffene Mieter konkret
leidet und wie sich diese auf seine Lebensweise und Autonomie sowie
auf seine psychische und physische Verfassung auswirken. Dabei sei
auch von Bedeutung, ob und inwieweit sich die mit einem Umzug
einhergehenden Folgen mittels Unterstiitzung durch das Umfeld be-
ziehungsweise durch begleitende drztliche und/oder therapeutische
Behandlungen mindern lassen. Nur eine solche Aufkldarung versetze die
Gerichte in die Lage, eine angemessene Abwagung bei der Hartefall-
priifung des § 574 Abs. 1 Satz 1 BGB vorzunehmen.
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Arbeitsrechtliche Schutzvorschriften

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§8§ 205 bis 209 SGB IX

Eine Schwerbehinderung muss man seinem Arbeitgeber im Normalfall
nicht preisgeben. Doch ist es in vielen Fillen sinnvoll, den Arbeitgeber
iiber den Eintritt einer Schwerbehinderung zu informieren. Damit sind
fiir den Arbeitnehmer einige Vorteile verbunden, beispielsweise Zu-
satzurlaub, Kiindigungsschutz, Freistellung von Mehrarbeit und die
Moglichkeit der Teilzeitarbeit.

Praxis-Tipp:

Arbeitgeber kénnen finanzielle Unterstiitzung erhalten, wenn sie schwer-
behinderte Menschen beschdftigen. Fragen Sie hierzu bei der zustdndigen
Agentur fiir Arbeit oder dem fiir Ihre Region zustdndigen Integrationsfach-
dienst nach.

Adressen der Integrationsfachdienste konnen abgerufen werden unter: www.
integrationsaemter.de (dort Kontakt | Integrationsfachdienste)

Gleichstellungsantrag

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 2 Abs. 3 SGB IX

Menschen gelten als schwerbehindert, wenn der festgestellte GdB
mindestens 50 betrdgt. Menschen mit einem GdB von weniger als
50, aber mindestens 30, konnen einen sogenannten Gleichstellungs-
antrag stellen. Das ist sinnvoll, wenn infolge der Behinderung ohne
die Gleichstellung kein geeigneter Arbeitsplatz erlangt oder behalten
werden kann.

Fiir die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung mit schwerbe-
hinderten Menschen ist eine Feststellung durch die Agentur fiir Arbeit
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erforderlich. Diese wird auf einen Antrag des Menschen mit Behin-
derung hin getroffen.

Wichtig: Die Gleichstellung wird bereits mit dem Tag des Antragseingangs
wirksam, sie kann aber zeitlich befristet werden.

Gleichgestellte Menschen mit Behinderung konnen allerdings keinen
Zusatzurlaub, vorgezogene Altersrente und keine unentgeltliche Befor-
derung in 6ffentlichen Verkehrsmitteln in Anspruch nehmen.

Wichtig: Menschen mit Behinderung werden nur gleichgestellt, wenn ihre
wdchentliche Arbeitszeit mindestens 18 Stunden betrdgt. Eine Gleich-
stellung kommt nur fiir das Erlangen oder Erhalten eines geeigneten
Arbeitsplatzes in Betracht.

Eine Ausschlussliste, welche Arbeitspldtze dafiir nicht in Frage kom-
men, finden Sie in § 156 SGB IX, zum Beispiel Ehrendmter, Beschéfti-
gungen, die der Heilung, Wiedereingewohnung oder Erziehung dienen,
Arbeitsbeschaffungsmafinahmen.

Zusatzurlaub

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 208 SGB IX

Schwerbehinderten Menschen steht ein Zusatzurlaub von einer Ar-
beitswoche zu. Betrdgt die wochentliche Arbeitszeit beispielsweise
sechs Tage, steht dem Schwerbehinderten auch ein Zusatzurlaub von
sechs Tagen zu. Betrdgt die wochentliche Arbeitszeit nur vier Tage,
steht dem Betroffenen ein Zusatzurlaub von vier Tagen zu.

Der Anspruch auf Zusatzurlaub entsteht in dem Augenblick, in dem
die Schwerbehinderteneigenschaft festgestellt wird.

Wird die Schwerbehinderteneigenschaft wahrend des laufenden Jah-
res anerkannt, besteht der Anspruch auf Zusatzurlaub nur anteilig. Fallt
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die Schwerbehinderteneigenschaft wiahrend des laufenden Urlaubsjah-
res weg, besteht der Anspruch auf Zusatzurlaub ebenfalls nur anteilig.

Mehrarbeit

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 207 SGB IX

Mehrarbeit (Uberstunden) wird oft vom Arbeitgeber verlangt, weil es
die wirtschaftliche Situation erfordert. Allerdings konnen schwerbe-
hinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Arbeitnehmer auf ihr
Verlangen hin davon freigestellt werden.

Wichtig: Die Freistellung von Mehrarbeit begriindet kein Ablehnungsrecht
flr Nachtarbeit oder Arbeit an Sonn- und Feiertagen. Der betroffene Ar-
beitnehmer darf auch keinesfalls einfach wegbleiben oder seinen Arbeits-
platz am Ende der regelmafigen Arbeitszeit verlassen.

Nach einem Urteil des BAG von 1989 kann Mehrarbeit von Schwer-
behinderten und gleichgestellten Menschen mit Behinderung abge-
lehnt werden, wenn eine tédgliche Arbeitszeit von acht Stunden bzw.
48 Stunden wochentlich iiberschritten wird.

Wichtig: Diesen Anspruch behinderter Arbeitnehmer diirfen Arbeitgeber
bei Vorliegen von Notfdllen oder auBergewdhnlichen Ereignissen ab-
lehnen.

Teilzeit

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 164 Abs. 5 SGB IX

Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen mit Behinderung kon-

nen eine Teilzeitbeschiftigung beim Arbeitgeber einfordern, wenn die

Arbeitszeitreduzierung wegen der Art oder der Schwere der Behin-
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derung notwendig ist. Der Anspruch besteht, wenn die arbeitsvertrag-
lich geschuldete Arbeitsleistung nicht mehr in vollem Umfang erbracht
werden kann und dies aufgrund der Behinderung begriindet ist (z. B.
Schmerzen bei zu langem Sitzen oder Stehen).

Die Gewdhrung von Teilzeitarbeit muss dem Arbeitgeber zumutbar
sein. Es diirfen also keine zwingenden Griinde gegen Teilzeit sprechen
(z. B. unzumutbare Anderung der Arbeitsorganisation, Ersatzkraft
kann nicht gefunden werden). Im Streitfall trigt der Arbeitgeber die
Beweislast fiir die Unzumutbarkeit der geforderten Arbeitszeitredu-
zierung.

Wichtig: Der Rechtsanspruch auf Gewahrung von Teilzeitarbeit bezieht
sich auf das laufende Arbeitsverhaltnis. Ein Anspruch auf Einstellung in
eine Teilzeitstelle besteht dagegen nicht.

Kiindigungsschutz

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§8§ 168 bis 175 SGB IX

Einen besonderen Kiindigungsschutz geniefst ein behinderter Arbeit-
nehmer nur, wenn eine nachgewiesene Schwerbehinderung mit einem
GdB von wenigstens 50 vorliegt. Den besonderen Kiindigungsschutz
erhalten auch Menschen mit einem GdB von mindestens 30, die von der
Agentur fiir Arbeit einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt
wurden. Die fristgerechte Kiindigung eines schwerbehinderten oder
gleichgestellten Menschen mit Behinderung durch den Arbeitgeber
bedarf vorher grundséatzlich der Zustimmung des Integrationsamts.

Wichtig: Der besondere Kiindigungsschutz besteht nicht fur Arbeitneh-
mer, deren Schwerbehinderung zum Zeitpunkt der Kiindigung nicht nach-
gewiesen ist. Anders sieht es aus, wenn ein Antrag auf Gleichstellung
durch die Agentur flr Arbeit gestellt wurde, ein Bescheid aber noch nicht
vorliegt. In diesem Fall ist bereits Kiindigungsschutz eingetreten.
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Eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung mit Schwerbehinderten
ist fiir die Betroffenen keinesfalls ein Freibrief dafiir, dass sie sich jetzt
alles erlauben konnen. Denn es gibt geniigend Fille, in denen kein
Kiindigungsschutz besteht.

I_Beispiele fiir fehlenden Kiindigungsschutz:

M Es liegt ein zeitlich befristeter Feststellungsbescheid vor, der aber
nicht mehr glltig ist. Ein Neuantrag wurde nicht gestellt.

B Es wurde ein Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderteneigen-
schaft gestellt, der allerdings abgelehnt wurde. Widerspruch bzw.
Klage sind anhangig.

m  Der GdB betragt 40. Es wurde ein Antrag auf Gleichstellung gestellt.
Die Agentur fur Arbeit hat den Antrag abgelehnt. Widerspruch bzw.
Klage sind anhangig.

m  Das Arbeitsverhaltnis besteht weniger als sechs Monate.

Schwerbehindertenvertretung

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 177 SGB IX

In Zusammenhang mit der beruflichen Tatigkeit eines schwerbehin-
derten Menschen kommt der Schwerbehindertenvertretung eine be-
sondere Rolle zu. Sie ist in Betrieben und Dienststellen zu wihlen, in
denen wenigstens fiinf schwerbehinderte Personen nicht nur voriiber-
gehend beschiftigt sind.

Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung ist es die Eingliederung
schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle zu
fordern. Sie vertritt dabei ihre Interessen und steht ihnen beratend
und helfend zur Seite.

Wichtig: Die Schwerbehindertenvertretung unterstitzt Beschaftigte auch
bei Antragen auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grads oder einer
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Schwerbehinderung sowie bei Antragen auf Gleichstellung an die Agentur
fir Arbeit.

Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angele-
genheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen
als Gruppe beriihren, unverziiglich und umfassend zu unterrichten
und vor einer Entscheidung anzuhoren. Er hat ihr die getroffene Ent-
scheidung unverziiglich mitzuteilen.

Der schwerbehinderte Arbeitnehmer hat das Recht, bei Einsicht in
die {iber ihn gefiihrte Personalakte oder ihn betreffende Daten des
Arbeitgebers die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Die
Schwerbehindertenvertretung bewahrt iiber den Inhalt der Daten Still-
schweigen (Datenschutz), soweit sie der Betroffene nicht von dieser
Verpflichtung entbunden hat.

Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzungen
des Betriebs- oder Personalrates und deren Ausschiissen sowie des Ar-
beitsschutzausschusses beratend teilzunehmen. Sie kann beantragen,
Angelegenheiten, die einzelne oder die schwerbehinderten Menschen
als Gruppe besonders betreffen, auf die Tagesordnung der ndchsten
Sitzung zu setzen. Sieht sie einen Beschluss des Betriebs- oder Per-
sonalrats als eine erhebliche Beeintrichtigung wichtiger Interessen
schwerbehinderter Menschen oder wurde sie nicht beteiligt, wird auf
ihren Antrag der Beschluss fiir die Dauer von einer Woche vom Zeit-
punkt der Beschlussfassung an ausgesetzt.

Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindestens einmal
im Kalenderjahr eine Versammlung der Schwerbehinderten im Betrieb
oder in der Dienststelle durchzufiihren.

Frither in Rente

Das Rentenalter ist in den vergangenen Jahren weiter erhoht worden.
Wer sich dennoch friiher zur Ruhe setzen mochte, muss mit Renten-
abschldgen rechnen.
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Unter Friihrente versteht man eine Rente, die vor Vollendung der so-
genannten Regelaltersgrenze gewdhrt wird. Man unterscheidet dabei
zwei Gruppen:

m die vorzeitig gewdhrten Altersrenten fiir schwerbehinderte Men-
schen
m die Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit

Vorzeitig gewdhrte Altersrente fiir schwerbehinderte
Menschen

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 37 und & 236a SGB VI

Fiir schwerbehinderte Beschéaftigte (mindestens ein GdB von 50) gelten
besondere Regelungen, um friiher als ,,gesunde” Beschaftigte zu einer
vorzeitigen abschlagsfreien Rente zu gelangen.

Versicherte, die vor dem 01.01.1964 geboren sind, haben Anspruch auf
Altersrente fiir schwerbehinderte Menschen, wenn sie
m  das 63. Lebensjahr vollendet haben,
® zu Rentenbeginn als schwerbehinderte Menschen anerkannt sind

und
m  die Wartezeit von 35 Jahren erfiillt haben.
Liegen diese Voraussetzungen vor, kann dieser Personenkreis zwei
Jahre friiher abschlagsfrei in Rente gehen.

Wer in der Zeit vom 01.01.1952 bis 31.12.1963 geboren ist, flir den
wird die Altersgrenze fiir eine abschlagsfreie Rente stufenweise von 63
Jahren auf 65 Jahre angehoben.

Wer dies nicht abwarten mochte, kann noch friither in Rente gehen,
muss dann allerdings Abschldge in Kauf nehmen (sogenannte vor-
zeitige Inanspruchnahme). Die vorzeitige Inanspruchnahme ist fiir
Versicherte, die vor dem 01.01.1952 geboren sind, friihestens nach Voll-
endung des 60. Lebensjahres moglich. Fiir die Jahrgidnge 1952 bis 1963
findet auch hier eine monatsweise Anhebung statt. Bei Jahrgéngen ab
1964 ist dann eine vorzeitige Inanspruchnahme erst ab dem Alter von
62 Jahren moglich.
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Die erwdhnten Abschlidge betragen fiir jeden friiher in Anspruch
genommenen Monat 0,3 Prozent. Hochstens werden aber 10,8 Prozent

in Abzug gebracht.

Hier eine nach Alter gestaffelte Aufstellung (vgl. § 236a SGB VI):

vor-
zeitige
Versicherte - sh:z:;l_
Geburtsjahr Anhebung um plus P plus
Alter nahme
Geburtsmonat ..
mog-
lich ab
Alter
1952 Monate Jahr Monat | Jahr Monat
Januar 1 63 1 60 1
Februar 2 63 2 60 2
Mérz 3 63 3 60 3
April 4 63 4 60 4
Mai 5 63 5 60 5
Juni - Dezember 6 63 6 60 6
1953 7 63 7 60 7
1954 8 63 8 60 8
1955 9 63 9 60 9
1956 10 63 10 60 10
1957 11 63 11 60 11
1958 12 64 0 61 0
1959 14 64 2 61 2
1960 16 64 4 61 4
1961 18 64 6 61 6
1962 20 64 8 61 8
1963 22 64 10 61 10.
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Erwerbsminderungsrenten

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 43 SGB VI

Die Erwerbsminderungsrente richtet sich grundsatzlich allein nach
dem vorhandenen korperlichen Leistungsvermogen; auf ein bestimm-
tes Lebensalter kommt es nicht an. Es gelten dabei folgende Anspruchs-
voraussetzungen:

Anspruchsvoraussetzungen fiir Renten wegen verminderter Erwerbsfahig-

keit

Rentenart

Rente wegen
teilweiser Erwerbsmin-
derung

Rente wegen
voller Erwerbsmin-
derung

Einschrankung

Der Versicherte ist
wegen Krankheit
oder Behinderung auf
nicht absehbare Zeit
auflerstande, unter den
Ublichen Bedingungen
des allgemeinen
Arbeitsmarkts

Der Versicherte ist
wegen Krankheit
oder Behinderung auf
nicht absehbare Zeit
auferstande, unter den
Ublichen Bedingungen
des allgemeinen
Arbeitsmarkts

sicherungszeit)

mindestens mindestens
6 Stunden taglich 3 Stunden taglich
erwerbstatig zu sein erwerbstatig zu sein
Wartezeit (= Vorver- 5 Jahre 5 oder 20 Jahre

Auf die allgemeine Wartezeit werden unter anderem folgende Zeiten

angerechnet:

m Beitragszeiten (Pflicht- und freiwillige Beitrdge)

B Zeiten aus Zuschldgen fiir einen Minijob (= geringfiigige versiche-
rungsfreie Beschiftigung)

m Zeiten des Bezuges von Krankengeld, Arbeitslosengeld, Arbeits-
losengeld II (zwischen 2005 bis 2010), Ubergangsgeld, Kinder-
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erziehungszeiten und Zeiten der nicht erwerbsméfigen hduslichen
Pflege
m  Zeiten aus dem Versorgungsausgleich (nach Scheidung)

Wichtig: Neben der allgemeinen Wartezeit von mindestens funf Jahren
erhalten die Betroffenen eine Rente wegen Erwerbsminderung nur, wenn
sie in den letzten funf Jahren vor dem Eintritt der Erwerbsminderung
drei Jahre lang Pflichtbeitrage gezahlt haben. Beruht die Minderung der
Erwerbsfahigkeit auf einem Arbeitsunfall oder einer Schadigung wahrend
des Wehr- oder Zivildienstes, genugt bereits ein einziger Pflichtbeitrag,
um die Wartezeit zu erfullen. Fur Berufsanfanger gilt ebenfalls eine
Sonderregelung.

Die Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung werden lediglich als

Teilrente erbracht. Dies kommt durch den sogenannten Rentenartfak-

tor zum Ausdruck, der beispielsweise bei einer Altersrente 1,0 betrigt,

sich bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung aber lediglich
auf 0,5 belduft. Bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung betrigt

der Rentenartfaktor wie bei den Altersrenten 1,0.

Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung wird entsprechend
dem verbliebenen Leistungsvermdogen des Versicherten, also in Hohe
der halben Vollrente geleistet.

Ubt der Versicherte trotz Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung
eine Beschiéftigung aus, kann dies zu einer Kiirzung seiner Rente fiih-
ren. Die Hinzuverdienstgrenzen wurden mit dem Inkrafttreten des
8. SGB IV-Anderungsgesetz zum 01.01.2023 angepasst (§ 96a Abs. 1c
SGB VI).

m Bei der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung wird die kalen-
derjahrliche Mindesthinzuverdienstgrenze entsprechend dem Rest-
leistungsvermdgen von unter sechs Stunden tédglich sechs Achtel
der 14fachen monatlichen BezugsgrofSe betragen. Dies entspricht
39.322,50 Euro im Jahr 2025.

m  Bei der Rente wegen voller Erwerbsminderung wurde die bis 2022
geltendeHinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro abgeschafft. Statt-
dessen gilt unter Beachtung des eingeschriankten Leistungsver-

Erstellt fir Georg Schwierz

4



76 | Nachteilsausgleiche im Arbeitsleben, Rente

mogens von weniger als drei Stunden tdglich eine kalenderjdhrliche
Hinzuverdienstgrenze von drei Achteln der 14-fachen monatlichen
Bezugsgrofde. Dies entspricht 19.661,25 Euro im Jahr 2025.

®m Sofern vor Eintritt der Erwerbsminderung ein hoheres Einkommen
erzielt wurde, gilt weiterhin die hohere individuell-dynamische
Hinzuverdienstgrenze.

m Die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten wurde
zum 01.01.2023 komplett aufgehoben.

®m  Daseit 01.01.2025 bundeseinheitliche Bezugsgrofien gelten, entféllt
die Unterscheidung zwischen Ost und West.

Praxis-Tipp: Wer bei Vorliegen einer Erwerbsminderungsrente noch eine
Arbeit annimmt, sollte aufpassen: Werden bestimmte Zeitgrenzen uber-
schritten, kann dies zum Entfall des Rentenanspruchs fiihren. Ein Hin-
zuverdienst darf nur in dem Mafe erfolgen, in dem die Leistungsfahigkeit
rentenrechtlich eingeschrankt ist. Bei Vorliegen einer vollen Erwerbs-
minderung bedeutet das, dass der Hinzuverdienst in einer Beschaftigung
von unter drei Stunden taglich erzielt werden darf, bei Vorliegen einer
teilweisen Erwerbsminderung von unter sechs Stunden taglich.

Unabhédngig von einem Hinzuverdienst wird bei Renten wegen Er-
werbsminderung fiir jeden Kalendermonat, fiir den eine Rente vor Voll-
endung des 63. Lebensjahres in Anspruch genommen wird, die Rente
um 0,3 Prozent (hochstens jedoch 10,8 Prozent) gekiirzt.

Erwerbsminderungsrenten werden in der Regel auf maximal drei Jahre
befristet. Danach wird der Anspruch erneut iiberpriift.
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Technische Hilfen fiir den Arbeitsplatz und
Kraftfahrzeughilfe

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

88§ 19, 20 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)
Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV)

Einrichtung, Umbau des Arbeitsplatzes

Fiir die behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Ar-
beitsstdtten behinderter oder schwerbehinderter Auszubildender und
Beschéftigter konnen Arbeitgeber einen Zuschuss oder ein Darlehen
erhalten.

Beispielhaft hierfiir sind der Umbau eines Arbeitsplatzes zu einem
Einhandbetrieb fiir einen hand- oder armamputierten Menschen, bei
blinden Menschen die Ausriistung eines Computerarbeitsplatzes mit
einer Braillezeile, bei sehbehinderten Beschiftigten ein GrofRbildmoni-
tor oder eine extra grofSe Tastatur, bei gehorlosen Menschen Bild- und
Schreibtelefone oder Lichtsignalanlagen an Maschinen.

Kraftfahrzeughilfe: Beschaffung eines Autos

Die Kraftfahrzeughilfe umfasst Leistungen zur Beschaffung eines
Kraftfahrzeugs, fiir eine behinderungsbedingte Zusatzausstattung
bzw. einen Umbau und zur Erlangung einer Fahrerlaubnis.
Die Leistungen werden in der Regel als Zuschuss erbracht. Die Hohe
des Zuschusses ist einkommensabhéangig.
Voraussetzungen sind:
m Das Kraftfahrzeug ist infolge der Behinderung zum Erreichen des
Arbeits- oder Ausbildungsortes erforderlich.
® Der Mensch mit Behinderung kann ein Kraftfahrzeug fithren oder
kann gewihrleisten, dass ein Dritter das Kraftfahrzeug fiir ihn
fiihrt.
m Das Kraftfahrzeug muss nach GroéfSe und Ausstattung behinde-
rungsgerecht sein und eine eventuell erforderliche behinderungs-
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bedingte Zusatzausstattung ohne unverhiltnisméfSigen Mehrauf-
wand ermoglichen.
Die Beschaffung eines Gebrauchtwagens kann gefordert werden, wenn
er die Voraussetzungen erfiillt und sein Verkehrswert mindestens
50 Prozent des seinerzeitigen Neuwagenpreises betragt (§ 4 KfzHV).

Bei Beschaffung eines Kraftfahrzeugs wird in der Regel ein Zuschuss
bis zur Hohe des vollen Kaufpreises, hochstens jedoch bis 22.000 Euro
gewdhrt (Bemessungsbetrag; er wurde mit dem ,Teilhabestarkungs-
gesetz“ zum 19.06.2021 von 9.500 auf 22.000 Euro angehoben). Die
Kosten einer behinderungsbedingten Zusatzausstattung bleiben bei
der Ermittlung unberticksichtigt.

Ein hoherer Zuschuss ist moglich, wenn wegen Art und Schwere der
Behinderung ein grofSeres Fahrzeug erforderlich ist.

Zuschiisse offentlich-rechtlicher Stellen zu dem Kraftfahrzeug, auf
die ein vorrangiger Anspruch besteht, und der Verkehrswert eines Alt-
wagens sind von dem Bemessungsbetrag abzuziehen.

Der Zuschuss richtet sich nach dem Einkommen. Dabei wird der volle
Zuschuss von 22.000 Euro bei einem Einkommen bis 40 Prozent der
BezugsgrofSe gezahlt, bei einem Einkommen bis 75 Prozent der Bezugs-
grofSe nur noch ein Zuschuss von 16 Prozent von 22.000 Euro, also 3.520
Euro. Die monatliche Bezugsgrofie betragt im Jahr 2025 3.745 Euro (die
Betrdge werden auf jeweils 5 volle Euro aufgerundet).

Einkommen bis Zuschuss
% der Bezugsgrofie Einkommen
40 1.500 EUR 22.000 EUR
45 1.690 EUR 19.360 EUR
50 1.875 EUR 16.220 EUR
55 2.060 EUR 14.080 EUR
60 2.250 EUR 11.440 EUR
65 2.435 EUR 8.800 EUR
70 2.625 EUR 6.160 EUR
75 2.810 EUR 3.520 EUR
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Als Einkommen ist hier das durchschnittliche monatliche Nettoarbeits-
entgelt des Menschen mit Behinderung zuziiglich einmaliger Einnah-
men aus Beschiftigung, Urlaubsgeld sowie Weihnachtsgeld oder ver-
gleichbare Lohnersatzleistungen (z. B. Teilerwerbsminderungsrenten)
zu verstehen.

Von diesem Einkommen konnen fiir jeden vom Menschen mit Behin-
derung unterhaltenen Familienangehorigen 450 Euro abgesetzt werden
(12 Prozent der monatlichen Bezugsgrofie).

Fiir eine Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung erforderlich
ist, ihren Einbau, ihre technische Uberpriifung und die Wiederherstel-
lung ihrer technischen Funktionstétigkeit werden die Kosten in vollem
Umfang iibernommen. Dies gilt auch fiir eine Zusatzausstattung, die
wegen der Behinderung eines Dritten erforderlich ist, der fiir den Men-
schen mit Behinderung das Kraftfahrzeug fiihrt. Zuschiisse 6ffentlich-
rechtlicher Stellen, auf die ein vorrangiger Anspruch besteht, miissen
angerechnet werden.

Hilfen bei der Erlangung eines Fiihrerscheins

Zu den Kosten, die fiir die Erlangung einer Fahrerlaubnis notwendig
sind, wird ebenfalls ein Zuschuss geleistet, wenn die Fahrerlaubnis
notwendig ist, um die Arbeitsstelle zu erhalten.

Auch dieser Zuschuss richtet sich nach dem Einkommen, wie oben bei
der Beschaffung eines Autos:

Einkommen bis Zuschuss
% der Bezugsgrofie Einkommen
40 1.500 EUR 100 % der Kosten
55 2.060 EUR 67 % der Kosten
75 2.810 EUR 33 % der Kosten

Zuschiisse offentlich-rechtlicher Stellen, auf die ein vorrangiger An-
spruch besteht, miissen angerechnet werden.

Kosten fiir behinderungsbedingte Untersuchungen, Ergdnzungs-
priifungen und Eintragungen in vorhandene Fiihrerscheine werden in
vollem Umfang tibernommen.
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Begleitende Hilfen am Arbeitsplatz

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§§ 17 bis 25 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)

Schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte konnen vom
Integrationsamt mit sogenannten Leistungen zur begleitenden Hilfe im
Arbeitsleben unterstiitzt werden. Die Leistungen werden als Zuschiisse
oder als Darlehen erbracht.

Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben soll dazu fiihren, dass schwer-
behinderte Menschen auf Arbeitspldtzen beschéftigt werden, auf denen
sie ihre Fihigkeiten und Kenntnisse voll verwerten konnen und sie dazu
befdhigt werden, sich am Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit nicht
behinderten Menschen zu behaupten.

Umfasst sind damit alle Mafinahmen und Leistungen, die erforderlich
sind, um dem schwerbehinderten Menschen die Teilhabe im Arbeits-
leben und damit in der Gesellschaft zu sichern und Kiindigungen zu
vermeiden.

Folgende Leistungen sind moglich:

m  Personliche Hilfen: Beratung und Betreuung in allen Fragen des
Arbeitslebens, insbesondere bei personlichen Schwierigkeiten, bei
Arbeitsplatzproblemen, bei Umsetzungen, bei Fragen im Zusam-
menhang mit der Schwerbehinderung, bei Konflikten mit Kollegen,
Vorgesetzten und dem Arbeitgeber, bei Gefahrdung des Arbeits-
platzes bis hin zur psychosozialen Betreuung, um schwerwiegende
Konflikte zu 16sen.

B Finanzielle Leistungen in Form einer Arbeitsassistenz (siehe dazu
den nachfolgenden Abschnitt)

m  Technische Arbeitshilfen: Schaffung bzw. Ausstattung von behin-
derungsgerechten Arbeitspldtzen inklusive Wartung, Instandset-
zung und Ausbildung im Gebrauch sowie Hilfen zum Erreichen des
Arbeitsplatzes (siehe zu beidem den nachfolgenden Abschnitt)

®  Wohnungshilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer
Wohnung, die den besonderen Bediirfnissen des Menschen mit
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schweren Behinderungen entspricht. Es konnen auch Leistungen
zum Umzug in eine behinderungsgerechte oder erheblich verkehrs-
glinstiger zum Arbeitsplatz gelegene Wohnung gewédhrt werden.

m Leistungen zur Teilnahme an MafSnahmen zur Erhaltung und Er-
weiterung beruflicher Kenntnisse und Fahigkeiten in Form von
Zuschiissen fiir Aufwendungen, die durch die Teilnahme an Maf3-
nahmen der inner- und auferbetrieblichen Bildung entstehen.

B Leistungen zur wirtschaftlichen Selbstdndigkeit: Es konnen Dar-
lehen oder Zinszuschiisse zur Griindung oder zur Erhaltung einer
selbststdndigen beruflichen Existenz gewdhrt werden.

Arbeitsassistenz

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 17 Abs. 1a Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)

Menschen mit Behinderungen haben einen personlichen Rechts-

anspruch auf Arbeitsassistenz, also auf eine regelméfiige personale

Unterstiitzung am Arbeitsplatz, wenn diese aus medizinischer Sicht

und im Zusammenhang mit der zu erbringenden Arbeitsleistung er-

forderlich ist.

Folgende Voraussetzungen miissen erfiillt sein:

m Vorliegen einer Schwerbehinderung, also mindestens ein
GdB von 50

m Vorliegen eines regelméfSigen und dauerhaften Unterstiitzungs-
bedarfs zur Ausfiihrung der Arbeiten

m Sicherstellung, dass die Arbeitsassistenz nur Hilfstatigkeiten zum
Ausgleich von behinderungsbedingten Funktionseinschrankungen
leistet (z. B. Vorlesen, Botenginge); die arbeitsvertraglichen Tatig-
keiten muss der schwerbehinderte Arbeitnehmer selbst erbringen

®  Weniger aufwédndige Mafnahmen (z. B. behinderungsgerechte Ar-
beitsplatzgestaltung, Kollegenhilfe) reichen aus, damit der schwer-
behinderte Arbeitnehmer seine Tatigkeit ausfiihren kann.

Behinderte Arbeitnehmer konnen Geldleistungen beantragen, um da-

mit Arbeitsassistenten selbst anzustellen (Arbeitgebermodell) oder
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iiber eine Dienstleistungsgesellschaft ,einzukaufen®, bei der die Ar-
beitsassistenz angestellt ist, etwa bei einem ambulanten Pflegedienst.

Grundrente

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 769 SGB VI

Die zum 01.01.2021 neu eingefiihrte Grundrente ist als Zuschlag an
Entgeltpunkten konzipiert. Sie soll verhindern, dass Menschen, die
jahrzehntelang gearbeitet haben, spéter auf staatliche Fiirsorgeleis-
tungen angewiesen sind. Der Betrag der Rente, der auf Grund des
Grundrentenzuschlags geleistet wird, ist steuerfrei.

Auch fiir Bezieherinnen und Bezieher einer Rente wegen verminderter
Erwerbsfdhigkeit kann ein Anspruch auf Grundrente bestehen, wenn
zum Zeitpunkt der Erwerbsminderung die erforderliche Mindestzahl an
Grundrentenzeiten aus dem Erwerbsleben erreicht war. Ist die Erwerbs-
minderung dagegen schon zu einem fritheren Zeitpunkt und damit vor
Erreichen der erforderlichen Zahl an Grundrentenzeiten eingetreten,
konnte ein Grundrentenanspruch bei der spéateren Altersrente entste-
hen, wenn wiahrend oder nach einem gegebenenfalls befristeten Bezug
einer Erwerbsminderungsrente weitere Grundrentenzeiten zuriick-
gelegt werden (z. B. versicherte Beschéftigung neben einer teilweisen
Erwerbsminderungsrente oder Ausiibung eines versicherungspflich-
tigen ,,Mini-Jobs“). Dies werden, laut Angaben der Bundesregierung,
aber hochstens bei gut fiinf Prozent der Begiinstigten der Grundrente
Bezieherinnen und Bezieher einer Erwerbsminderungsrente sein.

Bei der Berechnung von Erwerbsminderungsrenten wird nach gel-
tendem Recht zugunsten der Versicherten gerechnet, als ob sie nach
Eintritt der Erwerbsminderung wie bisher weitergearbeitet hitten.
Die Liicke im Versicherungskonto wird durch die sogenannte Zurech-
nungszeit aufgefiillt, ohne dass dafiir Beitrage gezahlt werden miissen.
Als beitragsfreie Zeit zahlt die Zurechnungszeit jedoch nicht zu den
Grundrentenzeiten.
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Behinderten-Pauschbetrag

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 33b Einkommensteuergesetz (EStG)
§ 65 Einkommensteuer-Durchfuhrungsverordnung (EStDV 1955)

Wegen der aufSergewohnlichen Belastungen, die Menschen mit Behin-
derung unmittelbar infolge der Behinderung erwachsen, erhalten sie
steuerliche Erleichterungen.

Insbesondere kann - anstatt Einzelnachweise fiir die hoheren Kosten
zu fiihren, die durch die Behinderung entstehen — ein sogenannter Be-
hinderten-Pauschbetrag geltend gemacht werden. Hierzu ist der Nach-
weis einer Behinderung durch die zustindige Behorde notig, der mit der
Steuererkldrung fiir den jeweiligen Veranlagungszeitraum eingereicht
werden muss (Schwerbehindertenausweis, Feststellungsbescheid, be-
sondere Bescheinigung durch das Versorgungsamt, Rentenbescheid).
Sofern ein Antrag auf Lohnsteuerermafiigung gestellt wurde, Pausch-
betrdage nach § 33b EStG, die in den Lohnsteuermerkmalen vermerkt
werden (der Betroffene also unselbststindig beschiftigt ist; Antrdge
gibt es hier: www.formulare-bfinv.de).

Praxis-Tipp:
Lassen Sie sich den Pauschbetrag in den Lohnsteuermerkmalen eintragen.
Somit erhalten Sie als Arbeitnehmer eine hdhere Netto-Lohn-Auszahlung.

Wichtig: Der Behinderten-Pauschbetrag wird als ,Jahresbetrag” auch
dann in voller Hohe gewahrt, wenn die Behinderung erst im Laufe des
Jahres festgestellt wird. Wird der GdB wahrend des Jahres herauf- oder
herabgesetzt, steht flir das laufende Jahr der hohere Pauschbetrag zu.
Ausschlaggebend dabei ist der im Bescheid des Versorgungsamts genann-
te Zeitpunkt (BFH, Urteil vom 11.03.2014, Az. VI B 95/13).

Zum ersten Mal seit 1975 wurden durch das ,Gesetz zur Erhéhung
der Behinderten-Pauschbetrdge und Anpassung weiterer steuerlicher
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Regelungen® zum Januar 2021 die Pauschbetrige erhoht und in etwa
verdoppelt. Gleichzeitig wurde die Systematik aktualisiert und ein
behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag eingefiihrt. Auf
zusitzliche Anspruchsvoraussetzungen zur Gewédhrung eines Behin-
derten-Pauschbetrags bei einem Grad der Behinderung kleiner 50 wird
verzichtet. Eine mogliche Mehrfachberiicksichtigung eines Behinder-
ten-Pauschbetrags fiir ein Kind soll durch die verpflichtende Angabe
der Identifikationsnummer vermieden werden. Der Pflege-Pausch-
betrag wird erhoht und ein Pflege-Pauschbetrag fiir die Pflegegrade 2
und 3 eingefiihrt.

Die Hohe des Pauschbetrags fiir Menschen mit Behinderung soll die
mit zunehmender Schwere der Behinderung ansteigenden typischen
behinderungsbedingten Aufwendungen abdecken. Liegen mehrere
Behinderungen vor, kann nur ein einziger Behinderten-Pauschbetrag
in Ansatz gebracht werden, der aber simtliche Behinderungen bertick-
sichtigt.

Grad der Behinderung Behinderten-Pauschbetrag
(Stand: Januar 2025)
von 20 384 EUR
von 30 620 EUR
von 40 860 EUR
von 50 1.140 EUR
von 60 1.440 EUR
von 70 1.780 EUR
von 80 2.120 EUR
von 90 2.460 EUR
von 100 2.840 EUR
hilflos oder blind 7400 EUR

Fiir Personen, in deren Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen
LH“ (hilflos) eingetragen ist, erhoht sich der Pauschbetrag — wie aus
der obigen Tabelle ablesbar — auf 7.400 Euro. Das Gleiche gilt auch fiir
blinde Menschen. Zum Nachweis dienen der Schwerbehindertenaus-
weis, in dem das Merkzeichen ,H“ oder ,Bl“ eingetragen ist, oder ein
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Bescheid des Versorgungsamts mit entsprechenden Feststellungen. Bei
Hilflosigkeit kann der Nachweis auch durch einen Bescheid der Pfle-
gekasse mit der Einstufung in die Pflegegrade 4 bzw. 5 nachgewiesen
werden. Gehorlosigkeit dagegen reicht fiir den erhohten Behinderten-
Pauschbetrag nicht.

Praxis-Tipp:

Sind die aufgrund der Behinderung entstandenen tatsdchlichen Aufwendun-
gen nach Abzug der zumutbaren Belastung héher als die Pauschbetrige,
so kénnen anstelle der Pauschbetrige die nachgewiesenen Aufwendungen,
die unmittelbar infolge der Behinderung erwachsen, als aufSergewohnliche
Belastung nach § 33 EStG steuermindernd geltend gemacht werden.

Es gilt hier also abzuwdgen bzw. zu rechnen, welches Steuersparinstrument

wirksamer ist.

Der Pauschbetrag, der einem behinderten Kind zusteht, fiir das die El-
tern einen Kinderfreibetrag oder Kindergeld erhalten, wird auf Antrag
auf die Eltern iibertragen, wenn ihn das Kind nicht in Anspruch nimmt.
Bei Eltern, die die Voraussetzungen fiir eine Zusammenveranlagung
nicht erfiillen, wird der Pauschbetrag gleichmafSig auf die Elternteile
iibertragen. Bei einer Einkommensteuerveranlagung konnen sie ge-
meinsam auch eine andere Aufteilung beantragen. Voraussetzung fiir
die Ubertragung ist die Angabe der erteilten Identifikationsnummer
des Kindes in der Einkommensteuererkldarung.

Fahrtkosten zur Arbeit als Werbungskosten

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 9 Einkommensteuergesetz (EStG)

Schwerbehinderte Menschen mit einer Gehbehinderung (Merkzeichen

,G*) oder einem GdB ab 70 konnen fiir je eine Hin- und Riickfahrt

zwischen Wohnung und Arbeitsstétte die tatsdchlichen Fahrtkosten

geltend machen. Hierzu gehoren neben den Betriebskosten, Abset-

zungen fiir Abnutzung und Aufwendungen fiir laufende Reparaturen
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und Pflege auch Garagenmiete, Steuern und Versicherungen sowie
Parkgebiihren und Beitrdge zu einem Automobilclub.

Ohne Einzelnachweis der tatsachlichen Aufwendungen gilt die {ib-
liche Entfernungspauschale fiir jeden vollen Kilometer der Entfernung
zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstiatte von 0,30 Euro, un-
abhidngig von der Art des Verkehrsmittels, hochstens jedoch 4.500 Euro
im Kalenderjahr.

Zur Entlastung der Steuerpflichtigen, die einen besonders langen
Arbeitsweg haben, wurde unabhédngig vom benutzten Verkehrsmittel
die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer im Januar 2022 von
0,35 Euro auf 0,38 Euro angehoben, um so pauschalierend die sich
durch die CO2-Bepreisung (Klimaschutzprogramm 2030) ergebende
Erhohung der Aufwendungen fiir die Fahrten zwischen Wohnung und
erster Tatigkeitsstatte teilweise auszugleichen. Dies gilt bis Ende 2026.

Wichtig: Geltend gemacht werden konnen auch sogenannte Leerfahrten,
wenn schwerbehinderte Menschen das Kraftfahrzeug wegen der Behin-
derung nicht selbst fahren kdnnen und deshalb zur Arbeit gebracht und
wieder abgeholt werden mussen.

Haushaltshilfe, haushaltsnahe Dienstleistungen

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 35a Einkommensteuergesetz (EStG), ab Veranlagungszeitraum 2009

Steuerpflichtige, die in ihrem Haushalt eine Person zur Verrichtung
haushaltsnaher Tatigkeiten (z. B. Putzhilfe, Zubereitung von Mahlzei-
ten, Gartenpflege) beschaftigen oder entsprechende Dienstleistungen
eines selbststandigen Dienstleistenden in Anspruch nehmen (z. B.
Pflegedienst; Hausnotrufsystem), konnen fiir ihre Aufwendungen eine
Steuerermifiigung erhalten:
m 20 Prozent der Aufwendungen, héchstens 510 Euro, wenn es sich
fiir die Haushaltshilfe um eine geringfiigige Beschéaftigung handelt
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und die Haushaltshilfe bei der Minijob-Zentrale angemeldet ist (sog.
Haushaltsscheckverfahren)

m 20 Prozent, hochstens 4.000 Euro, wenn tiiber ein geringfiigiges
Beschiftigungsverhiltnis hinausgehend fiir die Haushaltshilfe
Beitrdge zur gesetzlichen Sozialversicherung gezahlt werden

m 20 Prozent, hochstens 4.000 Euro, wenn die Haushaltshilfe nicht
angestellt ist, sondern es sich um eine Dienstleistung handelt, fiir
die eine Rechnung ausgestellt wird (z. B. Inanspruchnahme von
Pflege- und Betreuungsleistungen durch einen ambulanten Pflege-
dienst)

Heimbewohner: Die SteuererméfSigung kann auch in Anspruch ge-

nommen werden fiir Aufwendungen, die wegen der Unterbringung

in einem Heim oder zur dauernden Pflege entstehen, soweit darin

Kosten fiir Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe

im Haushalt vergleichbar sind. Nachgewiesen werden muss dies mit

einer Bescheinigung des Heims.

Ein Haushalt in einem Heim ist nach Ansicht des Bundesfinanzminis-
teriums dann gegeben, wenn die Riumlichkeiten des Steuerpflichtigen
nach ihrer Ausstattung fiir eine Haushaltsfiihrung geeignet sind (Bad,
Kiiche, Wohn- und Schlafbereich), individuell genutzt werden kdnnen
(AbschliefSbarkeit) und eine eigene Wirtschaftsfiihrung nachgewiesen
oder glaubhaft gemacht wird (Schreiben des BMF vom 09.11.2016, IV C
8 — §2296-b/07/10003).

Wichtig: Wird der Behinderten-Pauschbetrag in Anspruch genommen,
schlieft dies eine Berlicksichtigung der Aufwendungen nach & 35a EStG
aus. Auch hier gilt es wieder abzuwdgen bzw. zu rechnen, was steuer-
sparender ist.

Und: Leistungen der Pflegeversicherung (siehe dazu Kapitel 8) sind an-
zurechnen, soweit sie ausschliefdlich und zweckgebunden fir Pflege- und
Betreuungsleistungen sowie fur haushaltsnahe Dienstleistungen gewahrt
werden; danach sind Pflegesachleistungen nach & 36 SGB Xl und der
Kostenersatz fur zusatzliche Betreuungsleistungen nach & 45b SGB Xl
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zu berlcksichtigen. Dagegen wird das Pflegeld nach & 37 SGB Xl nicht
angerechnet.

Kraftfahrzeugsteuer

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 3a Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG)

Befreiung

Von der Kfz-Steuer sind behinderte Halter eines Kraftfahrzeugs befreit,
wenn folgende Merkzeichen in ihrem Schwerbehindertenausweis ein-
getragen sind: ,B1“ (Blinde), ,H* (Hilflose) oder ,,aG" (aufergewohnlich
Gehbehinderte).

Zusétzlich diirfen diese Menschen mit Behinderung eine Wertmarke
erwerben, die zur Freifahrt im 6ffentlichen Personennahverkehr be-
rechtigt.

Die gleichen Regeln gelten fiir Personen, die am 01.10.1979 schwer-
kriegsbeschadigt waren oder das Merkzeichen VB oder EB im Schwer-
behindertenausweis hatten; fiir diesen Personenkreis wurde eine ent-
sprechende Bestandschutzregelung geschaffen.

Ermafiigung

Gehbehinderte (Merkzeichen ,,G*) und gehdrlose (Merkzeichen ,,GI®)
Menschen konnen wihlen, ob sie die Freifahrt im offentlichen Per-
sonennahverkehr oder eine um 50 Prozent reduzierte Kfz-Steuer be-
vorzugen.

An die Entscheidung fiir die SteuerermafSigung oder die Freifahrt-
berechtigung ist man nicht auf Dauer gebunden. Ein spdterer Wechsel
ist ohne weiteres moglich.

Sowohl fiir die Befreiung als auch die Ermafigung ist es notwendig,
einen entsprechenden Antrag beim Hauptzollamt zu stellen (Internet:
www.zoll.de).

Eine Befreiung bzw. ErmafSigung ist nur moglich, wenn das Fahrzeug
auf den Menschen mit Behinderung selbst zugelassen ist. Zudem gilt
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die Befreiung auch nur fiir ein Fahrzeug; die Befreiung mehrerer Fahr-
zeuge ist nicht moglich. Wer die Steuerbefreiung oder -ermafSigung
gewdhlt hat, muss zudem Einschrankungen hinsichtlich der Benutzung
seines Autos hinnehmen. Das Auto darf grundsitzlich entweder nur
vom Menschen mit Behinderung selbst gefahren werden oder von
anderen nur im Beisein des Menschen mit Behinderung.

Wichtig: Fallen die Voraussetzungen fir die Steuerermafdsigung bzw. die
Steuerbefreiung weg, ist dies dem zustandigen Hauptzollamt unverzlg-
lich zu melden. Eine unterlassene Anzeige kann als Steuerhinterziehung
geahndet werden!

Krankheitskosten als auf3ergewohnliche Belastung

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 33 Einkommensteuergesetz (EStG)
§ 64 Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung

Laufende und typische durch die Behinderung verursachte Krankheits-
kosten sind durch den Behinderten-Pauschbetrag abgegolten.

Daneben kann es aber noch aufiergewohnliche Kosten geben, die
dann steuerlich als ,aufergewohnliche Belastung® abgesetzt werden
konnen (z. B. Kosten fiir Arzte, Medikamente, Hilfsmittel, die von der
Krankenkasse nicht {ibernommen wurden; auch Operationskosten,
wenn diese mit dem Leiden zusammenhingen, das die Behinderung
bewirkt oder verursacht hat).

Das Gleiche gilt fiir Kuren, wenn die Notwendigkeit durch ein vor
Antritt der Kur ausgestelltes amtsarztliches Attest nachgewiesen wird
und am Kurort eine Heilbehandlung unter arztlicher Kontrolle erfolgt.
Liegt eine Feststellung der Krankenkasse iiber die Notwendigkeit der
KurmafSnahme vor, so kann von einem amtsérztlichen Zeugnis abge-
sehen werden. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kasse einen
Kostenzuschuss fiir Unterkunft und Verpflegung gewédhrt hat. Voraus-
setzung fiir die steuerliche Absetzbarkeit ist aber, dass keine andere
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Stelle die Kosten iibernimmt (z. B. Unfall- oder Rentenversicherungs-
trager) und die Aufwendungen die zumutbare Belastung iibersteigen.

Bei Kosten fiir wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungs-
methoden (sog. AufSenseitermethoden), die durch einen Arzt oder zu-
gelassenen Heilpraktiker verordnet werden, muss der Amtsarzt vor der
Behandlung bestéitigen, dass diese wegen der Krankheit oder Behin-
derung angebracht sind (z. B. Frisch- und Trockenzellenbehandlungen,
Sauerstoff-, Chelat- und Eigenbluttherapie).

Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 33 Abs. 2a Einkommensteuergesetz (EStG)

Anstelle des bis 2020 notwendigen individuellen und aufwéndigen
Einzelnachweises der behinderungsbedingt entstandenen Fahrtkosten
gilt seit 2021 die Pauschbetragsregelung in & 33 Absatz 2a EStG. Da-
mit sollen die durch die Behinderung veranlassten Aufwendungen fiir
unvermeidbare Fahrten, bei denen es sich im Grundsatz um aufSer-
gewOhnliche Belastungen im Sinne des § 33 Absatz 2 EStG handelt,
abgegolten werden. Da ein Kilometersatz von 0,30 Euro zu Grunde
gelegt wird, ergibt sich ein beriicksichtigungsfdahiger Aufwand von
900 Euro im Jahr bei einer als angemessen anzusehenden jahrlichen
Fahrleistung von 3.000 km. Dies gilt fiir Menschen mit einem Grad der
Behinderung von mindestens 80 oder einem Grad der Behinderung von
mindestens 70 und dem Merkzeichen G.

Fiir Menschen mit einer aufSergewohnlichen Gehbehinderung (Merk-
zeichen aG), Blinde (Merkzeichen Bl) und hilflose Menschen (Merk-
zeichen H), konnen nach den bis 2020 geltenden Regelungen in den
Grenzen der Angemessenheit nicht nur Aufwendungen fiir durch die
Behinderung veranlasste unvermeidbare Fahrten, sondern auch fiir
Freizeit-, Erholungs- und Besuchsfahrten beriicksichtigt werden. Aus
diesem Grund wird fiir diese Fallkonstellationen seit 2021 ein Pausch-
betrag von 4.500 Euro festgelegt bei einer als angemessen anzusehen-
der jahrlichen Fahrleistung von 15.000 km.
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Wichtig: Behinderungsbedingte Fahrtkosten werden seit 2021 nur noch im
Rahmen dieses Fahrtkosten-Pauschbetrags berlicksichtigt. Dem Steuer-
pflichtigen wird dadurch der aufwandige Einzelnachweis erspart. Gleich-
wohl ist ein Antrag zu stellen, da Aufwendungen flr aufsergewohnliche
Belastungen nur auf Antrag beriicksichtigt werden konnen. Der behin-
derungsbedingte Fahrtkosten-Pauschbetrag hat abgeltende Wirkung.

Versteuerung der Rente

§

Entgegen der weit verbreiteten Meinung, Renten seien steuerfrei, sind
auch diese Einkiinfte steuerpflichtig.

Der zu versteuernde Anteil gesetzlicher Renten wegen teilweiser oder
voller Erwerbsminderung richtet sich seit dem Jahr 2005 nach densel-
ben Grundsatzen, wie dies bei Altersrenten der Fall ist.

Der Besteuerungsanteil der Renten betrug 2005 50 Prozent, er erhohte
sich jahrlich um 2 Prozent bis zum Jahr 2020, danach um 1 Prozent,
bis eine Besteuerung von 100 Prozent erreicht ist (siehe nachfolgende
Tabelle).

Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 22 Einkommensteuergesetz (EStG)

Jahr des Besteue- | Jahrdes Besteue- | Jahrdes Besteue-

Renten- |rungsanteil| Renten- |rungsanteil| Renten- |rungsanteil

beginns in % beginns in% beginns in%
2005 50 2017 74 2029 89
2006 52 2018 76 2030 90
2007 54 2019 78 2031 91
2008 56 2020 80 2032 92
2009 58 2021 81 2033 93
2010 60 2022 82 2034 94
2011 62 2023 83 2035 95
2012 64 2024 84 2036 96

Erstellt fir Georg Schwierz




Befreiung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer | 93

Jahr des Besteue- Jahr des Besteue- Jahr des Besteue-

Renten- |rungsanteil| Renten- |rungsanteil| Renten- |rungsanteil

beginns in % beginns in % beginns in %
2013 66 2025 85 2037 97
2014 68 2026 86 2038 98
2015 70 2027 87 2039 99
2016 72 2028 88 2040 100

Die Hohe des steuerpflichtigen Anteils der Rente richtet sich seit dem
Jahr 2005 nicht mehr nach dem Alter bei Rentenbeginn, sondern nach
dem Jahr des Rentenbeginns.

Wichtig: Wird die Erwerbsminderungsrente spater in die Altersrente um-
gewandelt, ist der Besteuerungsanteil, der zuvor zugrunde gelegt wurde,
auch hierfir mafRgebend.

Erlass der Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine kommunale Abgabe. Die Gemeinden konnen
die Hundesteuer ermdfiigen oder erlassen, wenn der Hund beispiels-
weise zum Schutz und zur Hilfe von blinden, gehorlosen und hilflosen
Menschen gehalten wird.

Wichtig: Fur Blindenfiihrhunde werden in der Regel keine Steuern er-
hoben. Grundsatzlich wird hier ein GdB von 100 und das Merkzeichen ,B,
,BLl%, ,aG" oder ,H" vorausgesetzt.

Befreiung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 13 Abs. 1 Nr. 6 Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG)

Ein Erwerb durch Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern oder Grofeltern des
Erblassers/Schenkers bleibt von der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer
befreit, wenn
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m  dieser Erwerb zusammen mit dem iibrigen Vermogen des Erwerbers
41.000 Euro nicht iibersteigt und

m  der Erwerber infolge korperlicher oder geistiger Gebrechen und
unter Berticksichtigung seiner bisherigen Lebensstellung als er-
werbsunfihig anzusehen oder

®  durch die Fiihrung eines gemeinsamen Hausstandes mit erwerbs-
unféhigen oder in der Ausbildung befindlichen Abkdmmlingen an
der Ausiibung einer Erwerbstétigkeit gehindert ist.

Ubersteigt der Wert des Erwerbs zusammen mit dem iibrigen Vermdgen

des Erwerbers den Betrag von 41.000 Euro, wird die Steuer nur inso-

weit erhoben, als sie aus der Hilfte des die Wertgrenze iibersteigenden

Betrags gedeckt werden kann.

Nutzung des Pflege-Pauschbetrags

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 33b Abs. 6 Einkommensteuergesetz (EStG)

Eine Pflegeperson kann einen Pflege-Pauschbetrag geltend machen,

wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

m Die Pflege findet in hduslicher Umgebung statt (nicht in einer voll-
stationdren Einrichtung).

m Die Pflege erfolgt personlich; der Einsatz eines professionellen
Pflegedienstes ist dabei anteilig moglich.

Als Pflege-Pauschbetrag wird pro Kalenderjahr gewidhrt:

m 600 Euro bei Pflegegrad 2

®  1.100 Euro bei Pflegegrad 3

® 1.800 Euro bei Pflegegrad 4 oder 5

®m 1.800 Euro bei Personen, die nicht nur voriibergehend hilflos (Merk-
zeichen H) sind

Wichtig: Fir die Pflege darf keine Verglitung oder Aufwendungsersatz
gezahlt werden. Wird das Pflegegeld an den Pflegenden weitergeleitet,
ist zu differenzieren:
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B Erhalt der Pflegende das Pflegegeld als ,Dankeschon® zur weiteren
personlichen Verfligung, kann der Pauschbetrag nicht in Anspruch
genommen werden.

B Wird das Pflegegeld direkt an den Pflegenden weitergeleitet und
mit der Auflage verbunden, dieses lediglich fiir Aufwendungen im
Zusammenhang der Pflege zu verwenden, dann liegt keine Einnahme
im Sinne des & 33b Abs. 6 EStG vor. Folge: Der Pflege-Pauschbetrag
kann genutzt werden.
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Nachteilsausgleiche nach Merkzeichen

Die Merkzeichen (MZ) haben folgende Bedeutung:

B

Bl

aG

Gl

RF

TBL

Standige Begleitung des Betroffenen bei Benutzung
offentlicher Verkehrsmittel fur Menschen mit schwer ein-
geschrankter Mobilitat; in der Regel gilt das fur Inhaber
der Merkzeichen aG oder H, das Merkzeichen B wird dann
zusatzlich vergeben.

Der Betroffene ist blind. Ihm fehlt entweder das Augenlicht
vollstandig oder die Sehkraft betragt nicht mehr als 1/50.

Der Betroffene ist in seiner Bewegungsfahigkeit im
StraBBenverkehr erheblich beeintrachtigt bzw. erheblich
gehbehindert.

Der Betroffene ist auRergewdhnlich gehbehindert und
kann sich nur mit fremder Hilfe oder grofier Anstrengung
bewegen.

Der Betroffene ist gehorlos. Dabei handelt es sich um
behinderte Menschen, bei denen beiderseitige Taubheit
vorliegt. Auch Horbehinderte erhalten dieses Merkzeichen,
wenn eine Schwerhorigkeit beiderseits vorliegt, die an
Taubheit grenzt und daneben schwere Sprachstérungen
vorliegen.

Der Betroffene ist hilflos. Er bedarf infolge seiner Behin-
derung dauernd fremder Hilfe.

Der Betroffene erfillt die landesrechtlich festgelegten
gesundheitlichen Voraussetzungen fir die Befreiung von
der Rundfunkgebihrenpflicht.

Der Betroffene ist taubblind, wenn er wegen einer Stérung
der Horfunktion mindestens einen Grad der Behinderung
von 70 und wegen einer Storung des Sehvermogens einen
Grad der Behinderung von 100 hat. Das Merkzeichen um-
fasst nicht automatisch die Nachteilsausgleiche fir blinde
und gehorlose Menschen. Deshalb werden die Merkzeichen
,BL* (blind) und ,GL* (gehorlos) bei Vorliegen der jeweiligen
Voraussetzungen zusatzlich zum Merkzeichen ,TBL* in den
Schwerbehindertenausweis eingetragen.
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Mz

Rechte und Nachteilsausgleiche

Unentgeltliche Beforderung der Begleitperson im 6ffentlichen
Nah- und Fernverkehr, ausgenommen bei Fahrten in Sonder-
ziigen und Sonderwagen (§8§ 228 bis 237 SGB IX) nach Erwerb
einer Wertmarke,

Unentgeltliche Beférderung der Begleitperson bei inner-
deutschen Fliigen der Lufthansa und Regionalverkehrsgesell-
schaften

Unentgeltliche Beforderung von Begleitpersonen im interna-
tionalen Eisenbahnverkehr (sieche Anhang IV des Internatio-
nalen Personen- und Gepacktarifs [TCV]).

Urlaubskosten der Begleitperson bis 767 Euro steuerlich ab-
setzbar (§ 33 EStG und BFH Az.: III R 58/98 vom 07.04.2002)
Parkerleichterungen: Orangener Parkausweis bei Vorliegen
weiterer Voraussetzungen (§ 46 StVO)

Bl

Unentgeltliche Beforderung im offentlichen Nahverkehr
(88 228 bis 237 SGB IX),

Kraftfahrzeugsteuerbefreiung (§ 3a Abs. 1KraftStG 2002),
Befreiung vom Rundfunkbeitrag: Empfanger von Blin-
denhilfe nach § 72 SGB XII oder nach § 82d SGB XIV oder
Ermiafligung mit einem GdB von mindestens 60 allein wegen
der Sehbehinderung, die nicht voriibergehend ist.

Telekom: Sozialtarif 2

Pauschbetrag als auflergewohnliche Belastung in Hohe von
7.400 EUR (§ 33b EStG),

Gewidhrung einer Pflegezulage nach § 35 Bundesversorgungs-
gesetz (Achtung: nur fiir Personen, die am 31.12.2023 auf diese
Geldleistung Anspruch hatten, vgl. § 144 SGB X1V),
Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag: 4.500
Euro.

Parkerleichterungen: Blauer (Europdischer) Parkausweis
Befreiung von der Umsatzsteuer (§ 4 Nr. 19 UStG), wenn nicht
mehr als zwei Arbeitnehmer beschiftigt werden
Krankenkasse iibernimmt Fahrtkosten zu ambulanten Be-
handlungen (§ 60 SGB V)

Blindenhilfe und in vielen Bundeslandern Landesblindengeld
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MZ

Rechte und Nachteilsausgleiche

Unentgeltliche Beforderung im o6ffentlichen Nahverkehr
(88 228 bis 237 SGB IX) nach Erwerb einer Wertmarke oder
50 Prozent Kraftfahrzeugsteuererméfiigung (§ 3a Abs. 2 Satz 1
KraftStG 2002),

Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag GdB 80
oder GdB 70 + Merkzeichen G):

900 EUR (& 33 Abs.2a Nr. 1 EStG)

Mehrbedarfserhohung (17 %) nach dem & 30 Abs.1 Nr. 2
SGB XII und § 23 Abs. 1 Nr. 4 SGB II.

Parkerleichterungen: Orangener Parkausweis bei Vorliegen
weiterer Voraussetzungen (§ 46 StVO)

Tatsdchliche Kosten fiir Fahrten zur Arbeit absetzbar (§ 9
Abs.2 Satz 3 EStG)

aG

Unentgeltliche Beforderung im 6ffentlichen Nahverkehr (§ 228
bis 237 SGB IX) nach Erwerb einer Wertmarke,
Kraftfahrzeugsteuerbefreiung (8§ 3a Abs. KraftStG 2002),
Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag: 4.500
Euro.

Parkerleichterungen: Blauer (Europdischer) Parkausweis
Krankenkasse iibernimmt Fahrtkosten zu ambulanten Be-
handlungen (§ 60 SGB V)

Mehrbedarfserhohung (17 %) nach dem & 30 Abs.1 Nr. 2
SGB XIT und § 23 Abs. 1 Nr. 4 SGB II.

Tatsdchliche Fahrten zur Arbeit zur Arbeit absetzbar (§ 9 Abs.2
Satz 3 EStG)

Gl

Unentgeltliche Beftrderung im offentlichen Nahverkehr
(88 228 bis 237 SGB IX) nach Erwerb einer Wertmarke oder
50 Prozent Kraftfahrzeugsteuererméfigung (§ 3a Abs. 2 Satz 1
KraftStG 2002),

Befreiung oder ErmidfSigung des Rundfunkbeitrags

Telekom: Sozialtarif 2

Gehorlosengeld in einigen Bundesldndern
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Mz

Rechte und Nachteilsausgleiche

Unentgeltliche Beforderung im offentlichen Nahverkehr
(88 228 bis 237 SGB IX),

Kraftfahrzeugsteuerbefreiung (§ 3a Abs. 1 KraftStG 2002),
Pauschbetrag als auflergewohnliche Belastung in Hohe von
7.400 EUR (& 33b EStG),

Pflegepauschbetrag fiir Pflegende: 1.800 EUR im Kalenderjahr
Krankenkasse iibernimmt Fahrtkosten zu ambulanten Be-
handlungen (§ 60 SGB V)

Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag: 4.500
Euro.

RF

Befreiung vom Rundfunkbeitrag
Telekom: Sozialtarif 1

TBL

Befreiung vom Rundfunkbeitrag

Taubblindengeld in einigen Bundesldndern
Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag: 4.500
Euro.

Nachteilsausgleiche nach dem Grad der
Behinderung (GdB)

GdB

Rechte und Nachteilsausgleiche

20

Feststellung von Behinderungen (§ 152 SGB IX)
Steuerfreibetrag 384 EUR (§ 33b EStG)

30

Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen, wenn sie
infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen ge-
eigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten kon-
nen. (§ 2 Abs. 3 SGB IX)

Kiindigungsschutz bei Gleichstellung (§ 151 SGB IX i.V.m.
§ 168 SGB IX)

Steuerfreibetrag 620 EUR (& 33b EStG)

40

Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen, wenn sie
infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen ge-
eigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten kon-
nen. (§ 2 Abs. 3 SGB IX)

Kiindigungsschutz bei Gleichstellung (§ 151 SGB IX i.V.m.
§ 168 SGB IX)

Steuerfreibetrag 860 EUR (& 33b EStG)
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GdB

Rechte und Nachteilsausgleiche

50

Schwerbehinderteneigenschaft (§ 2 Abs. 2 SGB IX, § 152
SGB IX),

Steuerfreibetrag 1.140 EUR (§ 33b EStG),

Bevorzugte Einstellung, Beschiftigung (§ 154 SGB IX, § 205
SGB IX)

Erweiterter Kiindigungsschutz (§ 168 ff. SGB IX),

Begleitende Hilfe im Arbeitsleben (§ 185 Abs. 2 SGB IX),
Freistellung von Mehrarbeit (§ 207 SGB IX),

Zusatzurlaub von einer Arbeitswoche (§ 208 SGB IX),

Schutz bei Wohnungskiindigung, wenn die Schwerbehin-
derung als Hartefall anerkannt wird (§ 574 BGB),
Vorgezogene Altersrente (8§ 37, 236a SGB VI) oder Ruhestand
(8 52 BBG fiir Bundesbeamte; bei Landesbeamten abhdngig
von den Beamtengesetzen der Lander)

Stundenerméfligung bei Lehrern (landerabhéngig),
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken- und Renten-
versicherung fiir behinderte Menschen in Werkstétten (§ 5
Abs. 1 Nr. 7SGB Vund § 1 Nr. 2 SGB VI),
BeitragsermafSigung bei Automobilclubs (z. B. ADAC, AvD,
geregelt in der jeweiligen Satzung),

Finanzierungshilfen fiir Kraftfahrzeuge fiir Berufstatige (z. B.
§ 20 SchwbAV i.V.m. KfzHV),

Merkzeichen RF (= Rundfunk- und Fernsehgebiihrenbefreiung
und TelefongebiihrenerméfSigung) fiir hochgradig (= GdB 50)
Horgeschadigte,

Freibetrag beim Wohngeld (bei Pflegebediirftigkeiti. S. d. § 14
SGB X1 und gleichzeitiger hduslicher oder teilstationérer Pfle-
ge oder Kurzzeitpflege) in Hohe von 1.800 EUR (§ 17 WoGG ).

60

wie bei GdB 50, aber:

Steuerfreibetrag 1.440 EUR (8§ 33b EStG),

70

wie bei GdB 60, und:

Steuerfreibetrag 1.780 EUR (§ 33b EStG),
Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag (GdB 70 +
Merkzeichen G):

900 EUR (8§ 33 Abs.2a Nr.1 EStG)

Ermafigung des Rundfunkbeitrag fiir wesentlich Sehbehin-
derte (Merkzeichen RF + GdB 60)
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GdB

Rechte und Nachteilsausgleiche

80

wie bei GdB 70, und:

Steuerfreibetrag 2.120 EUR (8§ 33b EStG),
Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag GdB 80
oder GdB 70 + Merkzeichen G)*:

900 EUR (& 33 Abs.2a Nr.1 EStG)

Erméafligung des Rundfunkbeitrags: Menschen mit Behin-
derung mit GdB 80, die wegen ihres Leidens an o6ffentlichen
Veranstaltungen stdndig nicht teilnehmen konnen (Merkzei-
chen RF)

Abzug eines Freibetrags bei der Einkommensermittlung im
Rahmen der sozialen Wohnraumfdrderung bei gleichzeitiger
Pflegebediirftigkeit in Hohe von 4.500 Euro**

20

wie bei GdB 80, und:

Steuerfreibetrag 2.460 EUR (8§ 33b EStG),
Telekom: Sozialtarif 2 fiir Personen, die blind, gehorlos oder
sprachbehindert sind mit einem GdB von 90***

100

wie bei GdB 90, und:

Steuerfreibetrag 2.840 EUR (& 33b EStG)***

Abzug eines Freibetrags bei der Emkommensermittlung im
Rahmen der sozialen Wohnraumférderung in Héhe von 4.500
Euro

Fiir Menschen mit Merkzeichen aG, Bl, TBI und H 4.500 Euro un-
abhiangig vom GdB

**  Abzug eines Freibetrags bei der Einkommensermittlung im Rahmen
der sozialen Wohnraumforderung bei gleichzeitiger Pflegebediirf-
tigkeit und einem GdB von weniger als 80: 2.100 Euro.

EXT

ek sk

Telekom: Sozialtarif 1 bei Merkzeichen RF unabhidngig vom GdB.
Bei Merkzeichen Bl und H betragt der Pauschbetrag 7.400 Euro,

unabhédngig vom GdB.
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Hilfen durch die gesetzliche Krankenversicherung

Dieser Ratgeber befasst sich nicht mit allen medizinischen Leistungen
der Krankenkassen, sondern nur mit moglichen finanziellen Hilfen fiir
Menschen mit Behinderung. Daher beschréankt sich dieses Kapitel auf
die wenigen MafSnahmen, die Menschen mit Behinderung einen finan-
ziellen Vorteil bringen. Bezug genommen wird dabei ausschliefSlich auf
die gesetzlichen Krankenkassen (GKV), denn je nach Vertrag gestalten
sich Leistungen der privaten Krankenkassen ganz unterschiedlich und
sind in diesem Rahmen nicht darstellbar.

Stichwort: Private Krankenversicherung

Weil die Beitrédge der privaten Krankenversicherung mit zunehmendem
Alter immer mehr steigen, wiinschen sich viele einen ,,Umstieg” in die
gesetzliche Krankenversicherung. Dies ist aber aus vielen Griinden
nicht einfach. Die Aussage ,,einmal privat — immer privat® ist fiir die
Betroffenen in vielen Fillen traurige Wahrheit.

Eine kleine Ausnahme gibt es bei Vorliegen einer Schwerbehinderung.
Liegt eine solche vor, besteht die Moglichkeit des freiwilligen Beitritts
in die gesetzliche Krankenversicherung (geregelt in § 9 Abs. 1 Nr. 4 SGB
V). Dabei wird jedoch vorausgesetzt, dass der freiwillige Beitritt inner-
halb von drei Monaten nach der Feststellung der Schwerbehinderten-
eigenschaft erfolgt.

Ebenfalls wird vorausgesetzt, dass die betroffene Person, ein Eltern-
teil oder der Ehegatte in den letzten fiinf Jahren vor dem Beitritt min-
destens drei Jahre lang versichert war; es sei denn, sie konnten diese
Voraussetzung wegen der Behinderung nicht erfiillen.

Wichtig: Die Krankenkasse kann dieses Beitrittsrecht vom Alter des
schwerbehinderten Menschen abhangig machen, wobei die Altersgrenzen
unterschiedlich sind.

Praxis-Tipp:
Fragen Sie jedenfalls bei jener GKV nach, die infrage kommt. Vielleicht gelingt

ja der Umstieg.
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Fahrtkosten, Krankentransporte

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 60SGBV
Krankentransport-Richtlinie

Die Krankenkasse iibernimmt Fahrtkosten, wenn diese im Zusammen-
hang mit einer Leistung der Krankenkasse aus zwingenden medizini-
schen Griinden notwendig sind und vom Arzt verordnet wurden. Selbst
wenn eine Verordnung vorliegt, gibt es beziiglich der Bezahlung von
Fahrtkosten sehr strikte Vorgaben.

Unproblematisch: Fahrten zu voll- oder teilstationdren
Maf3nahmen

Neben Rettungsfahrten iibernehmen die Krankenkassen Fahrtkosten,

wenn diese im Zusammenhang mit einer vollstationdren oder teil-

stationdren Leistung der Krankenkasse erforderlich werden (abziiglich
der Zuzahlung, siehe ndchster Abschnitt), also von:

m Fahrten zu stationdren Behandlungen (z. B. Krankenhausaufent-
halt, Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung, Kurmafinahme)

m  Fahrten zu einer ambulanten Krankenbehandlung sowie zu einer
ambulanten Operation oder zu einer vor- oder nachstationdren
Behandlung im Krankenhaus, wenn dadurch eine an sich gebotene
voll- oder teilstationdre Krankenhausbehandlung vermieden oder
verkiirzt wird oder diese nicht ausfiihrbar ist

m  Fahrten, bei denen eine medizinische Betreuung oder die beson-
deren Einrichtungen eines Krankentransportwagens erforderlich
sind (miissen vom Arzt entsprechend verordnet und vorher durch
die Krankenkasse genehmigt werden!)

Wichtig: Bei Verlegung in ein anderes Krankenhaus werden die Fahrtkos-

ten nur tibernommen, wenn die Verlegung aus zwingenden medizinischen
Griinden erforderlich ist oder die Krankenkasse vorher genehmigt, dass in
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ein wohnortnahes Krankenhaus verlegt wird (BSG, Urteil vom 02.11.2007,
Az.B 1 KR 11/07 R).

Heikel: Fahrten zur ambulanten Behandlung

Fahrtkosten im Zusammenhang mit einer ambulanten Behandlung
werden von der Krankenkasse grundsédtzlich nur nach vorheriger Ge-
nehmigung tibernommen.
Ohne vorherige Genehmigung werden die Fahrtkosten fiir Kranken-
fahrten zur ambulanten Behandlung iibernommen, wenn eine der der
folgenden Voraussetzungen vorliegt:
®m ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen ,aG", ,BI“
oder ,H®

®m eine Einstufung in den Pflegegrad 4 oder 5

m eine Einstufung in den Pflegegrad 3, wenn eine dauerhafte (mehr
als sechs Monate) Beeintrachtigung der Mobilitat vorliegt

B bis zum 31. Dezember 2016 eine Einstufung in die Pflegestufe 2
und seit dem 1. Januar 2017 mindestens eine Einstufung in den
Pflegegrad 3

Fiir diesen Personenkreis gilt die Genehmigung fiir Krankenfahrten

zur ambulanten Behandlung als erteilt; sie muss also nicht vorher ein-

geholt werden.

Wichtig: Gehoren Sie nicht zu oben genannten Personenkreis, sollten Sie
vor Fahrtantritt unbedingt mit Ihrer Kasse die Kostenubernahme klaren.
Sie gehen sonst das Risiko ein, auf den Kosten sitzen zu bleiben. Den
Antrag auf Fahrtkostenerstattung mussen Sie bei den meisten Kassen
schriftlich stellen, nachdem der behandelnde Arzt die Fahrt(en) verordnet
hat. Nahezu jede Kasse hat dafiir ein entsprechendes Antragsformular,
das Sie anfordern oder im Internet von der Homepage der Kasse downloa-
den kénnen. Dem Antrag missen Sie die Verordnung des behandelnden
Arztes beilegen.
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Welche Kosten werden iibernommen?

Grundsétzlich werden die Kosten fiir ein 6ffentliches Verkehrsmittel
tibernommen. Ist es aus medizinischen Griinden nicht moglich, ein
offentliches Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen, werden die Kosten
fiir ein Taxi oder einen Mietwagen iibernommen. Falls medizinisch
notwendig, konnen auch die Kosten fiir einen Krankentransport mit
fachlicher Betreuung {ibernommen werden. Dies muss der Arzt in ei-
nem Attest bestédtigen bzw. verordnen.
Es gilt also sozusagen eine Genehmigungsrangfolge:
Offentliche Verkehrsmittel
2. Taxi oder Mietwagen (dazu zdhlen auch Wagen mit behinderungs-
gerechter Einrichtung zur Beférderung von Rollstuhlfahrern)
3. Krankenwagen oder Rettungsfahrzeug (hier rechnen die Kranken-
oder Rettungstransportunternehmen direkt mit der Kasse ab)

Wichtig: Der Taxischein muss immer gesondert fur eine Hin- und Ruick-
fahrt ausgestellt werden.

Bei Fahrten mit dem Privatauto werden derzeit mindestens 20 Cent pro
Kilometer, maximal 150 Euro gezahlt; es gelten die Regeln der Kosten-
erstattung nach dem Bundesreisekostengesetz (§ 5, der die Wegstre-
ckenentschadigung regelt).

Wichtig: Die Hin-/Ruckfahrt mit dem eigenen Fahrzeug darf aber nicht
teurer sein als bei den obengenannten Verkehrsmitteln.

Wichtig zu wissen ist auch, dass von den Kassen grundsitzlich nur die
Fahrtkosten zur und von der néchsterreichbaren geeigneten Behand-
lungsstétte erstattet werden. Eine Ausnahme von diesem Wirtschaft-
lichkeitsgrundsatz besteht nur, wenn ein zwingender medizinischer
Grund fiir die Behandlung an einem entfernteren Ort gegeben ist.

In bestimmten Fillen kann es notwendig sein, dass der Versicherte
wiahrend der Fahrt begleitet werden muss, etwa aus medizinischen
Griinden oder aufgrund des Alters des Kindes. Die Mehrkosten fiir
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die Begleitperson ibernimmt die Krankenkasse ebenfalls, sofern der
Arzt die Notwendigkeit der Begleitperson auf der Verordnung besta-
tigt. Unter Mehrkosten ist dabei auch der Fall zu verstehen, dass die
Begleitperson wiahrend der Behandlung nicht vor Ort warten kann;
die Krankenkasse iibernimmt in diesem Fall auch die Kosten fiir die
Fahrten, die die Begleitperson ohne den Versicherten von oder zur Be-
handlungsstitte zuriicklegt.

Die Kostenerstattung erfolgt abziiglich der Zuzahlung; ist eine Person
von der Zuzahlungspflicht befreit, entfillt diese Verpflichtung (siehe
dazu den folgenden Abschnitt).

Wichtig: Handelt es sich um Fahrtkosten im Zusammenhang mit Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation, fallt keine Zuzahlung an. Diese
werden dann unter den Voraussetzungen des § 53 SGB IX gezahlt; diese
entsprechen den hier dargestellten Regelungen zur Kostenhohe.

Befreiung von der Zuzahlung

Zuzahlungsregeln

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
Grundsatz Zuzahlung: § 61 SGB V

Gesetzlich Krankenversicherte miissen grundsitzlich Zuzahlungen
leisten. Das betrifft Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel, Fahrtkos-
ten, Zahnersatz, stationdre Vorsorge- und Rehabilitationsmafinahmen.

Die Zuzahlung fiir verschreibungspflichtige Arznei-, Verband-, Heil-
und Hilfsmittel betrdgt mindestens 5 Euro und maximal 10 Euro je
Mittel. Gleiches gilt auch fiir eventuelle Fahrtkosten (siehe dazu oben).
Fiir Zahnersatz gelten Festzuschiisse.

Wichtig: Liegen die Kosten des Mittels/der MaRnahme unter 5 Euro, muss
nur der tatsachliche Preis bezahlt werden.
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Es gibt aber in vielen Fillen eine vollstdndige oder zumindest teilweise

Befreiung:

®  Vonder Zuzahlung vollstdandig befreit sind Kinder und Jugendliche,
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht berufs-
tatig sind (Ausnahmen: Kieferorthopadie und Fahrtkosten).

m Teilweise von Zuzahlungen befreit sind grundsitzlich chronisch
Kranke.

Wichtig: Wird die im Gesetz festgelegte Einkommensgrenze Uberschrit-
ten, Ubernimmt die Krankenkasse die Zuzahlung ab einer bestimmten ein-
kommensabhdngigen Hohe. Flr Zahnersatz gelten andere Regelungen,
fragen Sie hier im Zweifelsfall bei Ihrer Krankenkasse nach.

Zuzahlungen auf einen Blick:

Leistungen der GKV Zuzahlungen Ausnahmen
Arznei- und Verband- 10 % des Preises, jedoch | 18. Lebensjahr noch
mittel mindestens 5 EUR und nicht vollendet

maximal 10 EUR pro
Arzneimittel, jedenfalls
nicht mehr als die
Kosten des Mittels

Fahrtkosten 10 % des Fahrpreises, Keine (gilt auch fur
mindestens 5 EUR und Kinder und Jugend-
hochstens 10 EUR, liche!)

jedenfalls nicht mehr als
die Kosten des Fahr-
preises

Hausliche Krankenpflege | 10 % der Kosten des Mit- | 18. Lebensjahr noch
tels, zuzlglich 10 EUR je | nicht vollendet

Verordnung
Bei auBerklinischer In- 10 % der Kosten des 18. Lebensjahr noch
tensivpflege im Haushalt | Mittels, zuzlglich 10 nicht vollendet
des Versicherten oder EUR je Verordnung
sonst an einem geeig-
neten Ort
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Leistungen der GKV

Zuzahlungen

Ausnahmen

Haushaltshilfe

10 % der kalendertag-
lichen Kosten, jedoch
hochstens 10 EUR und
mindestens 5 EUR

18. Lebensjahr noch
nicht vollendet

Heilmittel (z. B. Kranken-

gymnastik, Logopadie,
Ergotherapie)

10 % der Kosten des Mit-
tels, zuzuglich 10 EUR je
Verordnung

18. Lebensjahr noch
nicht vollendet

Hilfsmittel (z. B. Horge-
rat, Rollstuhl)

10 % der Kosten fur
jedes Hilfsmittel, jedoch
mindestens 5 EUR

und maximal 10 EUR,
jedenfalls nicht mehr als
die Kosten des Mittels

18. Lebensjahr noch
nicht vollendet

Krankenhausbehandlung

10 EUR pro Tag

begrenzt auf 28 Tage
im Kalenderjahr

18. Lebensjahr noch
nicht vollendet

Bei auBerklinischer
Intensivpflege in voll-
stationaren Pflegeein-
richtungen, besonderen
Wohnformen und
Intensivpflege-Wohnein-
heiten

10 EUR pro Tag

begrenzt auf 28 Tage
im Kalenderjahr

18. Lebensjahr noch
nicht vollendet

Mutter- bzw. Vaterkuren

10 EUR pro Tag

18. Lebensjahr noch
nicht vollendet

Soziotherapie

10 % der kalendertag-
lichen Kosten, jedoch
hochstens 10 EUR und
mindestens 5 EUR

18. Lebensjahr noch
nicht vollendet

Stationdre Vorsorge und
Rehabilitation

10 EUR pro Tag

Anschlussheilbe-
handlungen: Begren-
zung auf 28 Tage im
Kalenderjahr

18. Lebensjahr noch
nicht vollendet
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Belastungsgrenze

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 62 SGBV
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Definition schwer-
wiegender chronischer Kranker (Chroniker-Richtlinie)

Nach Erreichen der sogenannten Belastungsgrenze erfolgt eine Befrei-
ung fiir den Rest des Kalenderjahres. Diese Grenze betragt

m 2 Prozent des Familieneinkommens (brutto) bzw.

® 1 Prozent fiir chronisch Kranke.

Wer gilt als chronisch krank?

In der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Defini-
tion schwerwiegender chronischer Kranker wird eine Krankheit als
schwerwiegend chronisch eingestuft, wenn sie wenigstens ein Jahr
lang, mindestens einmal pro Quartal drztlich behandelt wurde (Dauer-
behandlung) und eines der folgenden Merkmale vorliegt:
m Pflegebediirftigkeit der Pflegegrade 3 oder 4
m  GdB von mindestens 60, wobei der GdB zumindest auch durch die
Krankheit, die dauerbehandelt wird, begriindet sein muss
®  Minderung der Erwerbsfdahigkeit (MdE) von mindestens 60 Prozent,
wobei die MdE zumindest auch durch die Krankheit, die dauer-
behandelt wird, begriindet sein muss
m  Erforderlichkeit einer kontinuierlichen medizinischen Versorgung
(arztliche oder psychotherapeutische Behandlung, Arzneimittel-
therapie, Behandlungspflege, Versorgung mit Heil- und Hilfsmit-
teln), ohne die nach drztlicher Einschiatzung zu erwarten ist:
— eine lebensbedrohliche Verschlimmerung oder
- eine Verminderung der Lebenserwartung oder
- eine dauerhafte Beeintrachtigung der Lebensqualitédt durch die
aufgrund der dauerbehandelten Krankheit verursachte Gesund-
heitsstorung
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Ermittlung der Belastungsgrenzen

Bei der Ermittlung der Belastungsgrenzen werden samtliche Bruttoein-
nahmen eines Haushalts zusammengezahlt. Davon abgezogen werden:

flr den ersten im gemein- 15 % der sozialver- 6.741 EUR
samen Haushalt lebenden sicherungsrechtlichen
Angehorigen Bezugsgrofie
fir jeden weiteren Angeho- |10 % der sozialver- 4.494 EUR
rigen sicherungsrechtlichen

Bezugsgrofie
handelt es sich bei diesen steuerrechtlicher Kinder- | 9.600 EUR,
Angehdrigen um Kinder freibetrag bei Alleinstehen-
des Versicherten und/oder den 4.800 EUR
seines Lebenspartners,
stattdessen pro Kind

Bei den Einnahmen bleiben Renten nach dem SGB XIV (bis 2023 Bun-
desversorgungsgesetz) oder nach dem Bundesentschiddigungsgesetz
unberiicksichtigt.

Bei Sozialhilfeempfiangern oder Heimbewohnern, deren Unterbrin-
gungskosten von einem Sozialhilfetrager getragen werden, gilt als
Bruttoeinnahme der Regelsatz eines Haushaltsvorstands (sog. Eck-
regelsatz) nach dem SGB XII. Die Hohe des Eckregelsatzes betragt seit
01.01.2024 563 Euro und wurde zum 01.01.2025 nicht erhoht.
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Grundsatzliches

Die Pflegeversicherung ist ein eigenstdndiger Zweig der Sozialver-
sicherung. Es handelt sich dabei um eine Pflichtversicherung, die nicht
an den beruflichen Status oder bestimmte Einkommen gebunden ist.
Somit sind alle Krankenversicherten kraft Gesetzes auch in die Pflege-
versicherung einbezogen. Es gilt dabei der Grundsatz ,,Pflegeversiche-
rung folgt Krankenversicherung®. Pflegeversichert ist man also bei der
privaten oder gesetzlichen Kasse, bei der man auch krankenversichert
ist. Der Leistungsumfang ist aber grundsatzlich bei allen gesetzlichen
und privaten Versicherern gleich.

Begriff der Pflegebediirftigkeit

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 14 SGB XI

Seit 01.01.2017 gilt der neue Pflegebediirftigkeitsbegriff, der wie folgt

definiert ist:

m  Pflegebediirftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beein-
trachtigungen der Selbstdandigkeit und Fahigkeiten aufweisen und
deshalb der Hilfe durch andere bediirfen.

®  Esmuss sich um Personen handeln, die korperliche, kognitive oder
psychische Belastungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen
oder Anforderungen nicht selbstdndig kompensieren oder bewdlti-
gen konnen.

m Die Pflegebediirftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich fiir mindes-
tens sechs Monate bestehen.

Mafigeblich fiir die Begutachtung ist die Schwere der Beeintrachtigung

der Selbstdndigkeit bzw. der Fihigkeit, bestimmte Dinge selbst zu er-

ledigen.

Checkliste Selbstandigkeit: Definition und Abstufungen
Selbstdndig
m  Die Person ist fahig, eine Handlung oder Aktivitat allein, das heif3t
ohne Unterstltzung einer anderen Person durchzufuhren.
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Selbstandig ist auch, wer eine Handlung unter Nutzung von Hilfs-
mitteln durchfihren kann (z. B. Bewegen in der Wohnung mithilfe
eines Rollators).

Uberwiegend selbstindig

Die Person kann den grofiten Teil der Aktivitat selbstandig durchfih-
ren. Es entsteht nur geringer/matfiger Aufwand fur die Pflegeperson.

Uberwiegend unselbstindig

m  Die Person kann die Aktivitat nur zu einem geringen Anteil selb-
standig durchfuhren.

B Essind aber Ressourcen vorhanden, so dass sie sich beteiligen kann.

B Dies setzt gegebenenfalls standige Anleitung oder aufwandige Moti-
vation auch wahrend der Aktivitdt voraus oder Teilschritte der Hand-
lung missen tbernommen werden.

B Zurechtlegen und Richten von Gegenstanden, wiederholte Aufforde-
rungen oder punktuelle Unterstlitzungen reichen nicht aus.

Unselbstandig

m  Die Person kann die Aktivitat in der Regel nicht selbstandig durch-
flhren bzw. steuern, auch nicht in Teilen.

m  Es sind kaum oder keine Ressourcen vorhanden. Motivation, An-
leitung, standige Beaufsichtigung reichen auf keinen Fall aus.

m  Die Pflegeperson muss alle oder nahezu alle Teilhandlungen anstelle
der betroffenen Person durchfuhren.

B Eine minimale Beteiligung ist nicht zu berlicksichtigen (z. B. wenn

sich die Person nicht durchgehend und nur mit kleinen Teilhand-
lungen beteiligt).

Leistungen der Pflegeversicherung

Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 28 SGB XI

Die Leistungen der Pflegeversicherung umfassen unter anderem fol-
gende Bereiche, die nachfolgend noch erlautert werden:
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Pflegegeld

Pflegesachleistung (hdusliche Pflegehilfe)
Kombination von Geld- und Sachleistung
teilstationdre Pflege

vollstationire Pflege

Kurzzeitpflege

Verhinderungspflege

Pflegehilfsmittel und technische Hilfen
digitale Pflegeanwendungen
Wohnumfeldverbessernde Mafnahmen
Entlastungsbetrag

Information iiber Anspriiche, Pflegeberatung

Wichtig: Die Gewahrung dieser Leistungen richtet sich nach dem Pflege-
grad und der Art der Pflege (haduslich, teil- oder vollstationar).

Die Pflegegrade

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§§ 14 und 15 SGB IX, Anlage 1 zu & 15 SGB XI
Begutachtungs-Richtlinien

Finf fiir alle Pflegebediirftigen einheitlich geltende Pflegegrade er-
setzen das bis Ende 2016 geltende System der drei Pflegestufen. Aus-
schlaggebend fiir die Einstufung in den jeweiligen Pflegegrad (PG) ist
die Beeintrachtigung der Selbstdandigkeit oder Fahigkeiten.

Bei der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst geht es darum,
wie selbstdandig die pflegebediirftige Person ihren Alltag bewdltigen
kann. Die Fahigkeiten und Beeintrachtigungen des pflegebediirftigen
Menschen werden in sechs verschiedenen Bereichen bewertet:
®  Mobilitat
B Kognitive und kommunikative Fihigkeiten
m  Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
m  Selbstversorgung
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m Bewiltigung von und selbstdndiger Umgang mit krankheits- oder
therapiebedingten Anforderungen und Belastungen

B Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

In diesen Bereichen werden viele Einzelkriterien abgefragt und je nach

Beeintrachtigung der Selbstdandigkeit oder Fahigkeiten mit Punkten

bewertet — erreicht werden konnen insgesamt 100 Punkte. Je hoher die

erreichte Punktzahl, desto hoher der Pflegegrad.

Pflegegrad | Beeintrachtigung der Selbstandig- Punkte
(PG) keit oder Fahigkeiten
PG1 geringe Beeintrachtigung 12,5 bis unter 27
PG 2 erhebliche Beeintrachtigung 27 bis unter 47,5
PG 3 schwere Beeintrachtigung 47,5 bis unter 70
PG 4 schwerste Beeintrachtigung 70 bis unter 90
PG5 schwerste Beeintrachtigung mit 90 bis 100
besonderen Anforderungen an die
pflegerische Versorgung
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Die Leistungen im Einzelnen

Grundsatzlich werden die Leistungen der Pflegeversicherung seit
01.01.2017 fiir die Pflegegrade 2 bis 5 gewdhrt.

Aber: Zum Zweck der Erhaltung und Wiederherstellung der Selbstan-
digkeit und der Vermeidung schwererer Pflegebedirftigkeit wurde der
Pflegegrad 1 fur beeintrachtigte Pflegebedurftige geschaffen, die nur
einen geringen Grad an personeller Unterstitzung (Teilhilfe bei Selbst-
versorgung, Verlassen der Wohnung, Haushaltsfiihrung) benétigen. Oft
sind dies somatisch beeintrachtigte Menschen.

Dieser Personenkreis erhélt bei Vorliegen von Pflegegrad 1 nur ein-

geschrinkt Leistungen der Pflegeversicherung (§ 28a SGB XI). Ins-

besondere folgende Leistungen konnen gewdhrt werden:

m Pflegeberatung, Beratung in der eigenen Héuslichkeit und Pflege-
kurse fiir Angehorige und ehrenamtliche Pflegepersonen

m  Versorgung mit Pflegehilfsmitteln

® Wohnumfeldverbessernde Mafinahmen

B Zusitzliche Betreuung und Aktivierung in stationidren Pflegeein-
richtungen

Weitere Leistungen werden nicht gewéhrt.

Die im Folgenden dargestellten Leistungen beziehen sich daher auf die
Pflegegrade 2 bis 5, es sei denn, eine mogliche Inanspruchnahme von
Menschen mit Pflegegrad 1 ist extra erwdhnt. Sie gelten ab 01.01.2024.

Pflegesachleistung
§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§ 36 SGB XI

Im Rahmen der Pflegesachleistung erhdlt der Pflegebediirftige eine
personliche Dienstleistung, die der Leistungserbringer unmittelbar
mit der Pflegekasse abrechnet (sog. hdusliche Pflegehilfe). Mit ande-
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ren Worten: Der Pflegebediirftige beauftragt einen Pflegedienst bzw.
professionelle Pflegekrifte.
Der Anspruch auf hausliche Pflegehilfe umfasst:
m  korperbezogene Pflegemafinahmen
m pflegerische Betreuungsmafinahmen
m Hilfen bei der Haushaltsfiihrung

Hohe der Pflegesachleistung ab 2025

Pflegegrad (PG) monatlich
PG1 kein Anspruch
PG 2 796 EUR
PG3 1.497 EUR
PG 4 1.859 EUR
PG5 2.299 EUR
Pflegegeld

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 37 SGB XI

Anstelle der Pflegesachleistung konnen Pflegebediirftige auch eine
Geldleistung, das sogenannte Pflegegeld, wihlen. In diesem Fall or-
ganisiert der Pflegebediirftige seine Pflege selbst; die Geldleistung
soll Kosten fiir eine selbst beschaffte Pflegekraft abdecken. Hier geht
der Gesetzgeber davon aus, dass diese Person dem Pflegebediirftigen
nahesteht und der Pflegebedarf mit einem geringeren Betrag als fiir die
Dienstleistung abgegolten werden kann.

Voraussetzung fiir den Anspruch auf Pflegegeld ist, dass der Pflegebe-
diirftige mit dem Geld seinen Bedarf an erforderlicher Grundpflege und
hauswirtschaftlicher Versorgung durch eine Pflegeperson in geeigneter
Weise selbst sicherstellt. Dies wird auch iiberpriift. In regelmafiigen
Abstdnden muss der Pflegebediirftige dazu einen sogenannten Bera-
tungseinsatz abrufen: in den Pflegegraden 2 und 3 einmal halbjahrlich
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und in den Pflegegraden 4 und 5 einmal vierteljahrlich. Dazu kommt
ein Pflegedienst oder ein fachlich kompetenter Mitarbeiter eines Pfle-
gestiitzpunktes ins Haus. Die Kosten dafiir tragt die Pflegekasse.

Wichtig: Dass ein Beratungseinsatz stattgefunden hat, muss der Pflege-
geldbezieher der Pflegekasse nachweisen. Tut er dies nicht, wird zunachst
das Pflegegeld gekirzt, im Wiederholungsfall sogar entzogen.

Hohe des Pflegegelds ab 2025

Pflegegrad (PG) monatlich
PG1 kein Anspruch
PG 2 347 EUR
PG 3 599 EUR
PG 4 800 EUR
PG5 990 EUR

Sonderregelung: Bayerisches Pflegegeld

Seit September 2018 zahlt der Freistaat Bayern ein Landespflegegeld in
Hohe von 1000 Euro im Jahr aus. Ein Antrag kann vom Pflegebediirfti-
gen gestellt werden, wenn ein Bescheid der Pflegeversicherung vorliegt,
in dem mindestens Pflegegrad 2 festgestellt ist und ein erster Wohnsitz
in Bayern angemeldet ist.

Ausgezahlt wird das Landespflegegeld von der Landespflegegeld-
stelle, die in Amberg neu geschaffen wurde.

Ein einmal gestellter Antrag wirkt fiir die nachfolgenden Pflegegeld-
jahre fort. Eine jahrlich erneute Antragstellung entfallt.

Hinweis: Ab 01.01.2026 wird das Landespflegegeld gekiirzt, es werden
nur noch 500 Euro direkt an die Pflegebediirftigen ausgezahlt. Die
andere Hélfte will die bayerische Landesregierung in die Pflegestruk-
turen investieren (z. B. Ausbau der Tagespflege).

Mehr Informationen sowie die Méglichkeit der elektronischen Antrag-
stellung finden Sie unter: www.landespflegegeld.bayern.de
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Kombination von Geld- und Sachleistung

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 38 SGB XI

Nimmt der Pflegebediirftige Pflegesachleistungen nur teilweise in An-
spruch, erhdlt er daneben ein anteiliges Pflegegeld.

Die Geldleistung, also das Pflegegeld, kann damit auch zum Aus-
gleich nicht genutzter, aber gemafs des Pflegegrads bereitstehender
Pflegeeinsdtze beansprucht werden. Werden die Sachleistungen bei-
spielsweise zur Halfte aufgebraucht, besteht noch Anspruch auf die
Hilfte des Pflegegelds. Werden die Sachleistungen zu drei Vierteln in
Anspruch genommen, bekommt der Pflegebediirftige noch ein Viertel
des Pflegegelds.

Wichtig: Wer Sachleistung und Geldleistung kombinieren will, muss sich
flr eine bestimmte Aufteilung zwischen den beiden Leistungsarten ent-
scheiden und ist an seine Entscheidung flr sechs Monate gebunden.
Diese Bindungsfrist gilt nicht bei einem ,Tausch* der Leistungen, also
wenn der Pflegebedirftige nur noch Pflegesachleistung oder nur noch
Pflegegeld in Anspruch nehmen will. In diesem Fall genligt es, dies der
Pflegekasse mitzuteilen.

Tagespflege, Nachtpflege (teilstationdre Pflege)

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 41 SGB XI

Kann die hiusliche Pflege eines Pflegebediirftigen nicht in ausreichen-
dem Umfang sichergestellt werden, besteht ein zeitlich nicht begrenz-
ter Anspruch auf teilstationdre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder
Nachtpflege.

Unter Tagespflege versteht man die zeitweise Betreuung im Tages-
verlauf in einer Pflegeeinrichtung. Hier werden pflegebediirftige
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Menschen betreut, die aufgrund ihrer korperlichen, geistigen oder
seelischen Beeintrachtigungen nicht allein in ihrer Wohnung leben
konnen und tagsiiber Unterstiitzung brauchen, ansonsten aber von
ihren Angehorigen oder anderen Personen zu Hause gepflegt werden.

Bei der Nachtpflege werden pflegebediirftige Menschen, die Hilfe-
stellungen beim Zubettgehen, Aufstehen und bei Maffnahmen der
Korperpflege bendtigen, in Nachtpflegeeinrichtungen betreut. Diese
Moglichkeit wird oft von dementen Personen genutzt, die einen ge-
storten Tag-Nacht-Rhythmus haben. Wenn diese in einer Nachtpflege
untergebracht sind, konnen die Angehorigen durchschlafen und sich
tagsiiber wieder um ihren Angehdrigen kiimmern.

Wichtig: Die Leistungen der Tages- und Nachtpflege kdnnen neben der
ambulanten Pflegesachleistung oder dem Pflegegeld in vollem Umfang
und anrechnungsfrei in Anspruch genommen werden.

Hohe der Leistungen bei Tagespflege und Nachtpflege ab 2025

Pflegegrad (PG) monatlich
PG1 kein Anspruch
PG 2 721 EUR
PG 3 1.357 EUR
PG 4 1.685 EUR
PG5 2.085 EUR

Achtung: Nicht Bestandteil der Versicherungsleistung sind Kosten der
Unterkunft und der Verpflegung sowie die Investitionskosten der Ein-
richtung (sog. Hotelkosten). Sie sind privat zu finanzieren.

Kurzzeitpflege

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 42 SGB XI
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Kann fiir Pflegebediirftige der Pflegegrade 2 bis 5 die hédusliche Pflege
zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang er-
bracht werden und reicht auch teilstationédre Pflege nicht aus, besteht
Anspruch auf Pflege in einer vollstationdren Einrichtung.

Dies gilt in Krisensituationen oder Situationen, in denen voriiber-
gehend héusliche oder teilstationdre Pflege nicht moglich oder nicht
ausreichend ist oder etwa fiir eine Ubergangszeit im Anschluss an eine
stationdre Behandlung des Pflegebediirftigen.

Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf acht Wochen pro Kalender-
jahr beschrankt.

Die Pflegekasse iibernimmt die pflegebedingten Aufwendungen der
Betreuung sowie die Aufwendungen fiir Leistungen der medizinischen
Behandlungspflege bis zu einem Gesamtbetrag von 1.854 Euro im Ka-
lenderjahr.

Praxis-Tipp:

Die Kurzzeitpflege kann um den Leistungsbetrag fiir die Verhinderungspflege
(siehe unten) erhoht werden. Es konnen somit Leistungen bis zu 3.539 Euro
flir die Kurzzeitpflege in Anspruch genommen werden, soweit im Kalenderjahr
keine Leistungen der Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden.
Der erhdhte Leistungsbetrag ist fiir pflegebedingte Aufwendungen, medizi-
nische Behandlungspflege und Betreuung verwendbar (§ 42 Abs. 2 SGB Xl).

Verhinderungspflege

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 39 SGB XI

Ist eine vom Pflegebediirftigen selbst beschaffte Pflegeperson ver-
hindert, die Pflege durchzufiihren, und wurde der Pflegebediirftige, der
zum Zeitpunkt der Verhinderung mindestens in Pflegegrad 2 eingestuft
sein muss, bereits sechs Monate vorher in seiner héduslichen Umge-
bung gepflegt, so tibernimmt die Pflegekasse fiir sechs Wochen (= 42
Kalendertage) die nachgewiesenen Kosten fiir eine Ersatzpflegekraft.
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Zur Verfiligung steht ein Betrag in Hohe von 1.685 Euro im Kalender-
jahr, wenn die Pflegeperson mit dem Pflegebediirftigen nicht bis zum
zweiten Grad verwandt oder verschwégert ist oder mit ihm in hduslicher
Gemeinschaft lebt.

Pflegt dagegen der Partner oder enge oder verschwigerte Verwandte,
konnen grundsétzlich hochstens die Aufwendungen in Hohe des Be-
trags des Pflegegelds fiir bis zu sechs Wochen geltend gemacht werden,
also das 1,5-fache des Pflegegelds als Hochstbetrag fiir sechs Wochen.

Praxis-Tipp:

Bis zu 50 Prozent des Leistungsbetrags fiir Kurzzeitpflege (also bis zu
843 Euro) konnen zusdtzlich fiir Verhinderungspflege verwendet werden.
Die Leistungen fiir die Verhinderungspflege lassen sich somit auf maximal
2.528 Euro ausdehnen.

Der fiir die Verhinderungspflege in Anspruch genommene Erhohungsbetrag
wird dann auf den Leistungsbetrag flir eine Kurzzeitpflege angerechnet. Diese
Moglichkeit besteht folglich nur, wenn fiir diesen Betrag noch keine Kurzzeit-

pflege in Anspruch genommen wurde.

Neuerungen seit 2024 und Erhohung der Pflegeleistungen 2025

Fiir unter 25-jahrige Pflegebediirftige mit Pflegegrad 4 oder 5 wurde
der ,Gemeinsame Jahresbetrag” fiir die Verhinderungs- und Kurzzeit-
pflege zum 01.01.2024 eingefiihrt. Fiir alle anderen Pflegebediirftigen
gilt diese Verbesserung ab 01.07.2025. Ab dann besteht Anspruch auf
den Gemeinsamen Jahresbetrag von 3.539 Euro.

Seit 01.01.2024 konnen unter 25-jdhrige Pflegebediirftige mit Pflege-
grad 4 oder 5 wie folgt die Verhinderungspflege in Anspruch nehmen
(8 39 Absidtze 4 und 5 SGB XI):

m Die ,Vorpflegezeit” im Umfang von sechs Monaten héuslicher Pflege
vor erstmaliger Antragstellung von Verhinderungspflege entfillt.
m Die Pflegekasse {ibernimmt die nachgewiesenen Kosten einer Er-
satzpflege fiir bis zu acht Wochen je Kalenderjahr.
m  Der Leistungsbetrag in Hohe von 1.685 Euro (2025) je Kalenderjahr
kann aus nicht verbrauchten Mitteln der Kurzeitpflege in Hohe von
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100 Prozent des Leistungsbetrages fiir Kurzzeitpflege (ab 01.01.2025
= 1.854 €) erginzt werden. Es steht pro Kalenderjahr fiir diese
Familien also ein Gesamtbudget fiir Verhinderungspflege in Hohe
von 3.539 Euro (2025) zur Verfiigung.

m  Bei Ersatzpflege durch Personen, die mit dem pflegebediirftigen
Kind/Jugendlichen bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwé-
gert sind oder mit ihm in einem gemeinsamen Haushalt leben, darf
die Pflegekasse die Erstattung bis zur Hohe des zweifachen Pfle-
gegeldbetrages erstatten plus gegebenenfalls nachgewiesene zu-
sdtzliche Aufwendungen wie z. B. Verdienstausfall und Fahrtkosten.
Maximal erstattet die Pflegekasse den zweifachen Pflegegeldbetrag

® plus nachgewiesene Aufwendungen - bis zu 1.685 Euro (2025) pro
Kalenderjahr zzgl. 100 Prozent des Leistungsbetrages fiir Kurzzeit-
pflege nach § 42 SGB XI (s. 0.).

m Das Pflegegeld wird in diesen Fillen der Verhinderungspflege fiir
bis zu acht Wochen je Kalenderjahr in halber Hohe weitergezahlt.
Im Fall der Kombinationsleistung wird die Hélfte des vor Beginn
der Verhinderungspflege bezogenen anteiligen Pflegegeldes wei-
tergezahlt.

Vollstationare Pflege

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 43 SGB XI

Pflegebediirftige haben Anspruch auf Pflege in vollstationdren Ein-
richtungen, wenn héausliche oder teilstationdre Pflege nicht moglich
ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht
kommt (z. B. Fehlen einer Pflegeperson, Uberforderung der Pflegeper-
son, Eigengefdhrdungstendenz des Pflegebediirftigen, behinderungs-
gerechter Umbau einer Wohnung ist nicht moglich). Die Pflegekasse
tibernimmt dann die pflegebedingten Aufwendungen einschlieRlich
der Aufwendungen fiir die Betreuung und die Aufwendungen fiir Leis-
tungen der medizinischen Behandlungspflege fiir Pflegebediirftige ab
Pflegegrad 2 in folgender Hohe:
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Hdhe der Leistungen fiir vollstationdre Pflege ab 2025

Pflegegrad (PG) monatlich
PG 1 131 EUR
PG 2 805 EUR
PG3 1.319 EUR
PG 4 1.855 EUR
PG5 2.096 EUR

Wichtig: Wie aus den Summen oben leicht abzulesen ist, werden nicht alle
Kosten der vollstationdren Pflege durch die jeweiligen Leistungsbetrage
der Pflegeversicherung abgedeckt. Vielmehr muss der Pflegebediirftige
einen eigenen finanziellen Beitrag dazuzahlen, der insbesondere die
Unterkunfts-, Verpflegungskosten und Investitionskosten erfasst. Dazu
kommt dann noch der einrichtungseinheitliche Eigenanteil fur die pfle-
gerischen Aufwendungen und die Schulung des Personals.

Mit dem seit 01.01.2022 geltenden und zum 01.01.2024 verbesserten

§ 43¢ SGB XI soll eine finanzielle Uberforderung der vollstationar ver-

sorgten Pflegebediirftigen verhindern werden. Der zu tragende Eigen-

anteil an der Pflegevergiitung (einschliefSlich der Ausbildungskosten)

wird mit zunehmender Dauer der vollstationdren Pflege schrittweise

verringert. Der Eigenanteil reduziert sich ab 2024 danach in den Pfle-

gegraden 2 bis 5 durch einen von der Pflegekasse zu zahlenden Leis-

tungszuschlag um

m 15 Prozent in den ersten 12 Monaten,

® 30 Prozent nach 12 Monaten,

® 50 Prozent nach 24 Monaten,

®m 75 Prozent nach 36 Monaten.

Bei der Bemessung des Zeitraums werden Monate, in denen nur fiir

einen Teilzeitraum Leistungen nach § 43 SGB XI bezogen worden sind,

voll mitgezdhlt. Der Pflegekasse werden der Leistungsbetrag fiir den

jeweiligen Pflegegrad und der fiir den Versicherten geltende Zuschlag
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in Rechnung gestellt. Dem Versicherten wird fiir die pflegebedingten
Aufwendungen der verbleibende Eigenanteil berechnet — also ein-
richtungseinheitlicher Eigenanteil minus des jeweiligen Leistungs-
zuschlages.

Pauschalleistungen fiir die Pflege von Menschen mit
Behinderung

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 433 SGB XI

Die Leistungen der Pflege in stationdren Einrichtungen erfassen Ein-
richtungen, in denen

m die Teilhabe am Arbeitsleben,

m die Teilhabe an Bildung,

m  die soziale Teilhabe,

m  die schulische Ausbildung oder

m die Erziehung von Menschen mit Behinderung

im Vordergrund und die Leistungsberechtigten unter stindiger Beauf-
sichtigung von Fachpersonal stehen. Dies betrifft Wohnformen, die
bisher als stationére Einrichtungen bezeichnet wurden (,Wohnheime®),
aber auch teilstationdre Einrichtungen, wie zum Beispiel eine Werk-
statt fiir Menschen mit Behinderung.

Die Pflegekasse tibernimmt fiir Pflegebediirftige (Pflegegrade 2 bis 5)
15 Prozent des vereinbarten Heimentgelts, das der Tréager der Sozial-
hilfe mit der Einrichtung vereinbart hat. Der maximale zu zahlende
Betrag der Pflegekasse betrdgt 278 Euro je Kalendermonat. Der Leis-
tungsbetrag wird direkt von der Pflegekasse an die jeweilige Einrich-
tung gezahlt.

Wichtig: Wird der Pflegebedurftige teilweise zuhause gepflegt (z. B. am

Wochenende oder in den Ferien), kann diese Leistung auch mit Pflege-

sachleistungen oder Pflegegeld kombiniert werden. Auch Verhinderungs-

pflege und Kurzzeitpflege konnen maglich sein, allerdings nur dann,

wenn keine Pflege zu Hause maglich ist und der Pflegebedurftige nicht
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in derselben Einrichtung fiir Menschen mit Behinderung untergebracht
werden kann.

Pflegehilfsmittel, technische Hilfen

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 40 SGB XI

Pflegebediirftige der Pflegegrade 1 bis 5 haben Anspruch auf Ver-

sorgung mit Pflegehilfsmitteln. Unterschieden dabei werden:

m  Pflegehilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind (z. B. Einmal-
handschuhe, Mundschutze, Bettschutzeinlagen, Schutzschiirzen,
Desinfektionsmittel); dafiir steht ein Betrag bis zu 42 Euro monat-
lich zur Verfiigung.

m technische Hilfsmittel (z. B. Pflegebett, Hausnotrufsystem/-gerit,
Riickenstiitze); ein Hochstbetrag ist hier nicht festgelegt; sie sollen
leihweise {iberlassen werden, wenn das Pflegehilfsmittel nicht auf
Dauer benotigt wird.

Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, miissen fiir tech-

nische Pflegehilfsmittel eine Zuzahlung von 10 Prozent des Abga-

bepreises, hochstens jedoch 25 Euro je Pflegehilfsmittel zahlen. Fiir
zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel dagegen besteht keine

Zuzahlungspflicht.

Auch wichtig zu wissen: Ein Anspruch auf Versorgung mit einem Pfle-
gehilfsmittel besteht nur, wenn das Hilfsmittel nicht wegen Krankheit
oder Behinderung von einem anderen Leistungstriger, meist der Kran-
kenversicherung, zu gewidhren ist.

Uber einen Antrag auf ein Pflegehilfsmittel, das von einer Pflegefach-
kraft bei der Antragstellung empfohlen wurde, hat die Pflegekasse
zligig, spdtestens bis zum Ablauf von drei Wochen nach Antragsein-
gang, zu entscheiden. Kann die Pflegekasse die Fristen nicht einhalten,
teilt sie dies den Antragstellern unter Darlegung der Griinde rechtzeitig
schriftlich mit. Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden Grundes,
gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt.
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Wenn im Rahmen der Pflegebegutachtung Hilfsmittel empfohlen
werden, gelten sie automatisch als beantragt — auch ohne drztliche
Verordnung. Zudem sollen bei der Versorgung mit Pflegehilfsmittel
kiinftig digitale Moglichkeiten noch stirker beriicksichtigt werden,
zum Beispiel bei der Fortschreibung des Pflegehilfsmittel-Verzeich-
nisses.

Digitale Pflegeanwendungen

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 40a SGB XI

Seit Juni 2021 haben Pflegebediirftige einen Anspruch auf Versorgung
mit Anwendungen, die wesentlich auf digitalen Technologien beruhen
(Digitale Pflegeanwendungen). Die Anwendungen miissen geeignet
sein, die Pflege in der Héuslichkeit sowie die pflegerische Betreuung
durch professionelle Pflege- und Betreuungskrafte oder pflegende An-
gehorige zu unterstiitzen. Das heifdt, die Anwendungen sollen Beein-
trachtigungen der Selbststandigkeit oder der Fihigkeiten des Pflegebe-
diirftigen mindern und einer Verschlimmerung der Pflegebediirftigkeit
entgegenwirken.

Digitale Pflegeanwendungen sind vorrangig software- oder web-
basierte Versorgungsangebote auf mobilen Endgerdten oder als
browserbasierte Webanwendung. Sie sollen Pflegebediirftige und de-
ren Angehorige — gegebenenfalls unter Beteiligung professioneller
Pflegefachkrifte — in konkreten pflegerischen Situationen anleitend
begleitend oder einen Beitrag zur Erhaltung der Selbststandigkeit des
Pflegebediirftigen leisten.

Pflegebediirftige haben bei der Nutzung digitaler Pflegeanwendun-
gen Anspruch auf erforderliche ergdnzende Unterstiitzungsleistungen
durch zugelassene ambulante Pflegeeinrichtungen, wenn diese bei der
Versorgung mit digitalen Pflegeanwendungen erforderlich ist. Unter-
stiitzungshandlungen durch ambulante Pflegedienste im Kontext der
digitalen Pflegeanwendungen konnen den pflegerischen oder betreue-
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rischen Nutzen der digitalen Pflegeanwendung fiir den Pflegebediirfti-
gen sicherstellen, wenn dieser dies wiinscht.

Wohnumfeldverbessernde Mafinahmen

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 40 Abs. 4 SGB XI

Zur Verbesserung des Wohnumfelds konnen Pflegebediirftige der
Pflegegrade 1 bis 5 einen Zuschuss je MafSnahme in Hohe von bis zu
4.180 Euro bei der Pflegekasse beantragen. Der Zuschuss in Hohe von
4.180 Euro kann bis zu vier Mal ausgezahlt werden (also bis zu einer
Hohe von maximal 16.720 Euro), wenn mehrere Pflegebediirftige zu-
sammenwohnen. Dies gilt auch fiir ambulant betreute Wohngruppen
fiir Pflegebediirftige.

Fiir die Bemessung des Zuschusses sieht das Gesetz keine feste Rege-
lung vor. Die Hohe des Zuschusses steht im Ermessen der Pflegekasse.

Wichtig: Der Zuschuss kann pro Manahme gezahlt werden. Eine Maf-
nahme bezieht sich immer auf die Ist-Pflegesituation zum Zeitpunkt
der Zuschussgewahrung. Mussen in der Wohnung sowohl die Boden
rutschfest gemacht werden als auch Haltestangen angebracht werden,
damit sich der Pflegebedurftige sicher in der Wohnung bewegen kann,
so gilt dies als eine MaRnahme. Andert sich die Pflegesituation nach der
Zuschussgewahrung (etwa weil dem Pflegebedirftigen jetzt Treppen-
steigen nicht mehr moglich ist und deshalb ein Treppenlift eingebaut
werden muss), kann ein neuer Antrag gestellt werden.

Der GKV-Spitzenverband und die Verbande der Pflegekassen auf Bun-
desebene geben regelmifiig ein ,,Gemeinsames Rundschreiben zu den
leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI“ (letzte Aktualisierung:
14.11.2023) heraus, das den Pflegekassen verbindliche Vorgaben macht.
In diesem Rundschreiben wird klargestellt, dass die Gewdhrung eines
Zuschusses nach § 40 Abs. 4 SGB XI voraussetzt, dass die geplante
MafSnahme die hausliche Pflege ermoglicht oder erheblich erleichtert
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oder eine moglichst selbstdndige Lebensfiihrung des Pflegebediirftigen
wiederherstellt. Von diesen zuschussfahigen MafSnahmen sind reine
Modernisierungsmafinahmen oder MafSnahmen, mit denen eine all-
gemeine standardmaéfSige Ausstattung der Wohnung erreicht wird,
abzugrenzen, wenn diese nicht in direktem Zusammenhang mit der
Pflegebediirftigkeit stehen.

So ist z. B. der Einbau eines nicht vorhandenen Bades grundsitzlich
eine allgemeine standardméfiige Ausstattung der Wohnung; ist der Be-
wohner jedoch nicht mehr in der Lage, die bisherige Waschmoglichkeit
(z. B. das Etagenbad) zu benutzen und kann durch den Einbau des Bades
verhindert werden, dass der Pflegebediirftige seine Wohnung aufgeben
muss, handelt es sich um eine zuschussfiahige Mafnahme.

Auf der Webseite des GKV-Spitzenverbandes unter dem Stichwort
Pflegeversicherung-Wohnumfeldverbessernde MafSnahmen finden Sie
ein Verzeichnis von Wohnumfeldverbessernden MafSnahmen, fiir die
im Einzelfall finanzielle Zuschiisse von den Pflegekassen moglich sind.
(https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/wum/Wohn-
umfeldverbessernde_massnahmen.jsp)

Wohngruppenzuschlag

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 38a SGB XI

Der Wohngruppenzuschlag kann eigenverantwortlich fiir die Orga-
nisation sowie Sicherstellung der Pflege in der Wohngemeinschaft
verwendet werden. Es muss sich um ein gemeinschaftliches Wohnen
von regelméfSig drei und maximal zwolf Bewohnerinnen und Bewoh-
nern handeln, von denen mindestens drei ambulante Pflegeleistungen
beziehen.

Pflegebediirftige in ambulant betreuten Wohngruppen (sogennante
Pflege-WG) konnen einen Wohngruppenzuschlag in Hohe von 224 Euro
je Monat erhalten, wenn mindestens drei Bewohner der Wohngruppe
eine der folgenden Leistungen beziehen:
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Pflegesachleistung

Pflegegeld

Kombinationsleistung

Zusatzliche Betreuungsleistungen (Entlastungsbetrag)

Wohnt dann noch ein Pflegebediirftiger mit Pflegegrad 1 in der Wohn-
gruppe, so erhilt auch er den Wohngruppenzuschlag.

Die Mitglieder der Wohngruppe beauftragen gemeinschaftlich eine
Person, die Hilfeleistungen unabhingig von der pflegerischen Ver-
sorgung erbringt, dessen Zweck die gemeinschaftliche Versorgung in
einer gemeinsamen Wohnung oder einem Haus ist.

Wichtig: Es darf sich bei der Wohngruppe nicht um eine Versorgungsform
handeln, die einer stationaren Einrichtung (Pflegeheim) entspricht.

Praxis-Tipp:

Bei Griindung einer Wohngruppe kdnnen Pflegebediirftige der Pflegegrade
1 bis 5 eine Anschubfinanzierung in Hohe von bis zu 2.613 Euro erhalten
(8 45e SGB XI). An der Neugrtindung miissen mindestens drei Pflegebedtirftige
beteiligt sein.

Daneben kénnen auch Leistungen fiir Wohnumfeldverbessernde Mafinahmen
bis zu 4.180 Euro gewdhrt werden.

Insgesamt ist die Anschubfinanzierung auf 10.452 Euro je Wohngruppe be-
grenzt.

Zusatzliche Betreuungsleistungen, Entlastungsbetrag

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
§ 45b SGB XI

Pflegebediirftige der Pflegegrade 1 bis 5, die ambulant versorgt werden,

haben Anspruch auf einen zuséitzlichen Betreuungsbetrag. Fiir die Leis-

tungen sind monatliche Hochstbetrdge von bis zu 131 Euro vorgesehen.

Der Betrag ist zweckgebunden einzusetzen fiir qualitdtsgesicherte

Leistungen zur Entlastung pflegender Angehoriger und vergleichbar
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Nahestehender in ihrer Eigenschaft als Pflegende sowie zur Forderung
der Selbstiandigkeit und Selbstbestimmtheit der Pflegebediirftigen bei
der Gestaltung ihres Alltags.

Der Betrag dient der Erstattung von Aufwendungen im Zusammen-

hang mit der Inanspruchnahme von Leistungen der

Tages- oder Nachtpflege,

Kurzzeitpflege,

ambulanten Pflegedienste (in den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch
nicht fiir die Leistung korperbezogener Pflegemafinahmen. Um
den Bedarf an Leistungen im Zusammenhang mit dem Bereich der
korperbezogenen Selbstversorgung als Kernbereich der bisherigen
Grundpflege abzudecken, steht Pflegebediirftigen der Pflegegrade 2
bis 5 dagegen jeweils der reguldre Leistungsbetrag der Pflegesach-
leistungen zur Verfiigung),

nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstiitzung im
Alltag.

Dynamisierung der Pflegleistungen

Im ambulanten Bereich wurden Pflegegeld und Pflegesachleistungen
ab Januar 2024 um 5 Prozent angehoben. Eine weitere Anhebung um
4.5 Prozent in diesem Bereich und auch im stationdren Bereich folgten
ab Januar 2025.

Ab 2028 ist eine Dynamisierung dieser Leistungen auf Basis der In-
flationsrate vorgesehen.

Information liber Anspriiche, Pflegeberatung

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

88 7,7a SGB XI

Pflicht der Pflegekassen ist es, Versicherte bzw. ihre Angehdrigen be-
zliglich der mit Pflegebediirftigkeit zusammenhdngenden Fragen in
verstdandlicher Weise zu informieren und aufzuklaren.
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Die Pflegekassen miissen dem Hilfesuchenden einen zustdndigen
Pflegeberater oder eine sonstige Beratungsstelle benennen, die ent-
sprechend Hilfe und Unterstiitzung bei Auswahl und Inanspruchnahme
von Unterstiitzungsangeboten im Sinne des Fallmanagements leisten.
Dabei soll ein fester Ansprechpartner etabliert werden, um personelle
Kontinuitat zu erreichen. Die Pflegeberatung kann auf Wunsch zu-
sdtzlich durch barrierefreie digitale Angebote der Pflegekassen ergédnzt
werden.

Auch die Angehorigen kénnen ohne Teilnahme der pflegebediirftigen
Person eine Pflegeberatung in Anspruch nehmen, sofern die pflegebe-
diirftige Person zustimmt.

Die Pflegeberatung kann auf Wunsch zusatzlich durch barrierefreie
digitale Angebote der Pflegekassen ergdnzt werden.

Neben den Pflegekassen gibt es auch Beratungsangebote von Bund
und Liandern, Kommunen (Pflegestiitzpunkte) und Einrichtungen der
Wohlfahrtspflege zu Themen, die fiir hilfe- und pflegebediirftige Men-
schen und ihre Angehdorigen relevant sind.

Praxis-Tipp:

In der Datenbank des Zentrums fiir Qualitdt in der Pflege (ZQP) kann eine
Beratungsstelle nach Ort sowie nach Beratungsthema gesucht werden: www.
zqp.de/beratung-pflege
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Blindensendungen

Blindensendungen durch die Deutsche Post sind entgeltfrei. Folgende
Versandstiicke werden kostenfrei transportiert:

Schriftstiicke (Nachrichten, Zeitungen, Biicher) in Blindenschrift
(Braille-Schrift)

fiir Blinde bestimmte Tonaufzeichnungen oder sonstige Magnet-
trager (Horbiicher, Kassetten), deren Absender oder Empfanger
eine amtlich anerkannte Blindenanstalt ist oder in deren Auftrag
der Versand erfolgt

Papiere fiir die Aufnahme von Blindenschrift, wenn sie von einer
anerkannten Blindenanstalt an Blinde versandt werden

Folgende Versandmerkmale miissen erfiillt sein:

Die Umbhiillung von Blindensendungen darf grundsitzlich nicht
verschlossen sein.

Jede Sendung innerhalb Deutschlands muss oberhalb der Anschrift
mit dem Vermerk ,,Blindensendung® gekennzeichnet sein, Sendun-
gen ins Ausland mit dem Vermerk ,,Blindensendung/Cécogramme*,

Praxis-Tipp:

Es besteht die Mdglichkeit, Blindensendungen mit zusdtzlichen Briefleis-
tungen (z. B. Einschreiben) zu kombinieren. Nédhere Informationen dazu, sowie
zu den erlaubten Mafen und Gewichten im nationalen und internationalen
Versand, erteilt jede Postfiliale oder auch die Informationsseite auf der Home-
page der Deutschen Post: www.deutschepost.de

Blindenhilfe im Rahmen der Sozialhilfe

§ Rechtsgrundlagen zum Nachlesen

§72 SGB Xl

Blindenhilfe ist eine Hilfe im Rahmen der Hilfen in anderen Lebens-
lagen nach dem Sozialhilferecht (SGB XII).

b

Auf Blindenhilfe besteht ein Rechtsanspruch (,Ist-Leistung®). Das
edeutet, dass der Trédger der Sozialhilfe bei Vorliegen der Vorausset-
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zungen zur Gewdhrung dieser Hilfe verpflichtet ist. Berechtigt zum
Bezug von Blindenhilfe sind alle Blinden, die das erste Lebensjahr voll-
endet haben und eine Bediirftigkeit nachweisen kdnnen, wenn insoweit
die sozialhilferechtlichen Einkommens- und Vermogensgrenzen nicht
tiberschritten sind.

Im Sozialrecht gelten Personen als blind, denen entweder das Augen-
licht vollstdandig fehlt oder deren Sehschirfe auf beiden Augen nicht
mehr als 1/50 betrdgt (siehe zum Begriff auch im Kapitel ,,Schwerbehin-
dertenausweis und Merkzeichen®, dort zum Merkzeichen ,BI).

Blinde Menschen haben als erheblich teilhabeeingeschrankte Men-
schen neben dem Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
zusédtzlich Anspruch auf Blindenhilfe.

Hohe der Blindenhilfe

Die Hohe der Leistung richtet sich nach dem Alter der blinden Person

sowie nach dem aktuellen Rentenwert in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung. Aktuell gelten monatlich folgende Satze:

m 880.28 Euro fiir Erwachsene

m 440,90 Euro flir Minderjdhrige (= bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres)

Das Blindengeld wird jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres angepasst.

Der Steigerungsbetrag orientiert sich an der Rentenentwicklung.

Falls der blinde Mensch in einer stationdren Einrichtung lebt, kann
die Blindenhilfe gekiirzt werden, wenn die Kosten des Aufenthalts
ganz oder teilweise aus Mitteln o6ffentlich-rechtlicher Leistungstrager
getragen werden. Die Blindenhilfe verringert sich dann um diese Auf-
wendungen; maximal diirfen 50 Prozent abgezogen werden.

Weigert sich ein Leistungsberechtigter, eine ihm zumutbare Arbeit
auszuiiben, sich zu einem angemessenen Beruf auszubilden oder sich
zu einer sonstigen angemessenen Tatigkeit ausbilden, fortbilden oder
umschulen zu lassen, vermindert sich die Blindenhilfe in einer ersten
Stufe um bis zu 25 Prozent, bei wiederholter Ablehnung in weiteren
Stufen um jeweils bis zu 25 Prozent (§ 39 SGB XII).
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Anrechnung von Pflegegeld

Auf die Blindenhilfe sind Leistungen — auch Sachleistungen - bei

hauslicher Pflege, die iiber die Pflegeversicherung gezahlt werden,

anzurechnen, und zwar

m bei Pflegebediirftigen des Pflegegrads 2 mit 50 Prozent des Pfle-
gegelds,

m  bei Pflegebediirftigen der Pflegegrade 3, 4 oder 5 mit 40 Prozent des
Pflegegelds, bezogen auf Pflegegrad 3.

Im Hochstfall diirfen 50 Prozent der Blindenhilfe angerechnet werden.

Daraus ergeben sich folgende monatliche Anrechnungsbetrage fiir

Erwachsene (zur Hohe des Pflegegelds an sich, siehe Kapitel 8 zu Leis-

tungen der Pflegeversicherung):

®m bei Pflegegrad 2: 173,50 Euro

®m  bei Pflegegrad 3, 4 oder 5: 239,60 Euro

Anrechnung von Landesblindengeld

Leistungen der einzelnen Bundeslinder (siehe unten) werden zu
100 Prozent angerechnet. Ist die Leistung des jeweiligen Bundeslan-
des niedriger als die Blindenhilfe nach SGB XII, besteht Anspruch
auf ergdnzende Blindenhilfe bis zu deren Hohe von 880,28 Euro bzw.
440,90 Euro, soweit die Einkommensgrenze nicht {iberschritten wird.
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Hilfen in den Bundeslandern fiir blinde, gehorlose
oder sonstig gehandicapte Menschen

Alle Bundesldnder halten Leistungen — meist fiir blinde bzw. hoch-
gradig sehbehinderte Menschen, teilweise auch gehorlose Menschen,
selten fiir anderweitige Handicaps - in unterschiedlicher Hohe und zu
unterschiedlichen Voraussetzungen vor. Gedacht ist diese Hilfe als Pau-
schale zum Ausgleich bestehender Nachteile, iiber die die Betroffenen
aber frei verfiigen konnen und fiir die sie keinen Verwendungsnach-
weis erbringen miissen (z. B. erhohter Fahrtkostenbedarf, Kosten fiir

Blindenzeitschriften oder Horbiicher).

Bei Erblindung muss bei der Anspruchspriifung zunachst geklart
werden, was Ursache der Erblindung war, um etwaige vorrangige Leis-
tungen auszuschliefsen:

m Ist diese Folge einer Kriegs- oder Wehrdienstschadigung, eines
Verbrechens oder einer staatlichen ImpfmafSnahme, so hat der
Betroffene Anspruch auf eine Pflegezulage nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz.

m Ist die Ursache ein Berufsunfall oder eine Berufskrankheit, so ist die
Berufsgenossenschaft fiir die Zahlung eines Pflegegelds zusténdig.

Baden-Wiirttemberg

Geltende Landesvorschrift: Blindenhilfegesetz (Hohe: § 2)
Berechtigter Personenkreis (Wohnsitz im Bundesland):

m  Vollstindig erblindete Personen

m  Personen, deren Sehschirfe auf keinem Auge und auch nicht bei
beiddugiger Priifung mehr als 1/50 betrdgt, oder Personen, bei
denen nicht nur voriibergehende Storungen des Sehvermogens von
einem solchen Schweregrad vorliegen, die diesen gleichzuachten
sind.

Monatliche Leistungshohe:

= Blinde Erwachsene: 410 Euro

® Blinde Minderjdhrige: 205 Euro

Es erfolgt eine Kiirzung um 50 Prozent, wenn sich der Betroffene in

einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung befindet, und Leis-
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tungen zur vollstationdren Pflege der Pflegeversicherung erhilt oder
die Kosten des Aufenthalts ganz oder iberwiegend tiber die Sozialhilfe
getragen werden.

Kein Anspruch besteht, wenn sich Betroffene weigern, eine zumut-
bare Arbeit zu leisten oder sich zu einem angemessenen Beruf oder ei-
ner sonstigen Tatigkeit ausbilden, fortbilden oder umschulen zu lassen
oder wenn sie eine Freiheitsstrafe verbiifsen.

Bayern

Geltende Landesvorschrift: Blindengeldgesetz (Hohe: Art. 2); der Be-
trag orientiert sich an der Rentenentwicklung und wird jedes Jahr zum
1. Juli angepasst.

Berechtigter Personenkreis (Wohnsitz im Bundesland):

m Blinde Personen: als blind gelten auch Personen, deren Sehschéarfe
auf dem besseren Auge nicht mehr als 1/50 betrédgt oder bei denen
nicht erfasste Storungen des Sehvermogens von einem solchen
Schweregrad bestehen, dass sie der Beeintrachtigung der Sehschir-
fe gleichzuachten sind.

® Hochgradig sehbehinderte Personen: Personen, deren Sehscharfe
auf keinem Auge und auch nicht bei beiddugiger Priifung mehr
als ein Zwanzigstel betrdgt oder bei denen andere hinsichtlich des
Schweregrads gleich zu achtende Storungen der Sehfunktion vor-
liegen. Dies ist der Fall, wenn die Einschriankung des Sehvermogens
einen GdB von 100 Prozent bedingt und noch nicht Blindheit vor-
liegt.

m  Taubblinde Personen: Personen mit vollstandigem Horverlust oder
an Taubheit grenzender Schwerhorigkeit (Horverlust von mindes-
tens 80 Prozent).

Voriibergehende Seh- oder Horstorungen (weniger als sechs Monate)

sind nicht zu beriicksichtigen.

Monatliche Leistungshohe:

Blinde Menschen jeden Alters: 748 Euro
Hochgradig sehbehinderte Menschen: 224,80 Euro
Taubblinde Menschen: 1.496 Euro

Zusatzlich taube Menschen: 448,80 Euro
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Leistungen nach dem SGB XI bei hduslicher Pflege werden auf das
Blindengeld angerechnet. Bei Pflegegrad 2 werden 46 Prozent des Pfle-
gegelds angerechnet (159,62 Euro), bei Pflegegrad 3 bis 5 33 Prozent
des Pflegegelds fiir den Pflegegrad 3 (197,67 Euro). Das bayerische
Landespflegegeld (1.000 Euro jahrlich, ab 2026 500 Euro jahrlich) wird
nicht angerechnet.

Eine Kiirzung um 50 Prozent erfolgt, wenn die Kosten des Aufent-
halts in einem Heim oder einer vergleichbaren Einrichtung ganz oder
teilweise aus Mitteln o6ffentlich-rechtlicher Leistungstriger getragen
werden oder der Betroffene Mittel einer privaten Pflegeversicherung
in Anspruch nimmt.

Berlin

Geltende Landesvorschrift: Landespflegegesetz (Hohe: § 2); der Betrag
orientiert sich an der Rentenentwicklung und wird jedes Jahr zum 1. Juli
angepasst.

Berechtigter Personenkreis (Wohnsitz im Bundesland):

m Blinde Menschen; als blind sind auch diejenigen Personen anzuse-
hen, deren Sehschéarfe auf keinem Auge und auch nicht bei beiddugi-
ger Priifung mehr als 1/50 betrdgt oder bei denen andere Storungen
des Sehvermogens von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass
sie dieser Beeintrachtigung der Sehschirfe gleich zu achten sind.

B Hochgradig sehbehinderte Menschen: Personen, deren Sehschirfe
auf keinem Auge und auch nicht bei beiddugiger Priifung mehr als
ein Zwanzigstel betrdgt oder bei denen andere hinsichtlich des
Schweregrads gleich zu achtende Storungen der Sehfunktion vor-
liegen. Dies ist der Fall, wenn die Einschrankung des Sehvermogens
einen GdB von 100 Prozent bedingt und noch nicht Blindheit vor-
liegt.

B Gehorlose Menschen: Personen mit angeborener oder bis zum
7. Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender
Schwerhorigkeit. Personen, die erst spdter die Taubheit oder an
Taubheit grenzende Schwerhorigkeit erworben haben, gelten nur
dann als gehorlos, wenn der GdB wegen schwerer Sprachstérungen
mehr als 90 betragt.
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Monatliche Leistungshohe:

Blinde Menschen jeden Alters: 704,22 Euro
Hochgradig sehbehinderte Menschen: 176,06 Euro
Gehorlose Menschen: 352,11 Euro

Taubblinde Menschen: 1.189 Euro

Eine Kiirzung um 50 Prozent erfolgt, wenn die Kosten des Aufenthalts
in einem Heim oder einer vergleichbaren Einrichtung ganz oder teilwei-
se aus Mitteln 6ffentlich-rechtlicher Leistungstrager getragen werden.

Brandenburg

Geltende Landesvorschrift: Landespflegegesetz (Hohe: § 3)

Berechtigter Personenkreis (Wohnsitz im Bundesland):

Blinde und gleichstehende Personen, deren beiddugige Gesamt-
sehschédrfe nicht mehr als 1/50 betrdgt oder bei denen dem Schwere-
grad dieser Sehschérfe gleichzuachtende, nicht nur voriibergehende
Storungen des Sehvermogens vorliegen.

Gehorlose Menschen mit angeborener oder bis zum 7. Lebensjahr
erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhorigkeit.
Personen, die erst spater die Taubheit oder an Taubheit grenzende
Schwerhorigkeit erworben haben, gelten nur dann als gehorlos,
wenn der GdB wegen schwerer Sprachstorungen 100 betrédgt. Diese
Personen diirfen keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegever-
sicherung haben.

Personen mit Verlust beider Beine im Oberschenkelbereich oder
beider Hinde oder mit Lihmungen oder gleichartigen Behinderun-
gen, wenn dadurch auf Dauer, voraussichtlich fiir mindestens sechs
Monate, Betreuungsbedarf zur Sicherung der korperlichen Mobilitdt
und hauswirtschaftlichen Versorgung besteht. Diese Personen diir-
fen keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben.

Liegen beim Betroffenen mehrere hier aufgefiihrte Behinderungen vor
(z. B. Taubblinde), wird das Pflegegeld nur ein Mal und zwar mit dem
hoheren Betrag gewéhrt.

Monatliche Leistungshohe:

Blinde Erwachsene: 425,00 Euro
Blinde Minderjahrige: 212,50 Euro
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m  Gehorlose Menschen: 130,00 Euro

m  Taubblinde: 850,00 Euro

m  Bei Verlust von Beinen/Hédnden, bei Lihmungen: 235,00 Euro

Bei blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen werden Leis-
tungen bei hauslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kom-
binationsleistung) mit 70 Prozent angerechnet.

Bei vollstationdrem Aufenthalt, Verbiiffen einer Gefdngnisstrafe

oder Entschddigungsleistungen aus offentlicher Hand besteht kein
Anspruch.

Bremen

Geltende Landesvorschrift: Landespflegegesetz (Hohe: § 2); der Betrag
orientiert sich an der Rentenentwicklung und wird jedes Jahr zum 1. Juli
angepasst.

Berechtigter Personenkreis (Wohnsitz im Bundesland):

Vollerblindete Menschen oder Personen, deren Sehschérfe auf dem
besseren Auge nicht mehr als 1/50 betrdgt oder bei denen dem
Schweregrad dieser Sehschérfe gleich zu achtende, nicht nur vortii-

bergehende Storungen des Sehvermogens vorliegen.
Schwerstbehinderte Menschen:

Menschen mit Behinderungen der oberen Extremitédten, die
dem Fehlen beider Hinde gleichkommen (Ohnhdnder) mit einer
wesentlichen Behinderung

Personen mit Verlust beider Arme im Bereich der Oberarme,
Personen mit Verlust dreier GliedmafSen

Personen mit Lihmungen oder sonstigen Bewegungsbehin-
derungen, wenn die Behinderungen dem Verlust dreier Glied-
mafSen gleichkommen

querschnittsgelahmte Menschen mit Blasen- und Mastdarm-
lahmungen

hirngeschdadigte Menschen mit schweren physischen und psy-
chischen Stérungen und Gebrauchsbehinderung mehrerer
GliedmafSen

andere Personen, deren dauerndes Krankenlager erfordern-
der Leidenszustand oder deren Pflegebediirftigkeit so aufSer-
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gewohnlich ist, dass ihre Behinderung mit den vorgenannten
Behinderungen vergleichbar ist
Monatliche Leistungshohe:
® Blinde Erwachsene: 517,62 Euro
® Blinde Minderjdhrige ab Vollendung des ersten Lebensjahres:
258,81 Euro
Betroffene, die in einer Einrichtung leben und bei denen die Kosten
des Aufenthalts ganz oder teilweise aus o6ffentlichen Mitteln getragen
werden, erhalten 50 Prozent des Landespflegegelds.
Leistungen der Pflegeversicherung werden in vollem Umfang auf das
Landespflegegeld angerechnet.

Hamburg

Geltende Landesvorschrift: Blindengeldgesetz (Hohe: § 2); der Betrag
orientiert sich an der Rentenentwicklung und wird jedes Jahr zum 1. Juli
angepasst.

Berechtigter Personenkreis: Blinde und gleichstehende Personen,
deren beiddugige Gesamtsehschérfe nicht mehr als 1/50 betrdgt oder
bei denen dem Schweregrad dieser Sehscharfe gleich zu achtende, nicht
nur voriibergehende Storungen des Sehvermdogens vorliegen.

Monatliche Leistungshohe fiir blinde und hochgradig sehbehinderte
Menschen jeden Alters: 670,44 Euro

Leben Betroffene in vollstationdren Einrichtungen und werden die
damit verbundenen Kosten aus Mitteln 6ffentlich-rechtlicher Leis-
tungstriger getragen, so verringert sich das Blindengeld um diese
Leistungen, hochstens jedoch um 50 Prozent.

Leistungen bei hduslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung,
Kombinationsleistung) werden bei Pflegegrad 2 mit 46,33 Prozent des
Pflegegelds dieses Pflegegrads (also mit 160,77 Euro) und bei den Pfle-
gegraden 3 bis 5 mit 33,61 Prozent des Pflegegelds des Pflegegrads 3
(also mit 201,32 Euro) angerechnet. Mindestens wird jedoch ein Betrag
in Hohe von 50 Prozent Blindengelds gewéhrt (335,22 Euro).
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Hessen

Geltende Landesvorschrift: Landesblindengeldgesetz (Hohe: § 4); der

Betrag orientiert sich an der Rentenentwicklung und wird jedes Jahr

zum 1. Juli angepasst.

Berechtigter Personenkreis:

m  Vollerblindete Menschen

m Blinden Menschen Gleichgestellte: Personen, deren Sehschérfe auf
keinem Auge und auch nicht bei beiddugiger Priifung mehr als
1/50 betrdgt oder bei denen nicht nur voriibergehende Storungen
des Sehvermdgens im Bereich des zentralen visuellen Systems von
einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie dieser Beeintrichti-
gung der Sehscharfe gleichzuachten sind.

® Hochgradig in der Sehfdhigkeit behinderte Menschen: Personen,
deren Sehschérfe auf keinem Auge und auch nicht bei beiddugiger
Priifung mehr als 1/20 betrdgt oder bei denen nicht nur voriiber-
gehende Storungen des Sehvermdgens im Bereich des zentralen
visuellen Systems von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass
sie dieser Beeintrachtigung der Sehschirfe gleichzuachten sind.

Monatliche Leistungshohe:

m Blinde Erwachsene: 757,04 Euro

Blinde Minderjdhrige: 440,90 Euro

Hochgradig sehbehinderte Erwachsene: 227,11 Euro

Hochgradig sehbehinderte Minderjahrige: 132,27 Euro

Taubblinde (GdB {iber 70 wegen einer Horstoérung und GdB 100

wegen einer Sehstorung): 1.514,08 Euro

Bei Aufnahme in eine vollstationédre Einrichtung oder bei langerem

Krankenhausaufenthalt wird das Blindengeld ab dem dritten Monat

gekiirzt, wenn gleichzeitig Leistungen eines anderen offentlichen

Leistungstrigers (meist Sozialhilfetrdger) bezogen werden. Bei dem

Personenkreis der blinden Menschen erfolgt eine Kiirzung auf 50 Pro-

zent des vollen Blindengelds (Erwachsene damit: 440,90 Euro, Min-

derjdhrige: 220,45 Euro). Bei hochgradig sehbehinderten Menschen

reduziert sich der monatliche Blindengeldbetrag auf 10 Prozent des

vollen Blindengelds.
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Leistungen bei hduslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung,
Kombinationsleistung) werden bei Pflegegrad 2 mit 46 Prozent des
Pflegegelds dieses Pflegegrads und bei den Pflegegraden 3 bis 5 mit
33 Prozent des Pflegegelds des Pflegegrads 3 angerechnet.

Mecklenburg-Vorpommern

Geltende Landesvorschrift: Landesblindengeldgesetz (Hohe: § 2)
Berechtigter Personenkreis: Blinde und gleichstehende Personen,
deren beiddugige Gesamtsehschirfe nicht mehr als 1/50 betrdgt oder
bei denen dem Schweregrad dieser Sehschérfe gleichzuachtende, nicht
nur voriibergehende Stérungen des Sehvermogens vorliegen.
Monatliche Leistungshohe:
Blinde Erwachsene: 430 Euro
Blinde Minderjdhrige: 273,05 Euro
Hochgradig sehbehinderte Erwachsene: 107,50 Euro
Hochgradig sehbehinderte Minderjdhrige: 68,26 Euro
Befindet sich die blinde oder hochgradig sehbehinderte Person in einer
stationdren oder teilstationdren Einrichtung und werden die Kosten
dieser Betreuung ganz oder teilweise von anderen Leistungstriagern
getragen, erhilt sie nur ein gekiirztes Blindengeld:
m Stationdrer Aufenthalt
— Blinde Erwachsene: 215 Euro
- Blinde Minderjdhrige: 136,53 Euro
— Hochgradig sehbehinderte Erwachsene: 26,64 Euro
— Hochgradig sehbehinderte Minderjdhrige: 13,65 Euro
m Teilstationdrer Aufenthalt

— Blinde Erwachsene: 215 Euro

- Blinde Minderjahrige: 136,53 Euro

— Hochgradig sehbehinderte Erwachsene: 64,50 Euro

-~ Hochgradig sehbehinderte Minderjahrige: 40,96 Euro
Leistungen der Pflegeversicherung werden auch hier angerechnet.

Niedersachsen

Geltende Landesvorschrift: Gesetz iiber das Landesblindengeld fiir
Zivilblinde (Hohe: & 2)
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Berechtigter Personenkreis: Blinde und gleichstehende Personen,
deren beiddugige Gesamtsehschirfe nicht mehr als 1/50 betrdgt oder
bei denen dem Schweregrad dieser Sehschérfe gleichzuachtende, nicht
nur voriibergehende Storungen des Sehvermdgens vorliegen.

Monatliche Leistungshohe: Blinde Menschen jeden Alters: 410 Euro

Halt sich der blinde Mensch in einer stationédren Einrichtung auf, so
verringert sich das Blindengeld auf monatlich 245 Euro.

Leistungen bei hduslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung,
Kombinationsleistung) im Rahmen der Pflegeversicherung werden bei
Vorliegen von Pflegegrad 2 mit 135 Euro und bei Vorliegen der Pflege-
grade 3 bis 5 mit 165 Euro angerechnet.

Nordrhein-Westfalen

Geltende Landesvorschrift: Gesetz iiber die Hilfen fiir Blinde und Ge-
horlose (Hohe: §§ 2, 4, 5)
Berechtigter Personenkreis:

m Blinde und gleichstehende Personen, deren beiddugige Gesamt-
sehschirfe nicht mehr als 1/50 betrédgt oder bei denen dem Schwere-
grad dieser Sehschérfe gleichzuachtende, nicht nur voriibergehende
Storungen des Sehvermdgens vorliegen.

® Hochgradig sehbehinderte Menschen: Personen, die sich zwar in
einer ihnen nicht vertrauten Umgebung ohne fremde Hilfe noch
zurechtfinden, ihr restliches Sehvermdgen aber fiir eine Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft, vor allem an einem an-
gemessenen Platz im Arbeitsleben, nicht oder nur unzureichend
verwerten konnen. Diese Voraussetzungen sind erfiillt, wenn das
bessere Auge mit Glaserkorrektion ohne besondere optische Hilfs-
mittel eine Sehschidrfe von nicht mehr als 1/20 oder krankhafte
Verdnderungen aufweist, die das Sehvermogen in entsprechendem
Mafie einschrdnken.

B Gehorlose Menschen: Personen mit angeborener oder bis zum 18.
Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender
Schwerhorigkeit.

Monatliche Leistungshohe:
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Blinde Erwachsene iiber 60 Jahre: 473 Euro

Blinde Erwachsene unter 60 Jahre: 880,28 Euro

Blinde Minderjahrige: 440,90 Euro

Hochgradig sehbehinderte Menschen ab 16 Jahren: 77 Euro
Gehorlose Menschen: 77 Euro

Taubblinde erhalten jeweils die Summe aus Blindengeld und Ge-
horlosengeld.

Erhalten blinde Menschen Leistungen der Pflegekasse wegen héusli-
cher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung),
Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, wird das Blindengeld bei Vorliegen
von Pflegegrad 2 um 187,38 Euro und bei Vorliegen der Pflegegrade 3
bis 5 um 173,71 Euro gekiirzt.

Rheinland-Pfalz

Geltende Landesvorschrift: Landesblindengeldgesetz (Hohe: § 2)

Berechtigter Personenkreis: Blinde und gleichstehende Personen,
deren beiddugige Gesamtsehschirfe nicht mehr als 1/50 betrdgt oder
bei denen dem Schweregrad dieser Sehschérfe gleichzuachtende, nicht
nur voriibergehende Stérungen des Sehvermogens vorliegen.

Monatliche Leistungshohe:
® Blinde Erwachsene: 410 Euro
® Blinde Minderjahrige: 205 Euro
Altfallregelung: Wurde ein Antrag bis 30.04.2003 gestellt, so gilt ein
hoheres Blindengeld: 529,50 Euro fiir Erwachsene, 264,75 Euro fiir
Minderjdhrige.

Befindet sich die blinde Person in teilstationdrer Betreuung, einer
Kindertagesstitte oder Schule, werden mindestens 75 Prozent des Be-
trags bezahlt. Wiahrend eines stationdren Aufenthalts, der langer als
vier Wochen dauert, ruht der Anspruch.

Wenn der Leistungsberechtigte pflegebediirftig ist und von seiner
Pflegekasse ein Pflegegeld bezieht, wird dieses teilweise auf das Blin-
dengeld angerechnet. Es wird dann nur noch Blindengeld in folgender
Hohe ausgezahlt:

m  bei Pflegegrad 2: 257,28 Euro
m  beiden Pflegegraden 3 bis 5: 220,91 Euro
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Saarland

Geltende Landesvorschrift: Gesetz {iber die Gewdhrung einer Blind-
heitshilfe (Hohe: § 1)

Berechtigter Personenkreis: Blinde und gleichstehende Personen,
deren beiddugige Gesamtsehscharfe nicht mehr als 1/50 betragt oder
bei denen dem Schweregrad dieser Sehschérfe gleichzuachtende, nicht
nur voriibergehende Storungen des Sehvermdgens vorliegen.

Monatliche Leistungshohe:

m Blinde Erwachsene: 450 Euro

m Blinde Minderjdhrige: 317 Euro

Leistungen bei héuslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung,
Kombinationsleistung) werden bei Pflegegrad 2 mit 46,30 Prozent des
Pflegegelds dieses Pflegegrads (also gerundet mit 161 Euro) und bei den
Pflegegraden 3 bis 5 mit 33,60 Prozent des Pflegegelds des Pflegegrads
3 (also gerundet mit 201 Euro) angerechnet.

Sachsen

Geltende Landesvorschrift: Landesblindengeldgesetz (Hohe: § 2)
Berechtigter Personenkreis:

® Blinde und gleichstehende Personen, deren beiddugige Gesamt-
sehschirfe nicht mehr als 1/50 betrdgt oder bei denen dem Schwere-
grad dieser Sehschérfe gleichzuachtende, nicht nur voriibergehende
Storungen des Sehvermdgens vorliegen.

® Hochgradig sehbehinderte Menschen: Personen, die sich zwar in
einer ihnen nicht vertrauten Umgebung ohne fremde Hilfe noch
zurechtfinden, ihr restliches Sehvermogen aber fiir eine Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft, vor allem an einem an-
gemessenen Platz im Arbeitsleben, nicht oder nur unzureichend
verwerten konnen. Diese Voraussetzungen sind erfiillt, wenn das
bessere Auge mit Glaserkorrektion ohne besondere optische Hilfs-
mittel eine Sehschidrfe von nicht mehr als 1/20 oder krankhafte
Verdnderungen aufweist, die das Sehvermogen in entsprechendem
MafSe einschréanken.
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Gehorlose Menschen: Personen mit angeborener oder bis zum 7.
Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender
Schwerhorigkeit, wenn bei ihnen allein wegen der Taubheit und
wegen der mit der Taubheit einhergehenden schweren Storung des
Spracherwerbs ein GdB von 100 festgestellt ist. Personen, die erst
spater die Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhorigkeit
erworben haben, gelten nur dann als gehorlos, wenn bei ihnen
allein wegen der Taubheit und der mit der Taubheit einhergehenden
schweren Sprachstorung ein GdB von 100 festgestellt ist.

Schwerstbehinderte Kinder: Personen, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben und bei denen ein GdB von 100 festgestellt ist.

Monatliche Leistungshohe:

Blinde Kinder bis 14 Jahren: 285 Euro

Blinde Jugendliche und Erwachsene ab 14 Jahren: 380 Euro
Hochgradig sehbehinderte Menschen: 100 Euro

Gehorlose Menschen: 150 Euro

Taubblinde Menschen: 850 Euro

Schwerstbehinderte Kinder: 120 Euro

Keine Zahlung erfolgt, wenn der Betroffene in einer vollstationdren
Einrichtung lebt, es sei denn, die Aufenthaltskosten werden iiberwie-
gend aus eigenen Mitteln vom Betroffenen bzw. Angehorigen bezahlt.

Leistungen bei hauslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung,

Kombinationsleistung) werden je nach Pflegegrad gekiirzt:

bei Pflegegrad 2 mit 40 Prozent des Pflegegelds fiir diesen Pflege-
grad, also: Kiirzung um 138,80 Euro
bei Pflegegrad 3 mit 30 Prozent des Pflegegelds fiir diesen Pflege-
grad, also: Kiirzung um 179,70 Euro
bei Pflegegrad 4 mit 30 Prozent des Pflegegelds fiir diesen Pflege-
grad, also: Kiirzung um 240,00 Euro
bei Pflegegrad 5 mit 30 Prozent des Pflegegelds fiir diesen Pflege-
grad, also: Kiirzung um 297,00 Euro

Insgesamt darf das Blindengeld aber nicht um mehr als 50 Prozent
gekiirzt werden.
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Sachsen-Anhalt

Geltende Landesvorschrift: Gesetz iiber das Blinden- und Gehorlosen-
geld (Hohe: § 1)

Berechtigter Personenkreis:
Blinde und gleichstehende Personen, deren beiddugige Gesamtseh-
schirfe nicht mehr als 1/50 betrédgt oder bei denen dem Schweregrad
dieser Sehschirfe gleich zu achtende, nicht nur voriibergehende
Storungen des Sehvermdgens vorliegen.
Hochgradig sehbehinderte Menschen: Personen, die sich zwar in
einer ihnen nicht vertrauten Umgebung ohne fremde Hilfe noch
zurechtfinden, ihr restliches Sehvermdgen aber fiir eine Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft, vor allem an einem an-
gemessenen Platz im Arbeitsleben, nicht oder nur unzureichend
verwerten konnen. Diese Voraussetzungen sind erfiillt, wenn das
bessere Auge mit Glaserkorrektion ohne besondere optische Hilfs-
mittel eine Sehscharfe von nicht mehr als 1/20 oder krankhafte
Verdnderungen aufweist, die das Sehvermdgen in entsprechendem
MafSe einschrdnken.
Gehorlose Menschen: Personen mit angeborener oder bis zum 7.
Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender
Schwerhorigkeit, wenn bei ihnen allein wegen der Taubheit und
wegen der mit der Taubheit einhergehenden schweren Storung des
Spracherwerbs ein GdB von 100 festgestellt ist. Personen, die erst
spéter die Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhorigkeit
erworben haben, gelten nur dann als gehorlos, wenn bei ihnen
allein wegen der Taubheit und der mit der Taubheit einhergehenden
schweren Sprachstorung ein GdB von 100 festgestellt ist.

Monatliche Leistungshohe:

Blinde Erwachsene: 443,83 Euro

Blinde Minderjdhrige: 308,23 Euro

Hochgradig sehbehinderte Menschen: 64,10 Euro
Gehorlose Menschen: 64,10 Euro
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Das Blindengeld vermindert sich um die Hélfte, wenn sich der Blinde
in einer stationdren Einrichtung aufhalt, wenn Leistungen der Pflege-
versicherung in Anspruch genommen werden.

Schleswig-Holstein

Geltende Landesvorschrift: Landesblindengesetz (Hohe: § 1)
Berechtigter Personenkreis:

m Blinde und gleichstehende Personen, deren beiddugige Gesamt-
sehschirfe nicht mehr als 1/50 betrdgt oder bei denen dem Schwere-
grad dieser Sehschérfe gleichzuachtende, nicht nur voriibergehende
Storungen des Sehvermogens vorliegen.

®m Taubblinde Menschen

Monatliche Leistungshohe:

m Blinde Erwachsene: 300 Euro

® Blinde Minderjdhrige: 200 Euro

m Taubblinde Menschen: 400 Euro

Leistungen bei hduslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kom-

binationsleistung) werden wie folgt angerechnet:

m bei Pflegebediirftigen mit Pflegegrad 2 mit 40 Prozent des Pflege-
gelds fiir Pflegegrad 2 (also: 138,80 Euro) und

m bei Pflegebediirftigen mit Pflegegrad 3 bis 5 mit 40 Prozent des
Pflegegelds fiir Pflegegrad 3 (also: 239,60 Euro)

Bei Minderjdhrigen betrdgt die Anrechnung jeweils 20 Prozent.

Thiiringen

Geltende Landesvorschrift: Blindengeldgesetz (Hohe: § 1)
Berechtigter Personenkreis:

® Blinde und gleichstehende Personen, deren beiddugige Gesamt-
sehschédrfe nicht mehr als 1/50 betrdgt oder bei denen dem Schwere-
grad dieser Sehschérfe gleichzuachtende, nicht nur voriibergehende
Storungen des Sehvermdogens vorliegen.

m Taubblinde Menschen: Personen, bei denen allein wegen Taubheit
oder an Taubheit grenzender Schwerhorigkeit und einer damit ein-
hergehenden schweren Sprachstérung ein GdB von 100 festgestellt
wurde und bei denen zusétzlich die Merkmale fiir Blinde vorliegen.
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Monatliche Leistungshohe:

m Blinde Menschen: 472 Euro

m Taubblinde Menschen: 644 Euro

Bei einem stationdren Aufenthalt vermindert sich das Blindengeld:

m  Blinde Menschen: 107,62 Euro

m  Taubblinde Menschen: 215,24 Euro

Erhalten blinde oder taubblinde Menschen Leistungen der héduslichen
Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung), der
teilstationdren Pflege (Tagespflege, Nachtpflege) oder der Kurzzeit-
pflege im Rahmen der Pflegeversicherung, betridgt das Blindengeld:

m  bei Pflegegrad 2: 215,24 Euro

®m  bei Pflegegrad 3 bis 5: 150,45 Euro
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158 | Sonstige finanzielle Unterstlitzungen

Freiwillige Leistungen offentlicher Institutionen

Es gibt Finanzspritzen und Leistungen, die ein Mensch mit Behin-
derung in Anspruch nehmen kann, die so wenig bekannt sind, dass sie
sogar vielen Behordenmitarbeitern nicht geldufig sind.

Geld vom Bundesprasidenten

Biirger, die dem Bundesprisidialamt eine wirtschaftliche Notlage im
Zusammenhang mit einer schicksalsbedingten Belastung ihrer Lebens-
umstinde (z. B. schwere Krankheit, Behinderung, Ungliicksfolgen o. A.)
nachweisen, konnen aus dem Unterstiitzungsfonds des Bundespra-
sidenten eine bescheidene Beihilfe erhalten. Zuwendungen konnen
Deutsche und in Deutschland lebende Auslander formlos beantragen.
In dem Antrag sollen Art und AusmafS der Notlage dargestellt und —
soweit moglich — durch entsprechende Belege nachgewiesen werden.

In der Regel werden die zustdndigen oOrtlichen Sozialbehorden ein-
geschaltet, um sich zu den Antrdgen zu dufSern und zu priifen, ob
moglicherweise gesetzliche Anspriiche auf Hilfen bestehen.

Sofern anerkannte soziale Beratungsstellen bereits mit der besonde-
ren Problematik des Hilfe suchenden Biirgers befasst sind, werden diese
um Stellungnahme gebeten. Auch Behorden und Organisationen, die
von der besonderen Notsituation eines Biirgers horen, konnen sich an
das Bundesprisidialamt wenden und fiir ihn um Hilfe bitten.

Praxis-Tipp:
Im Bedarfsfall wenden Sie sich an das Bundesprdsidialamt, 11010 Berlin.
Internet: www.bundespraesident.de

Kostenfreie Mitversicherung von Rollstuihlen in der
Privathaftpflichtversicherung

Schwerbehinderte Personen, die auf die Benutzung eines Rollstuhls
angewiesen sind, konnen Rollstiihle, die nicht mit einem Verbren-
nungsmotor betrieben werden, in der Privathaftpflichtversicherung
kostenfrei mitversichern. Dieser Empfehlung durch den Gesamtver-
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band der deutschen Versicherungswirtschaft sind die meisten Gesell-
schaften gefolgt.

Praxis-Tipp:
Falls ein Versicherer dieses Risiko nicht automatisch kostenfrei mit ein-

schlief3t, sollte sich der Rollstuhlfahrer vor Vertragsabschluss schriftlich
bestdtigen lassen, dass der Rollstuhl pramienfrei mitversichert ist.

Ermafiigung bei kulturellen Veranstaltungen

Viele Kultureinrichtungen und Veranstalter bieten schwerbehinderten
Menschen vergiinstigte Eintrittskarten an. Die Vergiinstigungen betra-
gen oft bis zu 50 Prozent. Auch werden an den meisten Veranstaltungs-
stdtten geeignete Pldtze fiir Rollstuhlfahrer reserviert.

Dariiber hinaus konnen Schwerbehinderte an ihrem Urlaubsort Er-
mafligungen hinsichtlich der Kurtaxe erhalten. Die Kurtaxe ist eine
kommunale Abgabe, die in der jeweiligen Gemeindesatzung geregelt
ist. Viele Gemeinden bieten fiir Schwerbehinderte Erméfiigungen bis
zu 50 Prozent an.

Hilfe fiir Krebspatienten

Erfordert die gesundheitliche Situation Hilfsmittel, die von der Kran-
kenkasse nicht bezahlt werden und die sich ein Patient mit einer Krebs-
erkrankung nicht leisten kann, kann eine einmalige finanzielle Unter-
stiitzung durch die Deutsche Krebshilfe helfen. Auch Mittel aus diesem
Hirtefonds werden nur einkommensabhingig vergeben. Zur Bewil-
ligung einer Zuwendung darf das verfiighare Einkommen bei einer
Person 563 Euro, bei zwei Personen 987 Euro, bei drei Personen 1410
Euro nicht iibersteigen. Die Zuwendungen liegen je nach Bediirftigkeit
zwischen 400 Euro und 800 Euro (Stand: Januar 2024).

Praxis-Tipp:

Beantragt werden kann die Unterstiitzung bei: Deutsche Krebshilfe e. V.,
Buschstr. 32, 53113 Bonn. Tel.: 0228 72990-94, Internet: www.krebshilfe.de
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Sterbegeld in Ausnahmefallen

Als weitere Finanzspritze wird unter bestimmten Voraussetzungen
ein Sterbegeld gezahlt. Obwohl die gesetzlichen Krankenkassen diese
finanzielle Hilfe schon lange abgeschafft haben, kann sie unter be-
stimmten Voraussetzungen durch den Kreis gewédhrt werden.

Zunidchst wird zwischen Sterbegeld und Bestattungsgeld unterschie-
den. Relevante Gesetzestexte hierzu finden Sie im SGB XIV (Soziale
Entschadigung).

Gemafs § 99 SGB XIV (Stand: 01.01.2025) wird beim Tod eines Ge-
schidigten ein Bestattungsgeld in Hohe von bis zu 6.420 Euro gewdahrt,
wenn der Tod die Folge einer solchen Schadigung ist. Kosten der Uber-
flihrung sind demjenigen zu erstatten, der sie veranlasst hat, und zwar
in Hohe der tatsdchlich entstandenen Kosten, soweit sie erforderlich
und angemessen sind.

Stirbt ein nichtrentenberechtigter Geschéddigter an den Folgen seiner
Schadigung, wird ein Bestattungsgeld bis zu 6.420 Euro gezahlt (ein
Siebtel der Bezugsgrofse), sofern in dieser Hohe Bestattungskosten
entstanden sind.

Wichtig: Wird aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften fir den gleichen
Zweck eine finanzielle Leistung erbracht, wird das Bestattungsgeld re-
duziert.

Sterbegeld wird nur beim Tod eines rentenberechtigten Geschidigten
gezahlt. Es entspricht einem Betrag in Hohe der dreifachen Versor-
gungsbeziige, die ihm fiir den Sterbemonat zustanden. Dabei wird eine
Pflegezulage hochstens nach Pflegegrad 3 zugestanden.

Bestattungsgeld und Sterbegeld konnen nur auf Antrag gewahrt
werden. Einen entsprechenden Antrag erhalten Sie vom zustadndigen
Sozialamt.
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Adressen der zustandigen Landesbehorden fiir
Schwerbehindertenangelegenheiten

Baden-Wiirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart
Abteilung 10 - Landesversorgungsamt
Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart
Tel.: 0711 904100-02

Bayern
Zentrum Bayern Familie und Soziales (Hauptsitz)
95440 Bayreuth
Tel.: 0921 60503

Berlin
Landesamt fiir Gesundheit und Soziales
Versorgungsamt/Kunden-Center
Albrecht-Achilles-Str. 62-65, 10709 Berlin
Tel.: 030 9012-64 64

Brandenburg
Amt fiir Soziales und Versorgung
Zeppelinstr. 48, 14471 Potsdam
Tel.: 0331 276-10

Bremen
Versorgungsamt
Friedrich-Rauers-Str. 26, 28195 Bremen
Tel.: 0421 36155-41

Hamburg
Versorgungsamt Hamburg
Adolph-Schonfelder-Str. 5, 22083 Hamburg
Tel.: 040 4286-30
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Hessen
Hessisches Amt fiir Versorgung und Soziales
Mainzer StrafSe 35, 65185 Wiesbaden
Tel.: 0611 71570

Mecklenburg-Vorpommern
Versorgungsamt Schwerin
Friedrich-Engels-Str. 47, 19061 Schwerin
Tel.: 0385 399-10

Niedersachsen
Versorgungsamt Hannover
Am Waterlooplatz 11, 30169 Hannover
Tel.: 0511 1060

Nordrhein-Westfalen
Versorgungsamt Diisseldorf
Erkrather Str. 339, 40231 Diisseldorf
Tel.: 0211 45840

Rheinland-Pfalz
Landesamt fiir Soziales, Jugend und Versorgung
Am Rodelberg 21, 55131 Mainz
Tel.: 06131 9670-3 66

Saarland
Landesamt fiir Jugend, Soziales und Versorgung
Hochstr. 67, 66115 Saarbriicken
Tel.: 0681 99780

Sachsen
Amt fiir Versorgung und Soziales
Strehlener Str. 24, 01069 Dresden
Tel.: 0351 8732-00
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Sachsen-Anhalt
Amt fiir Versorgung und Soziales
Halberstadter Str. 39a, 39112 Magdeburg
Tel.: 0391 62730-00

Schleswig-Holstein
Landesamt fiir Soziale Dienste
Steinmetzstr. 1-11, 24534 Neumiinster
Tel.: 04321 9135

Thiiringen
Landesamt fiir Soziales und Familie
Abteilung 3 - Versorgung und Integrationsamt
Karl-Liebknecht-Str. 4, 98527 Suhl
Tel.: 03681 7332-00
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Bundesverbande, Selbsthilfeorganisationen

Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behin-
derung und chronischer Erkrankung und ihren Angehorigen e.V.
KirchfeldstrafSe 149, 40215 Diisseldorf
Tel.: 0211 310060
www.bag-selbsthilfe.de

Bundesverband fiir Korper- und Mehrfachbehinderte e.V.
Brehmstr. 5-7, 40239 Diisseldorf
Tel.: 0211 640040
www.bvkm.de

Bundesverband fiir Menschen mit Arm- oder Beinamputation e.V.
Lindbergstrafse 18, 80939 Miinchen
Tel.: 089 41617401-0
https://www.bmab.de

Bundesverband fiir Selbsthilfe Korperbehinderter e. V.
Altkrautheimer StrafSe 20, 74238 Krautheim
Tel.: 06294 4281-0
www.bsk-ev.org

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.
RungestrafSe 19, 10179 Berlin
Tel.: 030 285387-0
www.dbsv.org

Deutscher Gehorlosen-Bund e.V.
Prezlauer Allee 180, 10405 Berlin
Tel.: 030 49902266
www.gehoerlosen-bund.de
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Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V.
Krantorweg 1, 13503 Berlin
Tel.: 03040 57 1409
www.isl-ev.de

Beauftragte(r) fiir die Belange von Menschen mit
Behinderungen

Beauftragte der Bundesregierung fiir die Belange von Menschen mit
Behinderungen

MauerstrafSe 53, 10117 Berlin

Tel.: 03018 527-2944

Die Beauftragten in den jeweiligen Bundeslindern konnen {iber die

Internetseite abgefragt werden:
www.behindertenbeauftragte.de (dort Wissenswertes | Links)
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aG, Merkzeichen 19
Altersgerecht Umbauen 57

Altersrente, vorzeitig gewdhrte
72

Anerkennung, riickwirkende 25
Arbeitgebermodell 82
Arbeitsassistenz 81
Arbeitsleben, Hilfen 80

Arbeitsplatz, technische Hilfen
77

Arbeitsrechtliche Schutzvor-
schriften 66
Arbeitszeitreduzierung 68
Assistenzhund 29
Auslandsreisen 32
Aufenseitermethoden 91
AufSergewdhnliche Belastung
24, 90, 92
Auflergewohnliche Gehbehin-
derung 19

Barrierefreies Wohnen 57
Barrierefreiheit 49
Bauliche Gestaltung 49
Bausparvertriage 53

Begleitende Hilfen am Arbeits-
platz 80

Begleitperson 22, 24, 29, 31
Behandlungsmethoden 113
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—wissenschaftlich nicht
anerkannte 91

Behindertenbeauftragte 166
Behinderteneinrichtung 51
Behinderten-Fahrdienste 44
Behindertenparkplatz 37
Behinderten-Pauschbetrag 84
Behindertentoilette 45
Beiblatt, Schwerbehindertenaus-
weis 28
Beratungseinsatz 122
Bestattungsgeld 160
Besteuerung, Rente 92

Bewegungsfihigkeit im Strafien-
verkehr 18

Blinde, Hilfen in den Bundes-
landern 141

Blindenfiihrhund 29, 30, 33, 36,
93

Blindenhilfe 138
—Bundesldander 141

Blindensendung 138

Blindheit 22

Bl, Merkzeichen 22

B, Merkzeichen 23

Bundesprasident, Unterstiit-
zungsfonds 158

Chronisch Kranke 113
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Deutsche Bahn 31
Deutsche Krebshilfe 160
Diesel-Fahrverbote 43

EB, Merkzeichen 26

Einrichtungseinheitlicher Eigen-
anteil 128

Einrichtung, vollstationdre 127
Einzel-GdB 14
Entlastungsbetrag 134
Epilepsie 19

Erbschaftsteuer, Befreiung 93
Erhebliche Gehbehinderung 18
Erstantrag 15

Erwerbsfdhigkeit, verminderte
72

Erwerbsminderungsrente 74
EU-Parkausweis 38
Euro WC-Schliissel 45

Fahrtkosten 107, 111

Fahrtkosten, behindungsbeding-
te 92

Fahrtkosten-Pauschbetrag 91
Fahrtkosten zur Arbeit 86
Fahrverbot Umweltzone 42
Feinstaubplakette 42
Fernverkehr 31
Feststellungszeitpunkt, Schwer-
behinderung 25
Fluggastrechte 36
Flugverkehr 35

Forderprogramme, Wohnen und
Bauen 61

Freifahrtberechtigung 29
Frithrente 72
Fiihrerschein 79

Gebdrdendolmetscher 48

Gehbehinderung
—aufSergewohnliche 19
—erhebliche 18

Gehorlose, Hilfen in den Bundes-
landern 141

Gehorlosigkeit 22

Gehvermogen, mangelndes 18

Gesamt-GdB 14

Gesetzliche Krankenversiche-
rung 106

Gleichstellungsantrag 66

Gl, Merkzeichen 22

G, Merkzeichen 18

Grad der Behinderung 14, 16

Grundrente 82

Giiltigkeit, Schwerbehinderten-
ausweis 17

Gurtpflicht, Befreiung 46

Hartefonds, Krebshilfe 159
Haushaltsabgabe 51
Haushaltshilfe 87

Haushaltsnahe Dienstleistungen
87
Hausliche Pflegehilfe 121
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Herzinsuffizienz 19
Hilflosigkeit 20
Hilfsmittel 130
Hinzuverdienst, Rente 75
H, Merkzeichen 20
Horbehinderung 22
Hospiz 51

Hundesteuer 93

Hund, Mitnahme 29, 31

Integrationsamt 69, 80

Internationale Beforderungs-
bedingungen 33
Investitionszuschuss 57

Kfz-Versicherung 44
Kombinationsleistung 123
Kommunikationshilfen 48
Kraftfahrzeughilfe 77
Kraftfahrzeugsteuer 30, 89
Krankenkassen 106
Krankentransport 107
Krankheitskosten 90
Kulturelle Veranstaltungen 159
Kiindigungsschutz 69

Kurmafinahme, steuerliche Ab-
setzbarkeit 90

Kurtaxe 159
Kurzzeitpflege 125

Landesbehdrden fiir Schwerbe-
hindertenangelegenheiten 162

Stichwortverzeichnis | 169

Landesblindengeld 141
Landespflegegeld Bayern 122
Leerfahrt 39, 87

Mehrarbeit 68
Merkzeichen 18
Mietkosten 55

Mobilitdtsbezogene Teilhabe-
beeintrachtigung 19

Nachtpflege 124

Offentlicher Personennahver-
kehr 29

Orientierungsfahigkeit, man-
gelnde 19

Parkausweis

- EU-einheitlicher blauer 38

—orange 37
Parkerleichterungen 37
Personennahverkehr 29
Pflegebediirftigkeit 116
Pflegeberatung 135
Pflegedienst 121
Pflegegeld 121, 140
Pflegegeld, Bayern 122
Pflegegrade 118
Pflegeheim 51
Pflegesachleistung 120
Pflegestiitzpunkt 136

Pflegeversicherung, Leistungen
116
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Pflegewohngeld 57
Platzreservierung 31

Private Krankenversicherung
106

Privathaftpflichtversicherung
158

Rente 71

Rente, Versteuerung 92
RF, Merkzeichen 25
Rundfunkbeitrag 24, 50

Schenkungsteuer, Befreiung 93

Schwerbehindertenausweis,
Antrag 15

Schwerbehindertenvertretung
70

Schwerbehinderung 14
Schwerhorigkeit 22
Sehbehinderung 19
—hochgradige 22
Selbstandigkeit, Definition 116
Selbstandigkeit, Erhaltung 81
Selbsthilfeorganisationen 165
Sondergruppen 26
Sozialklausel, Wohnungskiindi-
gung 62
Sozialtarif 25, 55
Sozialwohnung 61
Sprachstorungen, schwere 22
Sterbegeld 160
Steuerermafiigung 30, 89

Steuerliche Erleichterungen 84

Tagespflege 123
Taubblindheit 22
Taubheit 22
Taxischein 109
TBI, Merkzeichen 23
Technische Hilfen fiir den
Arbeitsplatz 77
Teilrente 75
Teilstationédre Pflege 123
Teilzeitbeschiftigung 68
Telefonkosten 54

Uberstunden 68

Umbau, Auto 77

Umweltzone, Fahren in 42
Urlaubsreise, Begleitperson 24

VB, Merkzeichen 26
Verhinderungspflege 125
Verkehrsmittel, Begleitung 23
Verlangerung des Ausweises 17
Vermieterkiindigung 62
Vermieter, Zustimmung zum
Umbau 59
Verschlimmerungsantrag 16
Vollstationére Pflege 127

Wegstreckenentschiddigung 109
Wegstrecke, ortsiibliche 18
Werbungskosten 86
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Werkstatt fiir Menschen mit
Behinderung 129

Wertmarke 28

Widerspruch, Vermieterkiindi-
gung 62

Wohnberater 58

Wohnberechtigungsschein 61

Wohngeld 55

Wohngruppenzuschlag 133

Wohnheime 129
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Wohnraumforderung 60
Wohn-Riester 58

Wohnumfeldverbessernde Maf3-
nahmen 132

Wohnungshilfe 80
Wohnungskiindigung, Schutz 61
Wohnungsumbau 57, 132

Zusatzurlaub 67
Zuzahlungen 111
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	Gültigkeit und Verlängerung des Ausweises
	Merkzeichen auf dem Schwerbehindertenausweis
	Rückwirkende Anerkennung
	Sondergruppen (VB, EB, 1. Kl.)

	2. Nachteilsausgleiche Mobilität, Reisen
	Wertmarke: Beiblatt zum Schwerbehindertenausweis
	Kostenlose Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr
	Reisen im Fernverkehr mit der Deutschen Bahn
	Erleichterungen im Flugverkehr
	Parkerleichterungen, Behindertenparkplatz
	Fahren in Umweltzonen
	Vergünstigungen beim Autokauf
	Behinderten-Fahrdienste
	Rabatt in der Kfz-Versicherung
	Behindertentoilette
	Befreiung von der Gurtpflicht

	3. Nachteilsausgleiche Kommunikation, Wohnen
	Kommunikationshilfen bei Behördengängen
	Barrierefreier Zugang zu Informationen, Produkten, Dienstleistungen
	Ermäßigung des Rundfunkbeitrags, Befreiung
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